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145.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung bei der Größe dieses FFH- und Vogelschutzgebietes nur durch eine 
Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; dies entspricht auch der einschlägi-
gen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung 
durch die Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen 
befinden sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. Die Verordnung 
führt zu einem Totalausfall der landwirtschaftlich genutzten Flächen, da diese 
unter den vorgegebenen Maßgaben nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dörferentwicklung sehe ich maßgeblich beeinträchtigt.  
 
Ich sehe die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine 
Nachbesserung an. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
Rs. C-137/14) zulässig. 

wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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146.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung bei der Größe dieses FFH- und Vogelschutzgebietes nur durch eine 
Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; dies entspricht auch der einschlägi-
gen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung 
durch die Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen 
befinden sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. Die Verordnung 
führt zu einem Totalausfall der landwirtschaftlich genutzten Flächen, da diese 
unter den vorgegebenen Maßgaben nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dörferentwicklung sehe ich maßgeblich beeinträchtigt.  
 
Ich sehe die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine 
Nachbesserung an. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 - 
Rs. C-137/14) zulässig. 

§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

  



 

776 
 

147.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Nachdem ich die Verordnung zu dem geplanten Naturschutzgebiet gelesen 
habe, habe ich mich entschlossen einen Einspruch zu verfassen. Meine Gründe 
sind folgende: 
 
Ich arbeite beim Spezialberatungsring für Rinderhaltung und Futterbau in Au-
rich. Wir unterstützen Landwirte in Raum Ostfriesland dabei Anträgen auszu-
füllen, helfen Ihnen Vorschriften einzuhalten und geben Tipps zum Futteran-
bau und zur Tierhaltung. Wie sie sehen, sind wir auf die Landwirtschaft ange-
wiesen. Leider gibt es immer weniger Milchviehbetriebe. Teils ist das natürlich 
den fehlenden Nachfolgern zu schulden, aber ein Problem sind auch Verord-
nungen wie die Ihre. Sie verunsichern die Bauern. Sie haben berechtigte 
Angst, Ihre Höfe unter den Umständen nicht mehr wirtschaftlich führen zu 
können. Und da keiner für den Schaden aufkommt, geraten die Betriebe in die 
„roten" Zahlen. Und das bedeutet in der Regel das „AUS" für den Hof. 
 
Auch mir könnte das meinen Arbeitsplatz kosten. Wenn auch nur einen Teil 
unserer Betriebe, die Flächen in dem neu ausgewiesenen Naturschutzgebiet 
haben, ihre Mitgliedschaft bei uns kündigen, dann wird auch die geforderte 
Arbeit weniger und natürlich unsere Mitgliedsbeiträge. Das wiederum bedeu-
tet, dass meine Arbeit entweder nicht mehr gebraucht wird, oder der Ring 
mich nicht mehr bezahlen kann. Zweiteres ist natürlich mit einer Beitragser-
höhung zu regeln, aber dann kommen, auf die sowieso bereits gebeutelte 
Landwirtschaft, noch mehr Kosten. 
 
Ich bitte Sie, die Verordnung und Ihre Folgen noch einmal genau zu bedenken. 
Geben Sie den Landwirten eine Chance daran mitzuarbeiten. Die Landwirte 
leben mit der Natur. Nur wenn sie vernünftig damit umgehen erzielen sie Fut-
ter, das für die Tiere gut und für die Höfe wirtschaftlich ist. 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 

Zur Kenntnis genommen. 
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erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Allgemeines: 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 

 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
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Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-

 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
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gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
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zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-

den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
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tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 

2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
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3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 

den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsyste-
men/Flugmodellen/Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) 
oder bemannten Luftfahrzeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erheb-
liche Beeinträchtigungen aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer 
Form psychischen Stress (z. B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- 
und Hergehen), der in physischen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auf-
fliegen, Verlassen des Gebietes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m 
um das Schutzgebiet nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Natur-
schutzgebiet nicht nur solche Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet 
stattfinden, sondern auch solche, die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaub-
nis von dem gesetzlichen Verbot nach der LuftVO ist bei der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. 
Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 NSG-VO bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
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Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 

 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
s.o. 
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Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  

 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
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Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 

tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
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type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-

Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
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schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 

Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
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zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 

 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-



 

792 
 

über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 

schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
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sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 
 

gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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148.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung bei der Größe dieses FFH- und Vogelschutzgebietes nur durch eine 
Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; dies entspricht auch der einschlägi-
gen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung 
durch die Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen 
befinden sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. Die Verordnung 
führt zu einem Totalausfall der landwirtschaftlich genutzten Flächen, da diese 
unter den vorgegebenen Maßgaben nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dörferentwicklung sehe ich maßgeblich beeinträchtigt.  
 
Ich sehe die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine 
Nachbesserung an. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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149.  
Eingang LK Aurich: 29.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Mit Schreiben vom 15.01.2021 (Eingang 19.01.2021) habe ich vom Landkreis 
Leer das Gutachten aus der Ermittlung der landwirtschaftlichen Betroffenheit 
im Rahmen der Schutzgebietsausweisung „Fehntjer Tief und Umgebung" so-
wie die Darstellung der Entwicklung der landwirtschaftlichen Auflagen im ge-
planten Schutzgebiet erhalten. 
 
Der Darstellung der landwirtschaftlichen Auflagen habe ich entnommen, dass 
die Auflagen für meine in dem geplanten Schutzgebiet befindliche Fläche noch 
weiter verschärft wurden. Die Auflagen sind inzwischen so immens, dass eine 
landwirtschaftliche Nutzung im Prinzip unmöglich wird. 
 
Für mich ist die gesamte Renaturierungsmaßnahme überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar. In dem gesamten Gebiet hat es vor einiger Zeit ein für mich persön-
lich sehr kostenträchtiges Flurbereinigungsverfahren gegeben. Zu Beginn des 
Verfahrens hatte ich eine Fläche, die direkt am Timmler Hauptweg belegen 
war. Meine Fläche war zu dem Zeitpunkt für mich als Landwirt nur mit ganz 
viel Arbeit und Mühe zu bewirtschaften. Insgesamt waren alle Flächen in dem 
Gebiet sehr nass und sumpfig. Durch die Maßnahmen der Flurbereinigung 
wurden alle Ländereien in dem Gebiet drainiert und für die landwirtschaftliche 
Nutzung so aufgewertet, dass eine Intensivnutzung möglich wurde. Mir wurde 
in dem Zusammenhang eine neue Fläche zugewiesen, die sehr gut mit ma-
schinellem Einsatz zu bewirtschaften war. Aus meiner Sicht hatte sich die für 
mich kostspielige Investition gelohnt 
 
Nunmehr soll die mir neu zugewiesene Fläche dem Naturschutzgebiet zuge-
wiesen werden und der ganze finanzielle Einsatz war umsonst. Derzeit ist die 
Fläche noch verpachtet. Ich gehe allerdings davon aus, dass der Pächter bei 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen den Pachtvertrag aus nachvollziehba-
ren Gründen kündigen wird und eine erneute Verpachtung wohl kaum mög-
lich sein wird. Als Rentner bin ich jedoch auf die Einnahmen aus der Verpach-

 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
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tung meiner Flächen angewiesen. Aus meiner Sicht kommt Ihr Vorhaben einer 
Enteignung gleich. Mir wird die Fläche zwar nicht genommen, aber sie ist für 
mich unbrauchbar. Ich habe aus der Fläche keinen Ertrag mehr, sondern nur 
Kosten und Aufwendungen. 
 
Weiterhin ist zu bedenken, dass ich für die Hege und Pflege der Fläche sorgen 
muss, sofern kein Pächter gefunden wird. Dieses ist mir jedoch aus Alters-
gründen nicht mehr möglich und ich wäre gezwungen, hiermit eine entspre-
chende Firma zu beauftragen, die mir die entstandenen Kosten auferlegen 
wird. 
 
Der Zuweisung meiner Fläche zum Naturschutzgebiet kann ich so nicht akzep-
tieren. Dem Gutachten vom Sachverständigenbüro Penning können Sie ent-
nehmen, dass ich meine Bedenken auch dort geäußert habe. 
 
Ich komme auch zurück auf mein Schreiben vom 20.08.2018 in dem ich eben-
falls bereits meine Einwände geäußert und um Mitteilung gebeten habe, in 
welcher Form eine Entschädigung für diese wertmindernde Maßnahme für 
meine Fläche vorgesehen ist. Bislang habe ich hierzu jedoch noch keine Infor-
mationen erhalten. Entgegen dem Schreiben des Landkreises Leer sehe ich 
meine Betroffenheit somit in keinster Weise berücksichtigt. 
 
Ich bitte meine Stellungnahme in das Verfahren mit aufzunehmen und mir 
dieses zu bestätigen. Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung über den weiteren 
Verlauf des Verfahrens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 

  



 

798 
 

150.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verordnung trifft die Landwirtschaft unverhältnismäßig hart. Ich denke, 
dass einige der betroffenen Betriebe durch diese Verordnung in ihrer Existenz 
gefährdet werden. Leider ist das in Zeiten der Diskussion um Nachhaltigkeit 
und Regionalität eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Die „Industrie" 
Landwirtschaft, also die Massentierhaltung, gerät in letzter Zeit beim Verbrau-
cher zunehmend in Verruf. Ich kann nicht verstehen, warum man die hiesige 
Landwirtschaft schwächt, um dem großen Schutzzweck im Sinne o. g. Verord-
nung zu dienen. Entgegen aller Prognosen kämpfen sich die kleineren Betriebe 
durch die Krisen, weil sie nicht mitwachsen wollen. Den Weltmarktpreisen 
zum Trotz. Wenn diese Betriebe nunmehr aber Futter zukaufen (Transport per 
Schlepper oder Lkw) und die Gülle abfahren lassen (per Schlepper oder Lkw) 
müssen, dann können die Betriebe nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Ob es 
im Sinne einer Naturschutzverordnung ist, dass eigentlich vermeidbare Trans-
porte nun zusätzlich die Umwelt belasten, gebe ich zu überdenken. Ich sehe 
die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine Nachbes-
serung an. 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse im Vorfeld 
der Auslegung betrachtet und konnten durch die Abänderung der Verordnung 
weitestgehend abgemildert werden.  
 
 
 
 
 
Der Schutzzweck der Verordnung bezieht sich auf die schützenswerten Arten 
und Lebensgemeinschaften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Eine eventuel-
le zusätzliche Umweltbelastung durch häufigere Transporte ist nicht anzu-
nehmen. 
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Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

 
Zur Kenntnis genommen.  
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151.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung bei der Größe dieses FFH- und Vogelschutzgebietes nur durch eine 
Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; dies entspricht auch der einschlägi-
gen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung 
durch die Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen 
befinden sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. Die Verordnung 
führt zu einem Totalausfall der landwirtschaftlich genutzten Flächen, da diese 
unter den vorgegebenen Maßgaben nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dörferentwicklung sehe ich maßgeblich beeinträchtigt.  
 
Ich sehe die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine 
Nachbesserung an. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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152.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Eigentümer/Pächter von Grundstücken im Gebiet des geplanten Natur-
schutzgebiets in der Gemeinde Ihlow Gemarkung  

. Ich bin Betreiber Haupterwerb. 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Als Bewirtschafter erleide ich durch die Unterschutzstellung eine schlechtere 
Futterqualität und erziele weniger Einnahmen. 
 
P.S. Die Fläche ist zum Fehntjer-Tief mit einem Deich geschützt u. wird nicht 
Bewirtschaftet. 
-Entwässerung läuft vom Tief weg.  
Was nützt eine Fläche wenn man sie nicht betreten kann! 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin gegen die Ausweisung des NSG „Fehntjer Tief" und erhebe den ge-
nannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet die folgenden 
Einwendungen 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
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(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-

EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
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bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 

 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 

det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
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Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-

geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
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ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
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Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 

B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
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Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 

 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
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Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung:  
Mein Pächter ist auf eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung angewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 

sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
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ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-

Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
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neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 

gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
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steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-

Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
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ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 

daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
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bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-

lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
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ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 
 
 
 

eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
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Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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153.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin gegen die Ausweisung des NSG „Fehntjer Tief" und erhebe den ge-
nannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet die folgenden 
Einwendungen 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 

 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
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auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-

auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
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terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-

und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
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folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-

Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
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botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
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Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-

zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
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tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
 
 

tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
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Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung:  
Mein Pächter ist auf eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung angewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
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Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 

(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
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schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-

(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
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se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-

Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
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gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 

deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
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Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 

 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
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im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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154.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin gegen die Ausweisung des NSG „Fehntjer Tief" und erhebe den ge-
nannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet die folgenden 
Einwendungen 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 

 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
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auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-

auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
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terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-

und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
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folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-

Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
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botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
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Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-

zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
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tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 

tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
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Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung:  
Mein Pächter ist auf eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung angewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s.o. 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
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Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 

langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
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geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-

überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
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hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 

et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
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abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 

dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
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gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 

in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
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und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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155.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Wachsen oder Weichen — zwischen diesen beiden Alternativen haben wir uns 
immer in einem Rahmen bewegt, der zu unserer Flächenausstattung passt, 
arbeitswirtschaftlich gerade noch so zu bewältigen ist und uns in finanzieller 
Hinsicht nicht auf Dauer schlaflose Nächte bereitet. Mit 90 Milchkühen und 
der weiblichen Nachzucht, die wir zur Bestandergänzung brauchen, können 
wir auf 82 ha Grünland und 14,5 ha Ackerland unser Grundfutter weitestge-
hend selbst erzeugen. Mit 26 ha im Naturschutzgebiet ist allerdings die Grenze 
der Zumutbarkeit schon überschritten. Dazu kommen jetzt noch 10 ha im 
künftigen Landschaftsschutzgebiet. Bei steigenden Erzeugungskosten und 
einem Milchpreis, der seit Jahren eher in die andere Richtung tendiert, müs-
sen wir stetig, wenn auch moderat aufstocken, um unser Einkommen wenigs-
tens zu halten, zumal unser Hof voraussichtlich auch in der nächsten Genera-
tion betrieben wird. Dazu kommen nötige Investitionen in die Lagerung von 
Wirtschaftsdünger und Grundfutter, die gesetzlich vorgeschrieben sind, aber 
keinen Cent mehr Erlös bringen. Kein Wunder, dass die Bauern vor den Zent-
rallagern der Lebensmittelkonzerne demonstrieren. Aktuelle Gutachten der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen haben ganz klar gezeigt, dass die weit-
aus höchsten Umsatzerlöse auf Grünland erwirtschaftet werden. Leider blei-
ben davon höchstens 20 % beim Landwirt, der Rest geht an Landhandel, Loh-
nunternehmer und Landeigentümer — bei unserem Pachtflächenanteil von 
über 80 % noch etwas mehr. Gutes Grünland ist in Ertrag und Energiegehalt 
dem Acker mindestens gleichwertig, nur eben mit wesentlich höherem Ar-
beits- und Kostenaufwand. 
 
Für die Sicherung sind die Standarddatenbögen fachliche Grundlage, die bei 
der Meldung der Gebiete erstellt wurden. Über deren Qualität kann man strei-
ten, dass gilt aber auch für die aktuellen Erhebungen. Bei allen Unsicherheiten 
ist jedoch über den gesamten Zeitraum erkennbar, welche Arten und LRT in 
der Gebietskulisse eine Rolle spielen und welche nicht. Wertbestimmend sind 
vor allem Wiesenvögel und Grünlandgesellschaften sowie in Teilbereichen 

Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
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Borstgrasrasen, Pfeifengraswiesen und Übergangs- und Schwingrasenmoore. 
LRT wie Hochstaudenfluren, Hainsimsenoder Auenwälder, die wegen ihres 
geringen Vorkommens signifikant nicht vorhanden sind, müssen nicht ge-
schützt werden. 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
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Folgende Verbote sind deswegen unzumutbar und gehören geändert: 
 
Die Grünlanderneuerung muss weiter zulässig bleiben, weil wir energie- und 
eiweißreiches Grundfutter brauchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von Ihnen vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten kann 
sich in der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser 
abhängig von Klima, Boden und Nutzungsintensität überlegen sind. 
 
 
 
 

worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
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Das Liegenlassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrün-

benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
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land bei ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu 
vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Das ist durch unzählige Gutachten 
belegt. Das von Ihnen in der Begründung genannte Gutachten einer kaliforni-
schen Universität ist völlig ungeeignet für unsere Grünlandregion. Außerdem 
sind die Abstände schon in der Düngeverordnung und im Niedersächsischen 
Wassergesetz reglementiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
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Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
bedingungslosen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
 
Es ist kaum zu erwarten, dass eine Steigerung bei der Anwendung offenkundig 
ungeeigneter Instrumente, die sich im Wesentlichen auf eine Extensivierung 
beschränken, zukünftig zu Verbesserungen beim Schutzzweck führt. Diese 
Ungewissheit erfordert eine ergebnisoffene Vorgehensweise, die mittels Ver-
such und Irrtum praktikable Lösungen entwickelt. Der EU-Kommission geht es 
bekanntlich weniger um ein restriktives Regelungsregime als vielmehr positiv 
formulierte Erhaltungsziele 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die absolut notwendigen 
Regeln zur Erhaltung der wertbestimmenden Arten und deren Lebensräume 
beschränkt und behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Zur Kenntnis genommen.  

  



 

860 
 

156.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich habe dem mir vorliegenden Entwurf entnommen, dass laut § 3 Abs. 2 das 
zukünftige NSG nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht werden 
darf. Dazu gibt es jedoch Ausnahmeregelungen.  
 
So besagt der § 4 Abs. 2 Ziffer 5, dass das Befahren mit Wasserfahrzeugen mit 
einer Geschwindigkeit bis zu 5 km/h vom kalendarischen Sonnenaufgang bis 
zum kalendarischen Sonnenuntergang eines jeden Tages auf den nachfolgend 
genannten Gewässern erlaubt wird.  
 
Leider habe ich keine Erwähnung des Schlittschuhlaufens gefunden, so dass 
ich davon ausgehen muss, dass es mit der Verordnung unterbunden werden 
soll oder besser, einfach vergessen wurde. 
 
Das Schlittschuhlaufen auf Gewässern ist eine alte friesische Tradition. Ich 
möchte es als Ost/Friesisches Kulturgut bezeichnen. Hier sei nur der Hinweis 
auf die allseits und altbekannten „Breinermoorer" erlaubt. Dabei handelt es 
sich um einen im ostfriesischen Breinermoor hergestellten Schlittschuh, der 
insbesondere für die Bewältigung langer Strecken auf dem Eis hergestellt 
wurde. Und eine dieser seit Jahrhunderten beliebten Strecken stellt das Bag-
bander- / Fehntjer Tief dar. Ich darf annehmen, dass diese Tradition als erhal-
tenswert einzustufen ist. 
 
Nun mag man einwenden, dass heute Schlittschuhflächen —trotz fehlender 
überdachter Eisstadien in Ostfriesland — z. 8 in Bagband oder Neermoor auf 
vernässten Wiesen bereitgehalten und sehr gut angenommen werden. Insbe-
sondere Kinder und Eishockeyfans nutzen diese Angebote gerne. Und viele 
Eltern fühlen ihre Kinder besser aufgehoben, wenn diese die Flüsse nicht be-
treten. Auch mag man der Ansicht sein, dass der anhaltende Klimawandel 
zukünftig ein Gefrieren der Fließgewässer kaum noch zulässt. 
 

Das NSG darf nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Un-
ter sonstige Weise wird u. a. das Schöfeln, Baden/Schwimmen und Radfahren 
verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG kön-
nen Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, so-
weit es der Schutzzweck erlaubt. 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Dies gilt auch im Winter, da 
neben Gastvögeln auch Fische zu den empfindlichen Tierarten zu rechnen 
sind. Fische befinden sich im Winter als wechselwarme Tiere in der Winterru-
he. Unter einer Eisdecke ist die Sauerstoffregeneration unterbunden. Fische 
stehen dann unter Stress. Zusätzlich zum Lärm, der möglich ist, können Fische 
dann mit Fluchtverhalten reagieren, welches weiteren Stress verursacht. 
Zudem kann es zu einer Schädigung der Ufervegetation kommen. 
 
Ziel dieser Beschränkung ist die Beruhigung des Gebietes auch im Winter. 
Daher kann ein Betreten außerhalb der vorhandenen Wege nicht für jeder-
mann, auch nicht zum Schöfeln, freigestellt werden. Dies würde dem Schutz-
zweck zuwiderlaufen. 
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(Tatsächlich war es in den vergangenen Jahren nur selten, und dann nur für 
wenige Tage möglich, auf dem Bagbander-/Fehntjer Tief zu „schöfeln". Ich 
möchte erwähnen, dass dies auch dann zu einer Jahreszeit war, die weder als 
Brut- oder Setzzeit bezeichnet werden kann und somit keine negativen Aus-
wirkungen auf die Natur oder gar die Vogelwelt gehabt haben dürfte.) 
 
Beide Argumente sind sicherlich nachvollziehbar. Jedoch zeigen sie auch, dass 
es, falls das Eis im zukünftigen Naturschutzgebiet einmal über eine ausrei-
chende Eisdicke verfügen sollte, dort nicht zu massenhaften Ansammlungen 
von Kindern oder Eishockeyspielern kommen wird. Nein, wie in den vergange-
nen Jahrzehnten werden sich dort die Langläufer treffen. Sie wollen die Natur 
genießen, die seit Kindesbeinen gelebte ostfriesische Tradition des Natureis-
laufens fortsetzen, sich mit ihresgleichen messen, Strecken bis zum im Winter 
bei Schlittschuhläufern beliebten Treffpunkt „Petkumer Münte", zum Großen 
Meer oder gar nach Norden oder zum Ems-Jade-Kanal und zurück bewältigen 
oder sich auf den „Elfstedentocht" in den Niederlanden vorbereiten. 
 
Ich gehe davon aus, dass diese Argumente überzeugen, um den § 4 Abs. 2 
Ziffer 5 um das Schlittschuhlaufen zu ergänzen oder es auf andere Weise — 
wie seit Jahrhunderten gepflegt - zu ermöglichen. 
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157.  
Eingang LK Aurich:  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich werde (Hof)Erbe von Grundstücken im Gebiet des geplanten Naturschutz-
gebiets in der Gemeinde Ihlow, konkret: Gemarkung 

, Gemarkung . Das Hof-
grundstück befindet sich in  Die Flächen stel-
len sich wie folgt dar: 
 
Gesamt: 18,2 
Davon im Naturschutzgebiet:Grünland 4,67 -> 25 % 
 
Betroffen sind 25 % der Hofflächen. Nach dem Agrarstudium werden mich die 
Beschränkungen als Hofnachfolger belasten, was ich hiermit verdeutliche. 
Daher erhebe ich gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das 
Naturschutzgebiet die folgenden Einwendungen: 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
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lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-

Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
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 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 

(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
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Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung:  
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E) 
Begründung:  
Hiermit wird den Einheimischen ein Stück Naturerlebnis entzogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 

Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
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Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 

sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
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Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSGVO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die naturschutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 

ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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Begründung:  
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: „This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000- Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-

 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
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sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-min-Untersuchungen in 
den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei steigen-
den Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielsweise 
Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-

ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
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ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-



 

873 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E) 
 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
Weitere Einwendungen:  
 
Einwendung:  
Das Eigentum weniger wird für die Interessen der Allgemeinheit angetastet. 
Begründung:  
Das Gebiet ist artenreich und vielfältig, weil die Landwirte es durch ihre Art 
der Bewirtschaftung mit Grünlandnutzung und Weidewirtschaft dazu ge-
macht, insbesondere es vor Versteppung, Verbinsung und Versumpfung be-
wahrt haben. Die Landschaft bleibt offen, Brutvögel fühlen sich dort wohl. 
Räuber bleiben fern. Das ist ein für jedermann sichtbarer Beweis für das viel-
fältige Miteinander. Eine weitere Unterschutzstellung kommt daher einer 
„Enteignung" gleich. Das NSG würde die gute bisherige Arbeit bestrafen. Ich 
kritisiere hiermit, dass die Erfahrung der Landwirte im Umgang mit der Natur 

den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt Naturgüter einschließ-
lich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren ausgerich-
tet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die gesamte 
Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass vor-
kommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurückge-
gangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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nicht honoriert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Regionale Produktion 
Begründung: 
Die primäre Aufgabe der Urproduktion in der Landwirtschaft wird beschnitten. 
Außerdem bleibt vorhandenes Ertragspotential ohne Berücksichtigung. Ge-
sunde Nahrungsmittel in der Nähe produzieren zu können, ist existenziell. Der 
hohe Stellenwert der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung ist in der 
aktuellen Corona-Krise jedem bewusst geworden. Daher ist die Landwirtschaft 
auf jeden Hektar für tierische und pflanzliche Wertschöpfung angewiesen, was 
durch das Naturschutzgebiet unwiederbringlich verloren geht. Ich gebe zu 
Bedenken, dass der von Verbrauchern geforderte regionale Markt hier keine 
Grundlage mangels Flächen hat. 
 
Einwendung:  
Flächendruck 
Begründung: 
Der Flächendruck wird weiter steigen, denn die lokale Extensivierung wird 

Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die aufgeführten Regelungen der NSG-VO beeinflussen die Wirtschaftsweise 
der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und landschaftsver-
trägliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis ge-
mäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. Die ange-
sprochene Flächenverknappung ist kein Ergebnis einer Schutzgebietsauswei-
sung sondern von vielen weitergehenden Faktoren abhängig. 
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andernorts zur Intensivierung mit all ihren Problemen führen. Notwendiges 
Eiweißfutter in der Milchwirtschaft wird nicht auf heimischen Flächen gewon-
nen werden können, sondern ich werde es klimabelastend beschaffen müs-
sen. 
Zu Bedenken gebe ich, dass das Flächenangebot endlich ist. Der Bau der B 
210n wird in der Gemeinde Ihlow wiederum wertvolle Flächen verschlingen 
und Höfe in die Enge treiben. 
 
Einwendung:  
Strukturwandel 
Begründung: 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird beschleunigt, da kleinere Be-
triebe in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Mir und 
meinen nachfolgenden Generationen wird mit der Schutzgebietsausweisung 
die mühsam über Jahrzehnte ausgebaute Lebensgrundlage entzogen und es 
werden Zukunftschancen und Wachstum für Hofnachfolger vernichtet. Der 
bäuerliche Familienbetrieb würde der Vergangenheit angehören. ökosoziale 
Aspekte des dörflichen Zusammenlebens werden als Folge der Verordnung 
übersehen. Außerdem werden Arbeitsplätze in „grünen Berufen" wegfallen. 
 
Einwendung:  
Wirtschaftskraft der Landwirtschaft 
Begründung: 
Nicht nur die Höfe, sondern auch die gesamte Wirtschaft im Raum ist betrof-
fen: Landmaschinenmechaniker, Landmaschinenhändler, Futtermittelherstel-
ler, Lohnunternehmen etc. Die Wirtschaftskraft und Kaufkraft enthält ein Po-
tenzial, was durch die Schutzgebietsausweisung vernichtet wird. Steuerein-
nahmen entfallen. 
 
Einwendung:  
Folgen der Auflagen 
Begründung: 
Die Auflagen zur Düngung und den Schnittterminen führen dazu, dass ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
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Milchviehbetrieb nicht mehr genügend Grundfutter in ausreichender Qualität 
vorhalten kann: Die reduzierte N-Düngung verursacht weniger verdaulichen 
Grasaufwuchs. Bei Silageernte wird der Gärverlauf und die Verdichtung er-
schwert. Die Energie — und Rohproteingehalte sinken bei verspätetem Gras-
schnitt erheblich. Die Silierfähigkeit wird nachweislich negativ beeinflusst, 
Fehlgärungen zerstören den Futtervorrat. Somit ist eine Verwendung diese 
Futters in der Milchviehhaltung problematisch bzw. der Tiergesundheit ab-
träglich. Folglich ist die Entsorgung des auf den Naturschutzflächen gewonne-
nen Futters erforderlich, welches zudem Kosten verursacht. Grundfutter muss 
letztlich zugekauft werden. Mehr Kraftfutter wird ebenfalls zugekauft. Wert-
volle Nährstoffe aus betriebseigenen Wirtschaftsdüngern können nicht auf 
hofeigenen Flächen verwertet werden, sondern müssen mit hohen Kosten 
abgegeben werden. Die Begrenzung der Stickstoffdüngung verringert die Gül-
lenachweisflächen. Eine Intensivierung der Grünlandnutzung außerhalb des 
Schutzgebiets tritt zwangsläufig ein. Pachtpreise und Kaufpreise steigen, da 
Ersatzflächen knapp werden. Der Konkurrenzdruck z.B. durch Biosgasbetriebe 
ist gravierend. Die Beschränkungen zur Beweidung sind - bei Wiederaufnahme 
der Tierhaltung auf dem Hof in Simonswolde - in der für den Weidegang prä-
destinierten Region gravierend. Insbesondere für größere Milchkuhherden ist 
eine flexible Weidehaltung nötig. Zusätzlich ist die Jungviehnachzucht einzu-
beziehen. Das bedeutet, dass zwangsläufig ganzjährig Stallhaltung erfolgt. Ich 
gebe zu bedenken, dass aus Gründen der Tiergesundheit und des Tierwohls 
die Möglichkeit des Weidegangs für alle Rinder unbeschränkt vorhanden sein 
muss. Die Einschränkungen der Beweidung treiben die Kühe in den Stall statt 
auf die Weide. Außerdem geht dem Milchviehbetrieb ein Zusatzmilchpreis i. 
H. v. 1 ct/kg für „Weidemilch" verloren. Zum Bild von Ostfriesland gehört ein-
fach Grünland mit Kühen. Eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Milcher-
zeugung wird unter diesen Auflagen erschwert bzw. unmöglich gemacht und 
ist für mich daher nicht akzeptabel. 
 
Einwendung:  
Einkommensverluste 
Begründung: 

Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
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Wie zuvor erläutert, verursacht die Umstellung auf Stallhaltung Kosten, die 
sich aus Grundfutterzukauf, Kraftfutter, Nährstoffabgabe, Verlust des Zusatz-
milchpreises „Weidemilch" zusammensetzen. In Abhängigkeit des Anteils von 
Naturschutzgrünland am Betrieb ist von ca. 1.300 Euro/ha und Jahr Einkom-
mensverlust auszugehen. Der wirtschaftliche Verlust ist nicht zu stemmen und 
ist existenzbedrohend. 
 
Einwendung:  
Einkommensverluste / Altersvorsorge 
Umfangreiche Bewirtschaftungsauflagen machen die Flächen unattraktiv für 
potentielle Pächter. Folglich werden die Pachtverträge nicht verlängert. Die 
Grundstückskosten zB für den Entwässerungsverband sind weiterhin zu zah-
len. Räumen und Entsorgungskosten für das Grüngut kommen hinzu. Die fi-
nanziellen Einbußen meiner zukünftigen Altersvorsorge bilden eine soziale 
Härte und sind für mich nicht akzeptabel. 
 
Einwendung:  
Wertverlust 
Begründung: 
Naturschutzflächen sind unverkäuflich. Naturschutzflächen werden von den 
Banken nicht als Sicherheit für Darlehen akzeptiert. Die Erbmasse mindert sich 
um ca. 20.000 Euro/ha, was keiner ausgleichen wird. Das stellt eine unzumut-
bare Härte dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
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Einwendung:  
Erfahrungen aus dem NSG Flumm Fehntjer Tief 
Begründung: 
Negative Einflüsse vom bestehenden NGS sind bekanntermaßen die Zunahme 
von Mäuse und Ratten, Krähen, Zecken, Stechmücken als Überträger von 
Krankheiten auf Tiere und Menschen (Tipulalarven) im hohen Gras, Füchse. 
Dagegen hält eine Nutzung als Mähweide die Landschaft offen, höchste Brut-
erfolge liegen vor und Räuber sind fern. Bewirtschaftung ist ergo nicht schäd-
lich, sondern förderlich. Ein NSG ist aus diesem Grund nicht zwingend zur Er-
reichung des Schutzzieles erforderlich. 
 
Die Verpflichtung der Unterschutzstellung kann in aller Regel nicht nur durch 
ein Schutzgebiet als NSG erfüllt werden. Vielmehr ist bei der Entscheidung der 
Naturschutzbehörde ein Handlungsspielraum vorhanden. Auch eine Auswei-
sung als Landschaftsschutzgebiet ist nach § 32 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 
BNatSchG nach pflichtgemäßem Ermessen des Verordnungsgebers möglich 
und wie nachfolgend ausgeführt geeignet. Dem Abwägungsgebot folgend ist 
in diesem Fall die Schutzkategorie NSG nicht erforderlich und angemessen. Die 
Lebensraumtypenflächen wurden von den Landwirten durch ihre Art zu wirt-
schaften geschaffen. Sie haben die Natur- und Kulturlandschaft bewahrt. Die 
adäquate Erhaltung liegt eben darin, diese Bewirtschaftung als Grünland und 
Mähweiden - bewährt seit Jahrhunderten - fortbestehen zu lassen. Sie ergibt 
ja gerade dauerhaft ihre Wertigkeit. Dadurch wird bereits jetzt der effektive 
Schutz gelebt. Die (LRT)Flächen stellen die Lebensgrundlage eines Landwirts 
dar, folglich liegt ihr Augenmerk auf den Erhalt und keinesfalls auf Zerstörung, 
Beschädigung bzw. Veränderung. Eine Intensivierung der Bewirtschaftung 
steht gar nicht im Raume. 
 
Auflagen eines NSG sind aus diesen Gründen weder geboten noch notwendig. 
Vielmehr ist das Wissen und die Leistung der Landwirte seit Generationen der 
Garant für den Erhalt. Seit je her wird an Hofnachfolger die Funktion bzw. Art 

lichste Nutzung des Eigentums. 
 
 
 
 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
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und Weise der Bewirtschaftung weitergegeben, die daher nicht befristet sein 
wird und von hohem Wert ist. Somit ist schon jetzt bewiesen, dass der Rah-
men eines LSG über vertragliche Vereinbarungen, Freiwilligkeit und Bereit-
schaft für Pflegemaßnahmen den dauerhaften verbindlichen Schutz der LRT 
und Arten gewährleistet. 
 
Ich gebe zur Einordnung der Schutzkategorie eindringlich zu bedenken, dass 
die beschriebene Nutzungsform als eine Besonderheit vor Ort gewürdigt wird. 
 
Ich bin über Gebühr durch die Schutzgebietsausweisung belastet, da in Relati-
on zur Gesamtfläche 25% der Flächen betroffen sind. Die sich für den Betrieb 
ergebenden Einschränkungen sind keinesfalls mit dem Rahmen der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums zu begründen. Die Flächen sind Existenzgrundlage 
und als existenzsichernd für meinen zukünftigen landwirtschaftlichen Betrieb 
einzustufen. Die Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung gemäß 
obiger Tabellen lösen eine unzumutbare Betroffenheit aus. 
 
Ein LSG als weniger einschneidende Maßnahme ist ausreichend und genügt 
dem effektiven Schutz der LRT. Meine Bereitschaft im Rahmen des LSG freiwil-
lige vertragliche Vereinbarungen zu formulieren, wird hiermit zugesichert. 
 
Zusätzlich wäre die Einrichtung eines Beirats, worin Junglandwirte, Bürger, 
Behörden und Naturschutzvertreter sich austauschen können, sinnvoll. Zu-
sammenfassend lehne ich die Ausweisung als Naturschutzgebiet ab, weil sie 
meine zukünftige Existenz stark gefährdet und für mich keine wirtschaftsfähi-
ge Landwirtschaft ermöglicht. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— Rs. C-137/14) zulässig. 

pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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158.  
Eingang LK Aurich:  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Eigentümer von Grundstücken im Gebiet des geplanten Naturschutz-
gebiets in der Gemeinde Ihlow, konkret: Gemarkung 

, Gemarkung  Das Hof-
grundstück befindet sich in . Die Flächen stel-
len sich wie folgt dar: 
 
Gesamt: 18,2 
Davon im Naturschutzgebiet:Grünland 4,67 -> 25 % 
 
Betroffen sind 25 % der Hofflächen. Nach dem Agrarstudium werden mich die 
Beschränkungen als Hofnachfolger belasten, was ich hiermit verdeutliche. 
Daher erhebe ich gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das 
Naturschutzgebiet die folgenden Einwendungen: 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
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lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-

Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
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 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 

(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
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Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung:  
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E) 
Begründung:  
Hiermit wird den Einheimischen ein Stück Naturerlebnis entzogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 

Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
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Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 

sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
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Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSGVO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die naturschutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 

ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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Begründung:  
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: „This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000- Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-

 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
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risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-min-Untersuchungen in 
den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei steigen-
den Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielsweise 
Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 

Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
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der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-



 

891 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E) 
 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
Weitere Einwendungen:  
 
Einwendung:  
Das Eigentum weniger wird für die Interessen der Allgemeinheit angetastet. 
Begründung:  
Das Gebiet ist artenreich und vielfältig, weil die Landwirte es durch ihre Art 
der Bewirtschaftung mit Grünlandnutzung und Weidewirtschaft dazu ge-
macht, insbesondere es vor Versteppung, Verbinsung und Versumpfung be-
wahrt haben. Die Landschaft bleibt offen, Brutvögel fühlen sich dort wohl. 
Räuber bleiben fern. Das ist ein für jedermann sichtbarer Beweis für das viel-
fältige Miteinander. Eine weitere Unterschutzstellung kommt daher einer 
„Enteignung" gleich. Das NSG würde die gute bisherige Arbeit bestrafen. Ich 
kritisiere hiermit, dass die Erfahrung der Landwirte im Umgang mit der Natur 
nicht honoriert wird. 

pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt Naturgüter einschließ-
lich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren ausgerich-
tet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die gesamte 
Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass vor-
kommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurückge-
gangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
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Einwendung:  
Regionale Produktion 
Begründung: 
Die primäre Aufgabe der Urproduktion in der Landwirtschaft wird beschnitten. 
Außerdem bleibt vorhandenes Ertragspotential ohne Berücksichtigung. Ge-
sunde Nahrungsmittel in der Nähe produzieren zu können, ist existenziell. Der 
hohe Stellenwert der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung ist in der 
aktuellen Corona-Krise jedem bewusst geworden. Daher ist die Landwirtschaft 
auf jeden Hektar für tierische und pflanzliche Wertschöpfung angewiesen, was 
durch das Naturschutzgebiet unwiederbringlich verloren geht. Ich gebe zu 
Bedenken, dass der von Verbrauchern geforderte regionale Markt hier keine 
Grundlage mangels Flächen hat. 
 
Einwendung:  
Flächendruck 
Begründung: 
Der Flächendruck wird weiter steigen, denn die lokale Extensivierung wird 
andernorts zur Intensivierung mit all ihren Problemen führen. Notwendiges 
Eiweißfutter in der Milchwirtschaft wird nicht auf heimischen Flächen gewon-
nen werden können, sondern ich werde es klimabelastend beschaffen müs-
sen. 
Zu Bedenken gebe ich, dass das Flächenangebot endlich ist. Der Bau der B 
210n wird in der Gemeinde Ihlow wiederum wertvolle Flächen verschlingen 
und Höfe in die Enge treiben. 
 
Einwendung:  
Strukturwandel 
Begründung: 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird beschleunigt, da kleinere Be-
triebe in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Mir und 
meinen nachfolgenden Generationen wird mit der Schutzgebietsausweisung 
die mühsam über Jahrzehnte ausgebaute Lebensgrundlage entzogen und es 

Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die aufgeführten Regelungen der NSG-VO beeinflussen die Wirtschaftsweise 
der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und landschaftsver-
trägliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis ge-
mäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. Die ange-
sprochene Flächenverknappung ist kein Ergebnis einer Schutzgebietsauswei-
sung sondern von vielen weitergehenden Faktoren abhängig. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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werden Zukunftschancen und Wachstum für Hofnachfolger vernichtet. Der 
bäuerliche Familienbetrieb würde der Vergangenheit angehören. ökosoziale 
Aspekte des dörflichen Zusammenlebens werden als Folge der Verordnung 
übersehen. Außerdem werden Arbeitsplätze in „grünen Berufen" wegfallen. 
 
Einwendung:  
Wirtschaftskraft der Landwirtschaft 
Begründung: 
Nicht nur die Höfe, sondern auch die gesamte Wirtschaft im Raum ist betrof-
fen: Landmaschinenmechaniker, Landmaschinenhändler, Futtermittelherstel-
ler, Lohnunternehmen etc. Die Wirtschaftskraft und Kaufkraft enthält ein Po-
tenzial, was durch die Schutzgebietsausweisung vernichtet wird. Steuerein-
nahmen entfallen. 
 
Einwendung:  
Folgen der Auflagen 
Begründung: 
Die Auflagen zur Düngung und den Schnittterminen führen dazu, dass ein 
Milchviehbetrieb nicht mehr genügend Grundfutter in ausreichender Qualität 
vorhalten kann: Die reduzierte N-Düngung verursacht weniger verdaulichen 
Grasaufwuchs. Bei Silageernte wird der Gärverlauf und die Verdichtung er-
schwert. Die Energie — und Rohproteingehalte sinken bei verspätetem Gras-
schnitt erheblich. Die Silierfähigkeit wird nachweislich negativ beeinflusst, 
Fehlgärungen zerstören den Futtervorrat. Somit ist eine Verwendung diese 
Futters in der Milchviehhaltung problematisch bzw. der Tiergesundheit ab-
träglich. Folglich ist die Entsorgung des auf den Naturschutzflächen gewonne-
nen Futters erforderlich, welches zudem Kosten verursacht. Grundfutter muss 
letztlich zugekauft werden. Mehr Kraftfutter wird ebenfalls zugekauft. Wert-
volle Nährstoffe aus betriebseigenen Wirtschaftsdüngern können nicht auf 
hofeigenen Flächen verwertet werden, sondern müssen mit hohen Kosten 
abgegeben werden. Die Begrenzung der Stickstoffdüngung verringert die Gül-
lenachweisflächen. Eine Intensivierung der Grünlandnutzung außerhalb des 
Schutzgebiets tritt zwangsläufig ein. Pachtpreise und Kaufpreise steigen, da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. 
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Ersatzflächen knapp werden. Der Konkurrenzdruck z.B. durch Biosgasbetriebe 
ist gravierend. Die Beschränkungen zur Beweidung sind - bei Wiederaufnahme 
der Tierhaltung auf dem Hof in Simonswolde - in der für den Weidegang prä-
destinierten Region gravierend. Insbesondere für größere Milchkuhherden ist 
eine flexible Weidehaltung nötig. Zusätzlich ist die Jungviehnachzucht einzu-
beziehen. Das bedeutet, dass zwangsläufig ganzjährig Stallhaltung erfolgt. Ich 
gebe zu bedenken, dass aus Gründen der Tiergesundheit und des Tierwohls 
die Möglichkeit des Weidegangs für alle Rinder unbeschränkt vorhanden sein 
muss. Die Einschränkungen der Beweidung treiben die Kühe in den Stall statt 
auf die Weide. Außerdem geht dem Milchviehbetrieb ein Zusatzmilchpreis i. 
H. v. 1 ct/kg für „Weidemilch" verloren. Zum Bild von Ostfriesland gehört ein-
fach Grünland mit Kühen. Eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Milcher-
zeugung wird unter diesen Auflagen erschwert bzw. unmöglich gemacht und 
ist für mich daher nicht akzeptabel. 
 
Einwendung:  
Einkommensverluste 
Begründung: 
Wie zuvor erläutert, verursacht die Umstellung auf Stallhaltung Kosten, die 
sich aus Grundfutterzukauf, Kraftfutter, Nährstoffabgabe, Verlust des Zusatz-
milchpreises „Weidemilch" zusammensetzen. In Abhängigkeit des Anteils von 
Naturschutzgrünland am Betrieb ist von ca. 1.300 Euro/ha und Jahr Einkom-
mensverlust auszugehen. Der wirtschaftliche Verlust ist nicht zu stemmen und 
ist existenzbedrohend. 
 
Einwendung:  
Einkommensverluste / Altersvorsorge 
Begründung: 
Umfangreiche Bewirtschaftungsauflagen machen die Flächen unattraktiv für 
potentielle Pächter. Folglich werden die Pachtverträge nicht verlängert. Ich 
werde jedes Jahr mehr als 1/5 der Gesamtpachteinnahmen verlieren, die mein 
notwendiges Zusatzeinkommen zur geringen Altersrente sind. Die Grund-
stückskosten zB für den Entwässerungsverband sind weiterhin zu zahlen. Die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
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finanziellen Einbußen der Altersvorsorge bilden eine soziale Härte und sind für 
mich nicht akzeptabel. 
 
Einwendung:  
Wertverlust 
Begründung: 
Naturschutzflächen sind unverkäuflich. Naturschutzflächen werden von den 
Banken nicht als Sicherheit für Darlehen akzeptiert. Der Vermögensschaden 
beziffert sich auf ca. 20.000 Euro/ha, die keiner ausgleichen wird. Das stellt 
eine unzumutbare Härte dar. 
 
Einwendung:  
Erfahrungen aus dem NSG Flumm Fehntjer Tief 
Begründung: 
Negative Einflüsse vom bestehenden NGS sind bekanntermaßen die Zunahme 
von Mäuse und Ratten, Krähen, Zecken, Stechmücken als Überträger von 
Krankheiten auf Tiere und Menschen (Tipulalarven) im hohen Gras, Füchse. 
Dagegen hält eine Nutzung als Mähweide die Landschaft offen, höchste Brut-
erfolge liegen vor und Räuber sind fern. Bewirtschaftung ist ergo nicht schäd-
lich, sondern förderlich. Ein NSG ist aus diesem Grund nicht zwingend zur Er-
reichung des Schutzzieles erforderlich. Das ergründet sich auch nicht durch die 
ständige schlichte Wiederholung, die Sicherung als Naturschutzgebiet sei ge-
boten. 
 
Die Verpflichtung der Unterschutzstellung kann in aller Regel nicht nur durch 
ein Schutzgebiet als NSG erfüllt werden. Vielmehr ist bei der Entscheidung der 
Naturschutzbehörde ein Handlungsspielraum vorhanden. Auch eine Auswei-
sung als Landschaftsschutzgebiet ist nach § 32 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 
BNatSchG nach pflichtgemäßem Ermessen des Verordnungsgebers möglich 
und wie nachfolgend ausgeführt geeignet. Dem Abwägungsgebot folgend ist 
in diesem Fall die Schutzkategorie NSG nicht erforderlich und angemessen. Die 
Lebensraumtypenflächen wurden von den Landwirten durch ihre Art zu wirt-
schaften geschaffen. Sie haben die Natur- und Kulturlandschaft bewahrt. Die 

mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
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adäquate Erhaltung liegt eben darin, diese Bewirtschaftung als Grünland und 
Mähweiden - bewährt seit Jahrhunderten - fortbestehen zu lassen. Sie ergibt 
ja gerade dauerhaft ihre Wertigkeit. Dadurch wird bereits jetzt der effektive 
Schutz gelebt. Die (LRT)Flächen stellen die Lebensgrundlage eines Landwirts 
dar, folglich liegt ihr Augenmerk auf den Erhalt und keinesfalls auf Zerstörung, 
Beschädigung bzw. Veränderung. Eine Intensivierung der Bewirtschaftung 
steht gar nicht im Raume. 
 
Auflagen eines NSG sind aus diesen Gründen weder geboten noch notwendig. 
Vielmehr ist das Wissen und die Leistung der Landwirte seit Generationen der 
Garant für den Erhalt. Seit je her wird an Hofnachfolger die Funktion bzw. Art 
und Weise der Bewirtschaftung weitergegeben, die daher nicht befristet sein 
wird und von hohem Wert ist. Somit ist schon jetzt bewiesen, dass der Rah-
men eines LSG über vertragliche Vereinbarungen, Freiwilligkeit und Bereit-
schaft für Pflegemaßnahmen den dauerhaften verbindlichen Schutz der LRT 
und Arten gewährleistet. 
 
Ich gebe zur Einordnung der Schutzkategorie eindringlich zu bedenken, dass 
die beschriebene Nutzungsform als eine Besonderheit vor Ort gewürdigt wird. 
 
Ich bin über Gebühr durch die Schutzgebietsausweisung belastet, da in Relati-
on zur Gesamtfläche 25% der Flächen betroffen sind. Die sich für den Betrieb 
ergebenden Einschränkungen sind keinesfalls mit dem Rahmen der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums zu begründen. Die Flächen sind Existenzgrundlage 
und als existenzsichernd für meinen zukünftigen landwirtschaftlichen Betrieb 
einzustufen. Die Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung gemäß 
obiger Tabellen lösen eine unzumutbare Betroffenheit aus. 
 
Ein LSG als weniger einschneidende Maßnahme ist ausreichend und genügt 
dem effektiven Schutz der LRT. Meine Bereitschaft im Rahmen des LSG freiwil-
lige vertragliche Vereinbarungen zu formulieren, wird hiermit zugesichert. 
 
Zusätzlich wäre die Einrichtung eines Beirats, worin Junglandwirte, Bürger, 

den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und Naturschutzvertreter sich austauschen können, sinnvoll. Zu-
sammenfassend lehne ich die Ausweisung als Naturschutzgebiet ab, weil sie 
meine zukünftige Existenz stark gefährdet und für mich keine wirtschaftsfähi-
ge Landwirtschaft ermöglicht. Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Ein-
wendungen vorbehalte. Dies ist wegen der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 — Rs. C-137/14) zulässig. 
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159.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

im Teilbereich „Bagbander Tief" bewirtschafte ich (gelernte Landwirtin, 26) 
mit meinen Eltern im Haupterwerb einen insgesamt 150 ha großen Milchvieh-
betrieb mit 140 Milchkühen sowie weiblicher und männlicher Nachzucht. Zu-
dem haben wir 280 Zuchtsauen mit Ferkelproduktion. Die Betriebsnachfolge 
ist somit gesichert, die nächste Generation steht also schon in den Startlö-
chern. Wir sind deswegen auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. Aber 
nicht nur das Landschaftsschutzgebiet, sondern auch die geplanten Auswei-
sungen von Naturschutzgebieten verschärfen in den beiden Landkreisen Au-
rich und Leer den ohnehin zunehmenden Mangel an Fläche und damit an 
Grundfutter, was in den letzten drei Jahren mit Schäden durch Mäuse, Dürre 
und Tipula katastrophale Ausmaße angenommen hat. 
 
Gegen den Entwurf mache ich die nachfolgenden Einwendungen: 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Teilgebiet Bagbander Tief wird als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
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Zu § 3 Verbote  
Absatz 1  
Straßen und Wege müssen zugänglich bleiben, um Natur und Landschaft für 
Einheimische und Feriengäste erlebbar zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 4 Freistellungen  

Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
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Absatz 3 Nr. 1  
Das Verbot der Grünlanderneuerung ist unverhältnismäßig, weil wir energie- 
und eiweißreiches Grundfutter brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ungeeignet und wird sich in 
der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser abhängig 
von Klima, Boden und Nutzungsintensität die Oberhand behalten. Das Liegen-
lassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrünland bei 
ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
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Absatz 3 Nr. 2 - 11  
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Außerdem sind sie bereits in der 
Düngeverordnung und im Niedersächsischen Wassergesetz reglementiert. 
Gewässerunterhaltung ist alleinige Angelegenheit der Sielacht und freizustel-
len. Unterhaltung und Erneuerung zulässiger Anlagen muss ebenfalls freige-
stellt sein. 

umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
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Zu § 6 Anordnungsbefugnis  
Eine Anordnungsbefugnis zur Wiederherstellung besteht nur dann, wenn ein 
Verursacher haftbar gemacht werden kann. 
 

menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
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Zu § 7 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
generellen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
Zu § 8 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Die EU-Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht immer und 
überall alle möglicherweise vorkommenden Arten zu schützen gleichermaßen 
zu schützen sind, sondern dass innerhalb biogeografischer Regionen Prioritä-
ten zu setzen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der werbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt und 
behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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160.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Im Teilbereich „Bagbander Tief" bewirtschafte ich (26) mit meinen Eltern im 
Haupterwerb einen insgesamt 150 ha großen Milchviehbetrieb mit 140 Milch-
kühen sowie weiblicher und männlicher Nachzucht. Zudem haben wir 280 
Zuchtsauen mit Ferkelproduktion. Die Betriebsnachfolge ist somit gesichert, 
die nächste Generation steht also schon in den Startlöchern. Wir sind deswe-
gen auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. Aber nicht nur das Land-
schaftsschutzgebiet, sondern auch die geplanten Ausweisungen von Natur-
schutzgebieten verschärfen in den beiden Landkreisen Aurich und Leer den 
ohnehin zunehmenden Mangel an Fläche und damit an Grundfutter, was in 
den letzten drei Jahren mit Schäden durch Mäuse, Dürre und Tipula katastro-
phale Ausmaße angenommen hat. 
 
Gegen den Entwurf mache ich die nachfolgenden Einwendungen: 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Teilgebiet Bagbander Tief wird als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
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Zu § 3 Verbote  
Absatz 1  
Straßen und Wege müssen zugänglich bleiben, um Natur und Landschaft für 
Einheimische und Feriengäste erlebbar zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 4 Freistellungen  

Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
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Absatz 3 Nr. 1  
Das Verbot der Grünlanderneuerung ist unverhältnismäßig, weil wir energie- 
und eiweißreiches Grundfutter brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ungeeignet und wird sich in 
der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser abhängig 
von Klima, Boden und Nutzungsintensität die Oberhand behalten. Das Liegen-
lassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrünland bei 
ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
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Absatz 3 Nr. 2 - 11  
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Außerdem sind sie bereits in der 
Düngeverordnung und im Niedersächsischen Wassergesetz reglementiert. 
Gewässerunterhaltung ist alleinige Angelegenheit der Sielacht und freizustel-
len. Unterhaltung und Erneuerung zulässiger Anlagen muss ebenfalls freige-
stellt sein. 

umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
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Zu § 6 Anordnungsbefugnis  
Eine Anordnungsbefugnis zur Wiederherstellung besteht nur dann, wenn ein 
Verursacher haftbar gemacht werden kann. 
 

menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
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Zu § 7 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
generellen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
Zu § 8 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Die EU-Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht immer und 
überall alle möglicherweise vorkommenden Arten zu schützen gleichermaßen 
zu schützen sind, sondern dass innerhalb biogeografischer Regionen Prioritä-
ten zu setzen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der werbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt und 
behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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160A.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

im Teilbereich „Bagbander Tief" bewirtschafte ich (gelernter Landwirt, 22) mit 
meinen Eltern im Haupterwerb einen insgesamt 150 ha großen Milchviehbe-
trieb mit 140 Milchkühen sowie weiblicher und männlicher Nachzucht. Zudem 
haben wir 280 Zuchtsauen mit Ferkelproduktion. Die Betriebsnachfolge ist 
somit gesichert, die nächste Generation steht also schon in den Startlöchern. 
Wir sind deswegen auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. Aber nicht nur 
das Landschaftsschutzgebiet, sondern auch die geplanten Ausweisungen von 
Naturschutzgebieten verschärfen in den beiden Landkreisen Aurich und Leer 
den ohnehin zunehmenden Mangel an Fläche und damit an Grundfutter, was 
in den letzten drei Jahren mit Schäden durch Mäuse, Dürre und Tipula kata-
strophale Ausmaße angenommen hat. 
 
Gegen den Entwurf mache ich die nachfolgenden Einwendungen: 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Teilgebiet Bagbander Tief wird als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
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Zu § 3 Verbote  
Absatz 1  
Straßen und Wege müssen zugänglich bleiben, um Natur und Landschaft für 
Einheimische und Feriengäste erlebbar zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 4 Freistellungen  

Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
 



 

912 
 

Absatz 3 Nr. 1  
Das Verbot der Grünlanderneuerung ist unverhältnismäßig, weil wir energie- 
und eiweißreiches Grundfutter brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ungeeignet und wird sich in 
der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser abhängig 
von Klima, Boden und Nutzungsintensität die Oberhand behalten. Das Liegen-
lassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrünland bei 
ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
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Absatz 3 Nr. 2 - 11  
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Außerdem sind sie bereits in der 
Düngeverordnung und im Niedersächsischen Wassergesetz reglementiert. 
Gewässerunterhaltung ist alleinige Angelegenheit der Sielacht und freizustel-
len. Unterhaltung und Erneuerung zulässiger Anlagen muss ebenfalls freige-
stellt sein. 

umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
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Zu § 6 Anordnungsbefugnis  
Eine Anordnungsbefugnis zur Wiederherstellung besteht nur dann, wenn ein 
Verursacher haftbar gemacht werden kann. 
 

menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
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Zu § 7 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
generellen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
Zu § 8 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Die EU-Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht immer und 
überall alle möglicherweise vorkommenden Arten zu schützen gleichermaßen 
zu schützen sind, sondern dass innerhalb biogeografischer Regionen Prioritä-
ten zu setzen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der werbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt und 
behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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161.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich werde (Hof)Erbe von Grundstücken im Gebiet des geplanten Naturschutz-
gebiets in der Gemeinde Ihlow, konkret: Gemarkung 

, Gemarkung . Das Hof-
grundstück befindet sich in  Die Flächen stel-
len sich wie folgt dar: 
 
Gesamt: 18,2 
Davon im Naturschutzgebiet:Grünland 4,67 -> 25 % 
 
Betroffen sind 25 % der Hofflächen. Nach dem Agrarstudium werden mich die 
Beschränkungen als Hofnachfolger belasten, was ich hiermit verdeutliche. 
Daher erhebe ich gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das 
Naturschutzgebiet die folgenden Einwendungen: 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
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lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-

Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

918 
 

terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
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 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 

(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
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Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung:  
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E) 
Begründung:  
Hiermit wird den Einheimischen ein Stück Naturerlebnis entzogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 

Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
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Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 

sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
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Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSGVO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die naturschutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 

ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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Begründung:  
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: „This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000- Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-

 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
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risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-min-Untersuchungen in 
den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei steigen-
den Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielsweise 
Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 

Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
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der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
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Einwendung: 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E) 
 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
Weitere Einwendungen:  
 
Einwendung:  
Das Eigentum weniger wird für die Interessen der Allgemeinheit angetastet. 
Begründung:  
Das Gebiet ist artenreich und vielfältig, weil die Landwirte es durch ihre Art 
der Bewirtschaftung mit Grünlandnutzung und Weidewirtschaft dazu ge-
macht, insbesondere es vor Versteppung, Verbinsung und Versumpfung be-
wahrt haben. Die Landschaft bleibt offen, Brutvögel fühlen sich dort wohl. 
Räuber bleiben fern. Das ist ein für jedermann sichtbarer Beweis für das viel-
fältige Miteinander. Eine weitere Unterschutzstellung kommt daher einer 
„Enteignung" gleich. Das NSG würde die gute bisherige Arbeit bestrafen. Ich 
kritisiere hiermit, dass die Erfahrung der Landwirte im Umgang mit der Natur 
nicht honoriert wird. 

pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt Naturgüter einschließ-
lich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren ausgerich-
tet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die gesamte 
Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass vor-
kommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurückge-
gangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
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Einwendung:  
Regionale Produktion 
Begründung: 
Die primäre Aufgabe der Urproduktion in der Landwirtschaft wird beschnitten. 
Außerdem bleibt vorhandenes Ertragspotential ohne Berücksichtigung. Ge-
sunde Nahrungsmittel in der Nähe produzieren zu können, ist existenziell. Der 
hohe Stellenwert der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung ist in der 
aktuellen Corona-Krise jedem bewusst geworden. Daher ist die Landwirtschaft 
auf jeden Hektar für tierische und pflanzliche Wertschöpfung angewiesen, was 
durch das Naturschutzgebiet unwiederbringlich verloren geht. Ich gebe zu 
Bedenken, dass der von Verbrauchern geforderte regionale Markt hier keine 
Grundlage mangels Flächen hat. 
 
Einwendung:  
Flächendruck 
Begründung: 
Der Flächendruck wird weiter steigen, denn die lokale Extensivierung wird 
andernorts zur Intensivierung mit all ihren Problemen führen. Notwendiges 
Eiweißfutter in der Milchwirtschaft wird nicht auf heimischen Flächen gewon-
nen werden können, sondern ich werde es klimabelastend beschaffen müs-
sen. 
Zu Bedenken gebe ich, dass das Flächenangebot endlich ist. Der Bau der B 
210n wird in der Gemeinde Ihlow wiederum wertvolle Flächen verschlingen 
und Höfe in die Enge treiben. 
 
Einwendung:  
Strukturwandel 
Begründung: 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird beschleunigt, da kleinere Be-
triebe in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Mir und 
meinen nachfolgenden Generationen wird mit der Schutzgebietsausweisung 
die mühsam über Jahrzehnte ausgebaute Lebensgrundlage entzogen und es 

Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die aufgeführten Regelungen der NSG-VO beeinflussen die Wirtschaftsweise 
der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und landschaftsver-
trägliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis ge-
mäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. Die ange-
sprochene Flächenverknappung ist kein Ergebnis einer Schutzgebietsauswei-
sung sondern von vielen weitergehenden Faktoren abhängig. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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werden Zukunftschancen und Wachstum für Hofnachfolger vernichtet. Der 
bäuerliche Familienbetrieb würde der Vergangenheit angehören. ökosoziale 
Aspekte des dörflichen Zusammenlebens werden als Folge der Verordnung 
übersehen. Außerdem werden Arbeitsplätze in „grünen Berufen" wegfallen. 
 
Einwendung:  
Wirtschaftskraft der Landwirtschaft 
Begründung: 
Nicht nur die Höfe, sondern auch die gesamte Wirtschaft im Raum ist betrof-
fen: Landmaschinenmechaniker, Landmaschinenhändler, Futtermittelherstel-
ler, Lohnunternehmen etc. Die Wirtschaftskraft und Kaufkraft enthält ein Po-
tenzial, was durch die Schutzgebietsausweisung vernichtet wird. Steuerein-
nahmen entfallen. 
 
Einwendung:  
Folgen der Auflagen 
Begründung: 
Die Auflagen zur Düngung und den Schnittterminen führen dazu, dass ein 
Milchviehbetrieb nicht mehr genügend Grundfutter in ausreichender Qualität 
vorhalten kann: Die reduzierte N-Düngung verursacht weniger verdaulichen 
Grasaufwuchs. Bei Silageernte wird der Gärverlauf und die Verdichtung er-
schwert. Die Energie — und Rohproteingehalte sinken bei verspätetem Gras-
schnitt erheblich. Die Silierfähigkeit wird nachweislich negativ beeinflusst, 
Fehlgärungen zerstören den Futtervorrat. Somit ist eine Verwendung diese 
Futters in der Milchviehhaltung problematisch bzw. der Tiergesundheit ab-
träglich. Folglich ist die Entsorgung des auf den Naturschutzflächen gewonne-
nen Futters erforderlich, welches zudem Kosten verursacht. Grundfutter muss 
letztlich zugekauft werden. Mehr Kraftfutter wird ebenfalls zugekauft. Wert-
volle Nährstoffe aus betriebseigenen Wirtschaftsdüngern können nicht auf 
hofeigenen Flächen verwertet werden, sondern müssen mit hohen Kosten 
abgegeben werden. Die Begrenzung der Stickstoffdüngung verringert die Gül-
lenachweisflächen. Eine Intensivierung der Grünlandnutzung außerhalb des 
Schutzgebiets tritt zwangsläufig ein. Pachtpreise und Kaufpreise steigen, da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. 
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Ersatzflächen knapp werden. Der Konkurrenzdruck z.B. durch Biosgasbetriebe 
ist gravierend. Die Beschränkungen zur Beweidung sind - bei Wiederaufnahme 
der Tierhaltung auf dem Hof in Simonswolde - in der für den Weidegang prä-
destinierten Region gravierend. Insbesondere für größere Milchkuhherden ist 
eine flexible Weidehaltung nötig. Zusätzlich ist die Jungviehnachzucht einzu-
beziehen. Das bedeutet, dass zwangsläufig ganzjährig Stallhaltung erfolgt. Ich 
gebe zu bedenken, dass aus Gründen der Tiergesundheit und des Tierwohls 
die Möglichkeit des Weidegangs für alle Rinder unbeschränkt vorhanden sein 
muss. Die Einschränkungen der Beweidung treiben die Kühe in den Stall statt 
auf die Weide. Außerdem geht dem Milchviehbetrieb ein Zusatzmilchpreis i. 
H. v. 1 ct/kg für „Weidemilch" verloren. Zum Bild von Ostfriesland gehört ein-
fach Grünland mit Kühen. Eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Milcher-
zeugung wird unter diesen Auflagen erschwert bzw. unmöglich gemacht und 
ist für mich daher nicht akzeptabel. 
 
Einwendung:  
Einkommensverluste 
Begründung: 
Wie zuvor erläutert, verursacht die Umstellung auf Stallhaltung Kosten, die 
sich aus Grundfutterzukauf, Kraftfutter, Nährstoffabgabe, Verlust des Zusatz-
milchpreises „Weidemilch" zusammensetzen. In Abhängigkeit des Anteils von 
Naturschutzgrünland am Betrieb ist von ca. 1.300 Euro/ha und Jahr Einkom-
mensverlust auszugehen. Der wirtschaftliche Verlust ist nicht zu stemmen und 
ist existenzbedrohend. 
 
Einwendung:  
Einkommensverluste / Altersvorsorge 
Umfangreiche Bewirtschaftungsauflagen machen die Flächen unattraktiv für 
potentielle Pächter. Folglich werden die Pachtverträge nicht verlängert. Die 
Grundstückskosten zB für den Entwässerungsverband sind weiterhin zu zah-
len. Räumen und Entsorgungskosten für das Grüngut kommen hinzu. Die fi-
nanziellen Einbußen meiner zukünftigen Altersvorsorge bilden eine soziale 
Härte und sind für mich nicht akzeptabel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
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Einwendung:  
Wertverlust 
Begründung: 
Naturschutzflächen sind unverkäuflich. Naturschutzflächen werden von den 
Banken nicht als Sicherheit für Darlehen akzeptiert. Die Erbmasse mindert sich 
um ca. 20.000 Euro/ha, was keiner ausgleichen wird. Das stellt eine unzumut-
bare Härte dar. 
 
 
 
Einwendung:  
Erfahrungen aus dem NSG Flumm Fehntjer Tief 
Begründung: 
Negative Einflüsse vom bestehenden NGS sind bekanntermaßen die Zunahme 
von Mäuse und Ratten, Krähen, Zecken, Stechmücken als Überträger von 
Krankheiten auf Tiere und Menschen (Tipulalarven) im hohen Gras, Füchse. 
Dagegen hält eine Nutzung als Mähweide die Landschaft offen, höchste Brut-
erfolge liegen vor und Räuber sind fern. Bewirtschaftung ist ergo nicht schäd-
lich, sondern förderlich. Ein NSG ist aus diesem Grund nicht zwingend zur Er-
reichung des Schutzzieles erforderlich. 
 
Die Verpflichtung der Unterschutzstellung kann in aller Regel nicht nur durch 
ein Schutzgebiet als NSG erfüllt werden. Vielmehr ist bei der Entscheidung der 
Naturschutzbehörde ein Handlungsspielraum vorhanden. Auch eine Auswei-
sung als Landschaftsschutzgebiet ist nach § 32 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 
BNatSchG nach pflichtgemäßem Ermessen des Verordnungsgebers möglich 
und wie nachfolgend ausgeführt geeignet. Dem Abwägungsgebot folgend ist 
in diesem Fall die Schutzkategorie NSG nicht erforderlich und angemessen. Die 
Lebensraumtypenflächen wurden von den Landwirten durch ihre Art zu wirt-
schaften geschaffen. Sie haben die Natur- und Kulturlandschaft bewahrt. Die 
adäquate Erhaltung liegt eben darin, diese Bewirtschaftung als Grünland und 

mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
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Mähweiden - bewährt seit Jahrhunderten - fortbestehen zu lassen. Sie ergibt 
ja gerade dauerhaft ihre Wertigkeit. Dadurch wird bereits jetzt der effektive 
Schutz gelebt. Die (LRT)Flächen stellen die Lebensgrundlage eines Landwirts 
dar, folglich liegt ihr Augenmerk auf den Erhalt und keinesfalls auf Zerstörung, 
Beschädigung bzw. Veränderung. Eine Intensivierung der Bewirtschaftung 
steht gar nicht im Raume. 
 
Auflagen eines NSG sind aus diesen Gründen weder geboten noch notwendig. 
Vielmehr ist das Wissen und die Leistung der Landwirte seit Generationen der 
Garant für den Erhalt. Seit je her wird an Hofnachfolger die Funktion bzw. Art 
und Weise der Bewirtschaftung weitergegeben, die daher nicht befristet sein 
wird und von hohem Wert ist. Somit ist schon jetzt bewiesen, dass der Rah-
men eines LSG über vertragliche Vereinbarungen, Freiwilligkeit und Bereit-
schaft für Pflegemaßnahmen den dauerhaften verbindlichen Schutz der LRT 
und Arten gewährleistet. 
 
Ich gebe zur Einordnung der Schutzkategorie eindringlich zu bedenken, dass 
die beschriebene Nutzungsform als eine Besonderheit vor Ort gewürdigt wird. 
 
Ich bin über Gebühr durch die Schutzgebietsausweisung belastet, da in Relati-
on zur Gesamtfläche 25% der Flächen betroffen sind. Die sich für den Betrieb 
ergebenden Einschränkungen sind keinesfalls mit dem Rahmen der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums zu begründen. Die Flächen sind Existenzgrundlage 
und als existenzsichernd für meinen zukünftigen landwirtschaftlichen Betrieb 
einzustufen. Die Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Nutzung gemäß 
obiger Tabellen lösen eine unzumutbare Betroffenheit aus. 
 
Ein LSG als weniger einschneidende Maßnahme ist ausreichend und genügt 
dem effektiven Schutz der LRT. Meine Bereitschaft im Rahmen des LSG freiwil-
lige vertragliche Vereinbarungen zu formulieren, wird hiermit zugesichert. 
 
Zusätzlich wäre die Einrichtung eines Beirats, worin Junglandwirte, Bürger, 
Behörden und Naturschutzvertreter sich austauschen können, sinnvoll. Zu-

Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
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sammenfassend lehne ich die Ausweisung als Naturschutzgebiet ab, weil sie 
meine zukünftige Existenz stark gefährdet und für mich keine wirtschaftsfähi-
ge Landwirtschaft ermöglicht.  
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— Rs. C-137/14) zulässig. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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162.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

im Teilbereich „Bagbander Tief" bewirtschaften wir im Haupterwerb einen 
insgesamt 150 ha großen Milchviehbetrieb mit 140 Milchkühen sowie weibli-
cher und männlicher Nachzucht. Die Betriebsnachfolge ist gesichert, die 
nächste Generation steht also schon in den Startlöchern. Wir sind deswegen 
auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. Aber nicht nur das Landschafts-
schutzgebiet, sondern auch die geplanten Ausweisungen von Naturschutzge-
bieten verschärfen in den beiden Landkreisen Aurich und Leer den ohnehin 
zunehmenden Mangel an Fläche und damit an Grundfutter, was in den letzten 
drei Jahren mit Schäden durch Mäuse, Dürre und Tipula katastrophale Aus-
maße angenommen hat. 
 
Gegen den Entwurf mache ich die nachfolgenden Einwendungen: 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Teilgebiet Bagbander Tief wird als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
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Zu § 3 Verbote  
Absatz 1  
Straßen und Wege müssen zugänglich bleiben, um Natur und Landschaft für 
Einheimische und Feriengäste erlebbar zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 4 Freistellungen  
Absatz 3 Nr. 1  

die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
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Das Verbot der Grünlanderneuerung ist unverhältnismäßig, weil wir energie- 
und eiweißreiches Grundfutter brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ungeeignet und wird sich in 
der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser abhängig 
von Klima, Boden und Nutzungsintensität die Oberhand behalten. Das Liegen-
lassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrünland bei 
ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
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Absatz 3 Nr. 2 - 11  
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Außerdem sind sie bereits in der 
Düngeverordnung und im Niedersächsischen Wassergesetz reglementiert. 
Gewässerunterhaltung ist alleinige Angelegenheit der Sielacht und freizustel-
len. Unterhaltung und Erneuerung zulässiger Anlagen muss ebenfalls freige-
stellt sein. 
 

Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
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Zu § 6 Anordnungsbefugnis  
Eine Anordnungsbefugnis zur Wiederherstellung besteht nur dann, wenn ein 
Verursacher haftbar gemacht werden kann. 
 
Zu § 7 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  

nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
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Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
generellen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
Zu § 8 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Die EU-Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht immer und 
überall alle möglicherweise vorkommenden Arten zu schützen gleichermaßen 
zu schützen sind, sondern dass innerhalb biogeografischer Regionen Prioritä-
ten zu setzen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der werbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt und 
behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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163.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Seit fast drei Jahren hängt die drohende Schutzgebietsverordnung wie ein 
Damoklesschwert über unseren Köpfen. Das sorgt überall für Stillstand, lähmt 
die Entwicklung und lässt auf Dauer Wut und Resignation zurück. 
 
Aus den Erfahrungen mit den bisherigen Versuchen, durch Extensivierung und 
erhöhte Wasserstände die Weidevogelbestände wieder zu vermehren, sollten 
Sie Konsequenzen ziehen. Statt offensichtlich untaugliche Methoden auch 
noch auszuweiten, wäre es endlich an der Zeit, andere Wege im Wie-
senbr•üterschutz zu gehen. Die meisten Naturschutzaktivisten wissen inzwi-
schen, dass man es mit der Extensivierung nicht übertreiben soll, sondern 
besser die Vögel gezielt dort schützt, wo sie ihre Gelege haben. Die seit eini-
gen Jahren angebotenen Gelegeschutzprogramme bieten schon entsprechen-
de Möglichkeiten, die neuerdings auch im Niedersächsischen Naturschutzge-
setz aufgenommen sind. 
 
Wir bewirtschaften im Teilbereich „Boekzeteler Meer Ost" 15 ha Grünland. 
Das sind 28 % unserer gesamten Grünlandfläche. Was machen wir, wenn wir 
wegen der geplanten Auflagen wie Düngungsverbot, Besatzdichtebeschrän-
kung und ohne Bearbeitung oder Ernte bis zum 1. Juni dort kein Futter mehr 
gewinnen können? Das ist unzumutbar und existenzgefährdend. Als Milch-
viehbetrieb mit 90 Kühen sind wir auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. 
Nicht nur die Landschaftsschutzgebiete, sondern auch die weiteren bestehen-
den und geplanten Naturschutzgebiete verschärfen in den beiden Landkreisen 
Aurich und Leer den schon bestehenden gravierenden Mangel an Fläche und 
damit an Grundfutter, was in den letzten drei Jahren mit Schäden durch Mäu-
se, Dürre und Tipula katastrophale Ausmaße angenommen hat. 
 
 
Das dieser Teilbereich als NSG statt als LSG ausgewiesen wird, ist wegen der 
fehlenden Lebensraumtypen nicht nachvollziehbar. Nach Auskunft des LK Au-

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Einschränkungen durch eine NSG-VO erhält der Bewirtschafter einen an-
gemessenen Erschwernisausgleich vom Land Niedersachsen.  
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
 
Die Aussagen beziehen sich auf die Basiserfassung aus dem Jahr 2002. In dem 
Bereich ist damals großteils der Biotoptyp GMF kartiert worden. Da sich der 
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rich soll dort „mesophiles Grünland" dominieren. Was immer das auch heißen 
mag, ich versichere ihnen, das Grünland dort ist von guter Qualität und wird in 
ortsüblicher Intensität bewirtschaftet. Falls Wiesenvögel dort ausschlagge-
bend sind, kann ich nur dringend davon abraten, mit dieser Begründung ein 
strengeres Naturschutzgebiet statt ein Landschaftsschutzgebiet zu verordnen. 
Niemand würde sich in so einem Fall noch an freiwilligen Maßnahmen im Ge-
legeschutz beteiligen, wenn als Folge ein unverhältnismäßiges Schutzregime 
droht. 
 
 
Insbesondere das in § 4 Absatz 2 Nr. 2 vorgeschlagene Umbruchverbot und die 
Saatmischung unter Nr. 3 sind nicht für unsere Futterflächen geeignet. Wir 
sind darauf angewiesen, möglichst viel Milch aus eigenem Grundfutter zu er-
zeugen, und dafür braucht das Grünland eine passende Qualität. Ansonsten 
müssten wir mehr Futter importieren, und das wäre auch nicht im Sinne einer 
naturverträglichen Landwirtschaft. Gerade die Nachsaat wird doch empfohlen, 
um Umbruch und Neuansaat zu vermeiden, und in Wasserschutzgebieten 
finanziell gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen seitdem laufend verändert 
hat, würde man den 2002 vorliegenden Biotoptyp anhand der vorliegenden 
Artenliste eher dem Biotoptyp GEM – Artenarmes Extensivgrünland zuordnen. 
Es handelt sich so zwar um keinen FFH-Lebensraumtyp, aber dennoch um 
einen damals extensiv genutzten Bereich. Heute zeigt sich der Bereich eher als 
intensiv bewirtschaftet, was eine Verschlechterung darstellt. Es gelten hier 
ebenfalls die allgemeinen Verpflichtungen zum Erhalt und der Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustandes.  
 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
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Fachlich unsinnig sind auch die Gewässerabstände in § 4 Absatz 3. Eine Unter-
suchung aus Kalifornien als Referenz zu nehmen, zeugt von kaum zu überbie-

Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
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tender Ignoranz. Es gibt mehr als genug Gutachten, die die Speicherkapazität 
von Grünland belegen. Z. B. Prof. Paaß von der Universität Bonn aus 1991, 
Prof. Frede von der Universität Gießen aus 2003, Dr. Wolter vom Umweltbun-
desamt 2014 oder zuletzt das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in 
einer Stellungnahme zur jüngsten Novellierung der Düngeverordnung vom 
05.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der LSG-VO 
macht diese Vorgabe unabdingbar. 
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Absatz 5 muss wie folgt umformuliert werden: „Die zuständige Naturschutz-
behörde kann einer von den Verboten des § 4 Abs. 2 und 3 abweichenden 
Flächenbewirtschaftung zustimmen, soweit dies dem Schutzzweck nicht ent-
gegensteht." Diese Formulierung wurde am 08.07.2020 im Gespräch mit den 
Landkreisen in Leer abgestimmt. Damit ist gesichert, dass nicht gegen das 
Verschlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie verstoßen wird. 
 
Die Duldung der Pflege-, Entwicklungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungs-
maßnahmen ist unzumutbar. Wir wissen doch gar nicht, auf welche Ideen und 
Einfälle Naturschutzbehörden und Ingenieurbüros noch kommen, um unser 
Grünland vor uns zu schützen. Sie können nicht ernsthaft verlangen, dass wir 
Verordnungen befolgen, die wir noch gar nicht kennen. Managementpläne 
sind in gleichberechtigter Zusammenarbeit mit den Bewirtschaften zu erarbei-
ten, auch um von deren Praxiserfahrung zu profitieren. Was ohne diese Erfah-
rung entsteht, sehen wir zur Genüge in den bestehenden Naturschutzgebie-
ten. 
 
Was die Wiederherstellung angeht, hat die EU-Kommission wiederholt darauf 
hingewiesen, dass nicht immer und überall alle möglicherweise vorkommen-
den Arten zu schützen gleichermaßen zu schützen sind, sondern dass inner-
halb biogeografischer Regionen Prioritäten zu setzen sind. 
 
 
Professor Dr. Albrecht Mährlein aus Kiel hat Ende 2018 einen Vortrag über die 
finanziellen Folgen von Naturschutzmaßnahmen in Holtrop gehalten. Er hat 
anhand zahlreicher Praxisbeispiele eindrucksvoll dargestellt, dass schon bei 
einer relativ geringfügigen Betroffenheit Verluste entstehen, die wesentlich 
höher sind als die durchschnittliche jährliche betriebliche Eigenkapitalbildung. 
 
Noch gravierender ist der Vermögensverlust. Die sind empirisch anhand von 
Umfragen unter Buchstellen und Sachverständigen sowie Beratern im Ag-
rarkreditgeschäft belegt. Demnach bewirkt allein die Sicherung als LSG ohne 

 
Als Ergebnis des Gespräches am 08.07.2020 wurde der Begriff „naturschutz-
fachliche Notwendigkeit“ gestrichen. Die Regelung wurde im Verordnungs-
entwurf entsprechend angepasst.  
 
 
 
 
Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
 
 
Die Verordnung erfüllt zusammen mit dem noch zu erstellenden Manage-
mentplan oder Pflege- und Entwicklungsplan diese Kriterien. Im Rahmen des 
Managementplanes werden die Erhaltungsziele hinreichend genug konkreti-
siert. Darüber hinaus sind die Erhaltungsziele zu den Lebensraumtypen und 
Arten in den Anlagen der Verordnungen entsprechend beschrieben. 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
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Auflagen einen Wertverlust von 15 — 20 %. Bei konkreten Bewirtschaftungs-
einschränkungen betragen diese 70 — 85 %. Das geht weit über das zulässige 
Maß der Sozialbindung des Eigentums hinaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren.  

stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
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Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der wertbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt 
und behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden.  
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der LSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Zur Kenntnis genommen. 

  



 

947 
 

164.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich als Bürger und Bewirtschafter in und anliegend am Naturschutzgebiet 
Flumm-Ost, und als Kritiker von dem bestehendem Naturschutzgebiet. Dem 
neu dazu, soll kommenden Naturschutzgebiet, nehme ich hiermit Stellung zu 
dem Geplanten Vorhaben.  
 
In § 3 Verbote, Absatz 4 sowie in der Begründung, Seite 7, 3. Absatz wird die 
Einrichtung einer Verbotszone von 500m Breite, um die äußeren Grenzen des 
NSG mit Einschränkungen, für z.B. unbemannte Luftfahrtsysteme, Drohnen 
beschrieben. Ich gehe davon aus, dass diese Schutzzone sich ausschließlich auf 
die aufgeführten Handlungen beziehen und bitte um Bestätigung.  
 
Seit vielen Jahren mähe ich die Flächen im Naturschutz-Gebiet Flumm-Ost da 
dort nicht gedüngt werden darf, ist der Binsenbesatz sehr hoch geworden. 
Meine Schafe fressen das Heu nicht mehr. Ich benutze es nur noch als Ein-
streu. Es hat einen 0 Wert. Es ist erst recht nicht, für Milchkühe ein Futter. Es 
wäre in den früheren und letzten Jahren gut gewesen; dass man etwas Stall-
mist, auch gut für die Brutvögel, oder auch Dünger auf die Flächen hätte brin-
gen dürfen. Leider war es nicht erlaubt.  
 
Ich bin ein großer Naturschützer, und habe zwei Sommer in dem Vogelschutz-
gebiet Leybucht, für den NLWKN gearbeitet. Ich habe dort die Gelege aufge-
sucht und gegen Fuchs und Raubvögel geschützt. Dabei habe ich gelernt, dass 
der Schutz der Gelege für Wiesenvögel ausschlaggebend ist, um gute Bruter-
gebnisse zu bekommen. Für ein neu einzurichtendes Naturschutzgebiet 
braucht man mehr, wie einfach nur einrichten, dann hat man keine Bruterfol-
ge.  
 
Auch entscheidend für eine gute Aufzucht und das akzeptieren des Brutgebie-
tes ist eine total freie Landschaft. Hier im Flumm-Gebiet haben wir das nicht. 
Es steht viel zu viel Wildwuchs. Deshalb findet man viele Wiesenvögel außer-

 
 
 
 
 
Bei der Pufferzone nach § 3 Absatz 1 Nr. 4 NSG-VO handelt es sich um das 
Verbot, in einer Zone von 500 m Breite um die äußeren Grenzen des NSG un-
bemannte Luftfahrtsysteme/Flugmodelle oder unbemannte oder bemannte 
Luftfahrzeuge zu betreiben.  
Unabhängig davon sind gemäß § 33 BNatSchG alle Veränderungen und Stö-
rungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteile führen können, unzulässig. Dies gilt auch für Maßnahmen, die von 
außen in das Gebiet hineinwirken können. Nach Art. 6 Abs. 3 der Habitatricht-
linie ist dies bei einer Prüfung der Verträglichkeit eines Planes oder Projektes 
einzuschließen (siehe Schlussantrag Generalanwältin 7.8.2018 in der Rs. C-
461/17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verordnung erfüllt zusammen mit dem noch zu erstellenden Manage-
mentplan  oder Pflege- und Entwicklungsplan diese Kriterien. Im Rahmen des 
Managementplanes werden die Erhaltungsziele hinreichend genug konkreti-
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halb des Naturschutzgebietes und nicht in den Naturschutzgebieten. Mit Ent-
scheidend ist die Weidehaltung auf den Wiesen, gleich Kothaufen, Futter für 
die Fliegen. Durch ihr Vorhaben ziehen sich die Landwirte mit ihrer Weidehal-
tung aus dem vorgesehenen Naturschutzgebiet zurück. Als wir noch die Be-
wirtschaftung im Flumm Ost-Gebiet als Konventionale Landwirtschaft betrie-
ben, gab als alles an Brutvögeln, Großer Brachvogel, Kiebitze, Feldlerche und 
viele andere verschiedene Vogelarten. Die Flächen wurden alle mit Rindern im 
Sommer beweidet. Jetzt läuft in dem ganzen Gebiet eine kleine Rinder Herde. 
Und das auf etwa 300 ha.  
 
Deshalb ist in diesem Verfahren wichtig, dass man einen gemeinsam 5 er Vor-
stand gründet. Bestehend aus 1. Sitz aus der Gruppe des Örtlichen Natur-
schutzes, 1. Sitz aus der Gruppe der Gemeinden, 1. Sitz der Gruppe der Ämter, 
1. Sitz aus der Gruppe der Landwirtschaft, 1. Sitz vom Entwässerungsverband.  
 
Ein Vorbild ist das seit 2009 bestehende Verfahrens-Gebiet in Schleswig Hol-
stein. Es heißt KUNO ev, dort wird von dem Verein ein Gebiet von 6.000 ha 
bewirtschaftet.  
 
Ich hab viele Berufskolegen in dem geplanten Naturschutzgebiet, diese Men-
schen werden Krank. Sie schlafen schlecht sind Seelisch stark angeschlagen. 
Die Gesundheit leidet. Als Verantwortliche in den Behörden kann ich Ihr Vor-
gehen gegen diese Menschen nicht nachvollziehen.  
 
Viele haben ihr Leben lang schwer gearbeitet. Jetzt soll durch das Natur-
schutzverfahren ihre Lebensgrundlage entzogen werden. Viele müssen aufge-
ben, da Finanziell überhaupt kein Pufferspielraum mehr vorhanden ist. Ich bin 
Fachberater für Milchviehbetriebe und weiß, was auf den Höfen im Moment 
los ist. Die Rente, durch die Landverpachtung ist nicht mehr gesichert. Sie 
kommen dadurch in Armut. Habe diese Menschen kein Recht auf ein vernünf-
tiges Leben? Wie wollen sie diese Menschen in Zukunft unterstützen? 
 
Die Frage an den verantwortlichen, das können sie, für sich verantworten? 

siert. Darüber hinaus sind die Erhaltungsziele zu den Lebensraumtypen und 
Arten in den Anlagen der Verordnungen entsprechend beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einrichtung eines Fachgremiums ist für das Naturschutzgebiet nicht vorge-
sehen. 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
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Meine Schwester arbeitet als Lehrerin in Äthiopien, in der sieben Millionen 
Hauptstadt Adis Abeba, durch die Wöchentlichen Gesprächen mit ihr habe ich 
im Laufe der Zeit erfahren, dass dort sehr großer Hunger herrscht. 800 Millio-
nen Menschen hungern Weltweit. Und wir leisten uns hier einfach das wir 
Flächen aus der normalen Landbewirtschaftung herausnehmen. Der Ertrag 
geht auf 0 %, wenn es Naturschutzflächen werden, gegenüber jetzt.  
 
Frage an ihnen das alles können wir uns heute noch leisten.  
 
Wir die Landwirte hier, haben einen großen Nachteil z.B. gegenüber den 
Landwirten in Baden Württemberg, dort hat man vor Jahren schützenswerte 
Gebiete in Landschaftsschutzgebiete verwandelt. Hier haben die Behörden 
geschlafen auf Kosten der Landwirtschaft.  
 
Warum muss von ihnen in der Behörde unbedingt das vorgesehene Gebiet als 
Naturschutzgebiet festgelegt werden und nicht als Landschaftsschutzgebiet? 
Da habe ich gar kein Verständnis für. Es geht viel besser mit den Landwirten 
zusammen, ein Landschaftsschutzgebiet voran zu treiben mit einem 5 er Vor-
stand wie oben beschrieben.  
 
Für mich ist wichtig das ich auf den aufgeführten Fragen von ihnen Antworten 
bekomme.  

zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
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LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
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165.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Im Teilbereich „Bagbander Tief" bewirtschaft mein Sohn  mit Frau  
 und Kindern im Haupterwerb einen insgesamt 150 ha großen Milch-

viehbetrieb mit 140 Milchkühen sowie weiblicher und männlicher Nachzucht. 
Zudem haben wir 280 Zuchtsauen mit Ferkelproduktion. Die Betriebsnachfol-
ge ist somit gesichert, die nächste Generation steht also schon in den Startlö-
chern. Wir sind deswegen auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. Aber 
nicht nur das Landschaftsschutzgebiet, sondern auch die geplanten Auswei-
sungen von Naturschutzgebieten verschärfen in den beiden Landkreisen Au-
rich und Leer den ohnehin zunehmenden Mangel an Fläche und damit an 
Grundfutter, was in den letzten drei Jahren mit Schäden durch Mäuse, Dürre 
und Tipula katastrophale Ausmaße angenommen hat. 
 
Gegen den Entwurf mache ich die nachfolgenden Einwendungen: 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Teilgebiet Bagbander Tief wird als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
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Zu § 3 Verbote  
Absatz 1  
Straßen und Wege müssen zugänglich bleiben, um Natur und Landschaft für 
Einheimische und Feriengäste erlebbar zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 4 Freistellungen  

Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
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Absatz 3 Nr. 1  
Das Verbot der Grünlanderneuerung ist unverhältnismäßig, weil wir energie- 
und eiweißreiches Grundfutter brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ungeeignet und wird sich in 
der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser abhängig 
von Klima, Boden und Nutzungsintensität die Oberhand behalten. Das Liegen-
lassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrünland bei 
ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
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Absatz 3 Nr. 2 - 11  
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Außerdem sind sie bereits in der 
Düngeverordnung und im Niedersächsischen Wassergesetz reglementiert. 
Gewässerunterhaltung ist alleinige Angelegenheit der Sielacht und freizustel-
len. Unterhaltung und Erneuerung zulässiger Anlagen muss ebenfalls freige-
stellt sein. 

umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
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Zu § 6 Anordnungsbefugnis  
Eine Anordnungsbefugnis zur Wiederherstellung besteht nur dann, wenn ein 
Verursacher haftbar gemacht werden kann. 
 

menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
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Zu § 7 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
generellen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
Zu § 8 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Die EU-Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht immer und 
überall alle möglicherweise vorkommenden Arten zu schützen gleichermaßen 
zu schützen sind, sondern dass innerhalb biogeografischer Regionen Prioritä-
ten zu setzen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der werbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt und 
behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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166.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

im Teilbereich „Bagbander Tief" bewirtschaft mein Sohn  mit Frau  
 und Kindern im Haupterwerb einen insgesamt 150 ha großen Milch-

viehbetrieb mit 140 Milchkühen sowie weiblicher und männlicher Nachzucht. 
Zudem haben wir 280 Zuchtsauen mit Ferkelproduktion. Die Betriebsnachfol-
ge ist somit gesichert, die nächste Generation steht also schon in den Startlö-
chern. Wir sind deswegen auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. Aber 
nicht nur das Landschaftsschutzgebiet, sondern auch die geplanten Auswei-
sungen von Naturschutzgebieten verschärfen in den beiden Landkreisen Au-
rich und Leer den ohnehin zunehmenden Mangel an Fläche und damit an 
Grundfutter, was in den letzten drei Jahren mit Schäden durch Mäuse, Dürre 
und Tipula katastrophale Ausmaße angenommen hat. 
 
Gegen den Entwurf mache ich die nachfolgenden Einwendungen: 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Teilgebiet Bagbander Tief wird als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
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Zu § 3 Verbote  
Absatz 1  
Straßen und Wege müssen zugänglich bleiben, um Natur und Landschaft für 
Einheimische und Feriengäste erlebbar zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 4 Freistellungen  

Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
 



 

959 
 

Absatz 3 Nr. 1  
Das Verbot der Grünlanderneuerung ist unverhältnismäßig, weil wir energie- 
und eiweißreiches Grundfutter brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ungeeignet und wird sich in 
der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser abhängig 
von Klima, Boden und Nutzungsintensität die Oberhand behalten. Das Liegen-
lassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrünland bei 
ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
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Absatz 3 Nr. 2 - 11  
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Außerdem sind sie bereits in der 
Düngeverordnung und im Niedersächsischen Wassergesetz reglementiert. 
Gewässerunterhaltung ist alleinige Angelegenheit der Sielacht und freizustel-
len. Unterhaltung und Erneuerung zulässiger Anlagen muss ebenfalls freige-
stellt sein. 

umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
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Zu § 6 Anordnungsbefugnis  
Eine Anordnungsbefugnis zur Wiederherstellung besteht nur dann, wenn ein 
Verursacher haftbar gemacht werden kann. 
 

menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
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Zu § 7 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
generellen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
Zu § 8 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Die EU-Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht immer und 
überall alle möglicherweise vorkommenden Arten zu schützen gleichermaßen 
zu schützen sind, sondern dass innerhalb biogeografischer Regionen Prioritä-
ten zu setzen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der werbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt und 
behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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167.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Eigentümerin von Grundstücken in der 500m Pufferzone im Gebiet des 
geplanten Naturschutzgebiets in der Gemeinde Bagband 1. Gemarkung 

 Die Fläche wird von meinem Pächter  
bewirtschaftet Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Na-
turschutzgebiet erhebe ich die folgenden Einwendungen: Ich befürchte durch 
die geplante Unterschutzstellung des „ NSG Fehntjer Tief" negative Auswir-
kungen auf mein Eigentum. Bewirtschaftungsauflagen mindern den Wert der 
Fläche und damit die Pachteinnahmen auf die ich als alleinstehende Frau an-
gewiesen bin: 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-

Zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Fläche findet sich außerhalb der Schutzgebietskulisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
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wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 

Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
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 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-

Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
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nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 

rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
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Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
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Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
 

 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
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Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
 
Begründung: Mein Pächter ist auf eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung an-
gewiesen.  
 
 
 
 

 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
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Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 

dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 

insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
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Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-

bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
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ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-

Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
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sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 

Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
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Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 

auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
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Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 

  



 

980 
 

168.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Im Teilbereich „Bagbander Tief" bewirtschaften wir im Haupterwerb einen 
insgesamt 150 ha großen Milchviehbetrieb mit 140 Milchkühen sowie weibli-
cher und männlicher Nachzucht. Die Betriebsnachfolge ist gesichert, die 
nächste Generation steht also schon in den Startlöchern. Wir sind deswegen 
auf jeden Hektar Futterfläche angewiesen. Aber nicht nur das Landschafts-
schutzgebiet, sondern auch die geplanten Ausweisungen von Naturschutzge-
bieten verschärfen in den beiden Landkreisen Aurich und Leer den ohnehin 
zunehmenden Mangel an Fläche und damit an Grundfutter, was in den letzten 
drei Jahren mit Schäden durch Mäuse, Dürre und Tipula katastrophale Aus-
maße angenommen hat. 
 
Gegen den Entwurf mache ich die nachfolgenden Einwendungen: 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Teilgebiet Bagbander Tief wird als Landschaftschutzgebiet ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
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Zu § 3 Verbote  
Absatz 1  
Straßen und Wege müssen zugänglich bleiben, um Natur und Landschaft für 
Einheimische und Feriengäste erlebbar zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 4 Freistellungen  
Absatz 3 Nr. 1  

die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
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Das Verbot der Grünlanderneuerung ist unverhältnismäßig, weil wir energie- 
und eiweißreiches Grundfutter brauchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ungeeignet und wird sich in 
der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser abhängig 
von Klima, Boden und Nutzungsintensität die Oberhand behalten. Das Liegen-
lassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrünland bei 
ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
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Absatz 3 Nr. 2 - 11  
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Außerdem sind sie bereits in der 
Düngeverordnung und im Niedersächsischen Wassergesetz reglementiert. 
Gewässerunterhaltung ist alleinige Angelegenheit der Sielacht und freizustel-
len. Unterhaltung und Erneuerung zulässiger Anlagen muss ebenfalls freige-
stellt sein. 
 

Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
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Zu § 6 Anordnungsbefugnis  
Eine Anordnungsbefugnis zur Wiederherstellung besteht nur dann, wenn ein 
Verursacher haftbar gemacht werden kann. 
 
Zu § 7 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  

nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
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Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
generellen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 
 
 
 
Zu § 8 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
Die EU-Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht immer und 
überall alle möglicherweise vorkommenden Arten zu schützen gleichermaßen 
zu schützen sind, sondern dass innerhalb biogeografischer Regionen Prioritä-
ten zu setzen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der werbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt und 
behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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169.  
Eingang LK Aurich:  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Eigentümer Gemeinde(n) Großefehn, konkret:  
Gemarkung  
 
Acker: 70ha 
Grünland: 70ha davon 4 ha im NSG 
Gesamt: 140 
Davon Eigentum: 80 
Davon gepachtet: 60 
 
 
Der gehaltene Viehbestand gliedert sich wie folgt auf: 
Milchkühe: 140 
Kälber: 70 
Weibl. Nachzucht: 80 
Mastbullen: 70 
Sonstige: 280 Zuchtsauen 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen:  
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
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 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 

Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
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und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 

Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
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Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-

 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
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Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
Begründung: Durch ein solches Verbot, ist die Zuwegung des Eigentums nicht 
mehr möglich. Und dadurch ein Bewirtschaftung unmöglich. Und dies stellt ein 
Existenzgefährdung dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Damit die Rettung der Wildtiere während der Mahd gewährleistet wird. Was 
aufgrund der Witterung erst kurzfristig entschieden werden kann und somit 
ein Behördenweg zu lange dauern würde.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
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Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Somit sind die Hobbys der Bevölkerung (Touristen) sehr stark eingeschränkt. 
Und für Reiterhöfe in diesem Gebiet sogar existenzbedrohlich.  
 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 

nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
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oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung: 

den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
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Die Narbenerneuerung muss zulässig bleiben, damit die weidenden Tiere auch 
in Zukunft ein ausgewogenes und gesundes Futter vorfinden. Sonst ist eine 
Unterentwicklung die Tiere vorprogrammiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-

fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
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bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 

Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 

Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
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atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 

und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen..  
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
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Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-

chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
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geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-

ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
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genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die geplanten Schutzmaßnahmen stellen für die betroffenen landwirtschaftli-
chen Flächen einen gravierender Wertverlust dar, was ein Enteignung gleich-
zustellen ist.  
 

zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
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zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
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170.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Mit den von Ihnen vorgeschlagenen Einschränkungen sind wir nicht einver-
standen. Die Vergrämung von invasiven Arten, der Einsatz von Drohnen zur 
Ertragsmessung und Wildtierrettung, das Aufbringen von Bodenbestandteilen, 
die Gewässerunterhaltung, Melioration und Grünlanderneuerung sind weiter-
hin uneingeschränkt freizustellen. Die Bewirtschaftung muss also wie bisher 
weiterhin möglich sein, um Natur und Landschaft in einem Zustand zu erhal-
ten, der überhaupt erst zu einer Meldung als Natura 2000-Gebiet geführt hat. 
Die wertgebenden Arten sind nicht trotz, sondern gerade wegen der standort-
angepassten Bewirtschaftung dort zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie mit diesen Verordnungsentwürfen anrichten? 

Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
s.o. 
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An diesen 3.000 Hektar hängen unzählige Existenzen, nicht nur Bauern, son-
dern auch Maschinenringe, Landhändler, Lohnunternehmer, Molkereien, Bau-
unternehmen usw. Ich habe eine landwirtschaftliche Berufsausbildung und 
möchte Landwirtin werden. Soll ich das Risiko unter diesen Umständen wirk-
lich eingehen? Mein Vater und ich bewirtschaften sowohl im geplanten Land-
schaftsschutzgebiet wie auch im Naturschutzgebiet einen landwirtschaftlichen 
Vollerwerbsbetrieb mit insgesamt 79 ha, davon 61 ha Grünland und Beteili-
gung an einer Biogasanlage. Davon sind 4,3 ha im geplanten Landschafts-
schutzgebiet und 6,55 ha im Naturschutzgebiet, somit insgesamt 18 % unseres 
Grünlands. Das brauchen wir dringend zur Versorgung unserer 55 Milchkühe 
und der weiblichen Jungrinder. Der Hofstandort liegt innerhalb des 500-
Meter-Radius des geplanten Naturschutzgebietes und ist damit in seiner bau-
lichen Entwicklung akut gefährdet. Wir haben in der Vergangenheit zu oft die 
Erfahrung gemacht, dass Ausweisungen in dieser Form und in diesem Umfang 
unweigerlich weitere Pufferzonen, Arrondierungen und Vernetzungen zu be-
nachbarten Schutzgebieten nach sich ziehen. Mit entsprechenden Einschrän-
kungen für die wirtschaftenden Betriebe, die sich unverschuldet dazwischen 
wiederfinden und an sich ständig verschärfenden rechtlich Vorgaben beim 
Naturschutz, Gewässergüte, Vorgaben zur Düngung, TA Luft und vielen weite-
ren Schikanen letztlich zugrunde gerichtet werden. Ob sich da noch eine In-
vestition in den Betrieb, z. B. den geplanten Bau eines Wohnhauses für mei-
nen Vater noch rentiert, ist äußerst ungewiss. Eine Aufstockung auf 70 Kühe 
ist unumgänglich, wenn wir beide vom Betrieb leben wollen. Kriegen wir das 
überhaupt noch genehmigt? Woher sollen wir das Futter nehmen? Kriegen wir 
noch Kredit von der Bank, wenn die Flächen entwertet werden? 
 
Ich selbst lebe mit meiner Familie auf unserem Generationsbetrieb. Meine 
Großeltern leben derzeit in unserem Altenteil, während meine zwei Schwes-
tern, mein Vater und Ich in der anderen Haushälfte leben. Meine Schwestern 
sind jeweils 20 und 17 Jahre alt und bilden Ihren eigenen Berufsweg. Während 
meine ältere Schwester ausgelernt ist, besucht meine jüngere Schwester der-
zeit die 12.Klasse der gymnasialen Oberstufe. Sie ist also genauso wie Ich von 
den Vorgaben und den Existenzängsten betroffen, da wir mit der Landwirt-
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schaft unseren Lebensunterhalt verdienen. Genauso wie unsere Berufskolle-
gen, welche auch von der jetzigen Situation schwer getroffen sind. Zusätzlich 
beschäftigen wir eine Angestellte, da mein Vater aufgrund einer Nierener-
krankung in seiner Arbeit auf dem Hof, an vielen Tagen, weitestgehend einge-
schränkt ist. Für viele Regelungen und Maßnahmen zeigen wir volles Ver-
ständnis, aber auch wir kommen irgendwann mit den sich immer strenger 
entwickelnden Anordnungen ins Straucheln. Der Beruf Landwirt braucht heut-
zutage nicht nur Fachwissen und Engagement, sondern bei Ihren Vorstellun-
gen auch jede menge Verständnis. Bereits mein Großvater hat diesen Betrieb 
geführt und seine Familie durch die Landwirtschaft ernährt. Mein Vater hat 
diese im Jahre 1998 offiziell übernommen und nun kann mein Traum, der 
eigenen Landwirtschaft zugrunde gehen. Derzeit bin ich im dritten Lehrjahr 
meiner Ausbildung zur Landwirtin und bereits seit Kindesalter aktiv auf unse-
rem eigenen Hof. Somit weiß ich auch durch meine eigene jahrelange Erfah-
rung, wie viel Herzblut und Ehrgeiz in diesen Beruf gesteckt wird. Die Land-
wirtschaft ist ein Beruf, hinter den man stehen muss. In jedem Beruf erlebt 
man in seiner Laufbahn Niederlagen und sieht Abgründe, aber wir müssen uns 
jetzt schon seit Jahren für Dinge verantworten, welche uns de facto nicht nur 
in die Knie zwingen. Wir stehen bereits bis zum Hals in der Zwickmühle und 
müssen uns jeden Tag mit der Frage beschäftigen, ob wir unseren Betrieb 
weiterführen können. Mussten Sie sich schon mal solchen Ängsten stellen? 
Währen andere Kinder nach der Frage des Berufswunsches mit „Astronaut" 
oder „Fußballer" antworten, stand für mich schon immer fest, dass ich mit 
unserer eigenen Landwirtschaft irgendwann mein eigenes Brot verdienen will, 
welches übrigens auch von meinen Berufskollegen produziert wird. Mir wurde 
einfach schon von klein aufgezeigt, wie wir Landwirte die Gesellschaft versor-
gen. Lebensmittel werden nämlich von uns Landwirten produziert, und nicht 
vom Supermarkt um der Ecke. Wir opfern jeden Tag des Jahres für unseren 
Beruf, kümmern uns jeden Tag, egal um welche Zeit, um das Wohl unserer 
Tiere und tut alles dafür, um unsere Acker- und Grünlandflächen ideal zu be-
wirtschaften, ohne dabei Urlaubstage oder eine Auszeit zu Verlangen. Alles 
das ist aber nicht mehr möglich, wenn wir zunehmend mit neuen Anordnun-
gen bombardiert werden. Irgendwann geht es einfach nicht mehr und einem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1007 
 

sind die Hände gebunden. Anhand der letzten Jahre sieht und merkt man 
deutlich, wie viele Landwirte dem Druck nicht mehr standhalten konnten und 
die Zahlen werden mit Ihren Fiktionen nicht weniger. Es grenzt fast schon an 
eine Unmöglichkeit einen Betrieb zu führen, ohne ein anmaßendes Minus im 
Endgeld zu machen. Jedes Jahr wünsche ich meinen Freunden viel Spaß im 
Urlaub. Reiseziele wie die Türkei, Bulgarien oder Spanien sind oft in Begriff 
von einem Ausgleich zum Stress in der Arbeit. Emissionen und Kosten sind 
dabei nur Nebensache, immerhin will man ja Spaß mit Familie und Freunden 
haben. In Urlaub jedoch gehen meine Familie und ich schon lange nicht mehr. 
Die Kosten, welche meist in den vierstelligen Bereich gehen, werden lieber 
genutzt, um eine Futterrechnung zu bezahlen und den Urlaub selbst verbrin-
gen wir von Jahr zu Jahr auf unserer eigenen Heimat in unserem wunderschö-
nen Ostfriesland. Aber diese Freizeit gebe ich gerne hier, denn es ist nun mal 
wie bereits oben genannt meine Leidenschaft, welche ich in Zukunft zu mei-
nem Beruf machen will. Ich mein sind sie schon einmal im Sommer durch 
solch eine Idylle gefahren? In der warmen Sommerluft und haben dabei die 
friedlich grasenden Tiere gesehen? Ein Bild, welches einen ein Leben lang 
prägt. Ein Bild, welches bald nicht nicht mehr entstehen wird, wenn Sie so 
weiter machen wie vorher. Unsere Jungtiere dürfen nämlich bald nicht mehr 
auf diesen Flächen, grasen und für diese einzigartige Idylle sorgen. Ertrag von 
solchen Flächen ist auch nicht sonderlich zu erwarten. Gedüngt werden darf 
nur mit bestimmten Kunstdüngersorten, welcher teuer gekauft werden muss, 
und es darf nur zur späteren Sommerzeit das Land gemäht werden. Eine Be-
wirtschaftung, welche das Land regelrecht ausbeutet. 
 
Schutzzweck nach § 2 kann nur die Sicherung, nicht aber die Verbesserung 
und Förderung der ökologischen Funktionen des LSG sein. Der spezielle 
Schutzzweck zielt unmissverständlich auf eine Förderung von feuchtem Exten-
sivgrünland mit hohen Grundwasserständen ab. Wegen der Grabensysteme 
mit zahlreichen Sielen und Schöpfwerken sind entsprechende Auswirkungen 
auf das gesamte Entwässerungsnetz vorprogrammiert. Das mag aus natur-
schutzfachlicher Sicht wünschenswert sein. Eine standortangepasste Grün-
landbewirtschaftung, wie sie zur Sicherung hochwertiger Grundfutterqualitä-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
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ten unabdingbar ist, wird jedoch in weiten Teilen des Gebietes dadurch er-
schwert bis unmöglich gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu den vorgeschlagenen Regelungen im Einzelnen: 
 
§ 3 Verbote  
Straßen und Wege müssen geöffnet bleiben, um Natur und Landschaft für 
unsere Feriengäste zugänglich zu machen. 
 
§ 4 Freistellungen  
Straßen und Wege müssen geöffnet bleiben, um Natur und Landschaft für 
unsere Feriengäste zugänglich zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot der Grünlanderneuerung muss gestrichen werden, weil wir auf 
energie- und eiweißreiches Grundfutter angewiesen sind.  
 
 
 

gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
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Die Saatmischung für Über- und Nachsaaten ist ebenfalls ungeeignet und wird 
sich voraussichtlich in der Grünlandnarbe nicht durchsetzen können, weil die 
vorhandenen Gräser abhängig von Klima, Boden und Nutzungsintensität do-
minieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
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Das Liegenlassen von Mähgut ist nicht üblich, aber gelegentlich auf Feucht-
grünland unvermeidbar, um bei ungünstiger Witterung Bodenschäden zu 
vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlich unnötig, weil es sich um 
Grünland handelt, wo keine Abschwemmungen zu befürchten sind. Außerdem 

mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
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sind sie bereits im Niedersächsischen Wassergesetz und der Düngeverordnung 
geregelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
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Gewässerunterhaltung ist Sache der Sielacht und muss freigestellt bleiben. 
 
§6  
Eine Wiederherstellung kann nur angeordnet werden, wenn ein Verursacher 
verantwortlich ist. 
 
§7 
Der Managementplan muss erst bekannt sein, bevor er verordnet werden 
kann. 
 
§8  
Es bleibt unklar, welche Zustände wiederhergestellt werden sollen. Das darf 
nicht über die Verhältnisse bei der Ersterfassung hinausgehen. 
 
 
 
Insgesamt schießt dieser Verordnungsentwurf übers Ziel hinaus, weil er sich 
nicht auf die gesetzlichen Vorgaben beschränkt, sondern darüber hinaus noch 
alle möglichen Regelungen hinzufügt, die weder bestimmt noch verständlich 
sind. Wir fordern eine Verordnung, die sich auf den Schutzzweck beschränkt 
und behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

 
Die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung ist gem. § 4 Abs. 2 Nr. 4 freige-
stellt.  
 
Diese Regelung richtet sich wortgleich nach § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG.  
 
 
 
Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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171.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-Gebieten stellt. 
Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine verbindliche karten-
mäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung der Erhaltungsziele 
in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfahrens mit Beteiligung 
der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). von Flächen südlich des Spülfeldes Ter-
gast, entlang des Krummen Tiefs sowie des Fehntjer Tiefs, im Bereich der 
Deichrückverlegung am Rorichumer Tief. Diese Flächen befinden sich über-
wiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich widerspreche der Verordnung, da der betroffene Landwirt aufgrund der 
Begrenzung der Vieheinheiten pro Hektar keine Weidehaltung mehr führen 
kann. Das Futter für die Tiere muss also mit landwirtschaftlichen Maschinen 
abgeerntet und zum Hof gefahren und an die Tiere im Stall verfüttert werden. 
Auch muss die Gülle gesondert abgefahren werden. Meiner Meinung nach 
gehört die Landwirtschaft aber auf die Weide und nicht auf die Straße. 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die Weidehaltung ist weiterhin generell möglich, wird jedoch durch die Ver-
ordnung in bestimmten Teilgebieten des Schutzgebietes auf eine bestimmte 
Zahl von Großvieheinheiten pro Hektar beschränkt. Die Beschränkung gilt 
außerdem nicht für die dem Viehaustrieb dienenden hofnahen Flächen. Ge-
mäß § 4 Abs. 4 der NSG-VO kann die zuständige Naturschutzbehörde zur Er-
haltung des NSG oder einzelner seiner Bestandteile von den Verboten des § 4 
Abs. 3 der NSG-VO einer abweichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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172.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verordnung trifft die Landwirtschaft unverhältnismäßig hart. Ich denke, 
dass einige der betroffenen Betriebe durch diese Verordnung in ihrer Existenz 
gefährdet werden. Leider ist das in Zeiten der Diskussion um Nachhaltigkeit 
und Regionalität eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Die „Industrie" 
Landwirtschaft, also die Massentierhaltung, gerät in letzter Zeit beim Verbrau-
cher zunehmend in Verruf. Ich kann nicht verstehen, warum man die hiesige 
Landwirtschaft schwächt, um dem großen Schutzzweck im Sinne o. g. Verord-
nung zu dienen. Entgegen aller Prognosen kämpfen sich die kleineren Betriebe 
durch die Krisen, weil sie nicht mitwachsen wollen. Den Weltmarktpreisen 
zum Trotz. Wenn diese Betriebe nunmehr aber Futter zukaufen (Transport per 
Schlepper oder Lkw) und die Gülle abfahren lassen (per Schlepper oder Lkw) 
müssen, dann können die Betriebe nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Ob es 
im Sinne einer Naturschutzverordnung ist, dass eigentlich vermeidbare Trans-
porte nun zusätzlich die Umwelt belasten, gebe ich zu überdenken. Ich sehe 
die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine Nachbes-
serung an. 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse im Vorfeld 
der Auslegung betrachtet und konnten durch die Abänderung der Verordnung 
weitestgehend abgemildert werden.  
 
 
 
 
 
Der Schutzzweck der Verordnung bezieht sich auf die schützenswerten Arten 
und Lebensgemeinschaften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Eine eventuel-
le zusätzliche Umweltbelastung durch häufigere Transporte ist nicht anzu-
nehmen. 
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Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

 
Zur Kenntnis genommen.  
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173.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verordnung trifft die Landwirtschaft unverhältnismäßig hart. Ich denke, 
dass einige der betroffenen Betriebe durch diese Verordnung in ihrer Existenz 
gefährdet werden. Leider ist das in Zeiten der Diskussion um Nachhaltigkeit 
und Regionalität eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Die „Industrie" 
Landwirtschaft, also die Massentierhaltung, gerät in letzter Zeit beim Verbrau-
cher zunehmend in Verruf. Ich kann nicht verstehen, warum man die hiesige 
Landwirtschaft schwächt, um dem großen Schutzzweck im Sinne o. g. Verord-
nung zu dienen. Entgegen aller Prognosen kämpfen sich die kleineren Betriebe 
durch die Krisen, weil sie nicht mitwachsen wollen. Den Weltmarktpreisen 
zum Trotz. Wenn diese Betriebe nunmehr aber Futter zukaufen (Transport per 
Schlepper oder Lkw) und die Gülle abfahren lassen (per Schlepper oder Lkw) 
müssen, dann können die Betriebe nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Ob es 
im Sinne einer Naturschutzverordnung ist, dass eigentlich vermeidbare Trans-
porte nun zusätzlich die Umwelt belasten, gebe ich zu überdenken. Ich sehe 
die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine Nachbes-
serung an. 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse im Vorfeld 
der Auslegung betrachtet und konnten durch die Abänderung der Verordnung 
weitestgehend abgemildert werden.  
 
 
 
 
 
Der Schutzzweck der Verordnung bezieht sich auf die schützenswerten Arten 
und Lebensgemeinschaften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Eine eventuel-
le zusätzliche Umweltbelastung durch häufigere Transporte ist nicht anzu-
nehmen. 
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Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

 
Zur Kenntnis genommen.  
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174.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-Gebieten stellt. 
Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine verbindliche karten-
mäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung der Erhaltungsziele 
in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfahrens mit Beteiligung 
der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). von Flächen südlich des Spülfeldes Ter-
gast, entlang des Krummen Tiefs sowie des Fehntjer Tiefs, im Bereich der 
Deichrückverlegung am Rorichumer Tief. Diese Flächen befinden sich über-
wiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich widerspreche der Verordnung, da der betroffene Landwirt aufgrund der 
Begrenzung der Vieheinheiten pro Hektar keine Weidehaltung mehr führen 
kann. Das Futter für die Tiere muss also mit landwirtschaftlichen Maschinen 
abgeerntet und zum Hof gefahren und an die Tiere im Stall verfüttert werden. 
Auch muss die Gülle gesondert abgefahren werden. Meiner Meinung nach 
gehört die Landwirtschaft aber auf die Weide und nicht auf die Straße. 
 
 
Ich sehe die Verbote hinsichtlich der Betretungs- und Befahrungsrechte sowie 
hinsichtlich der Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung kritisch. Die o. g. Rechte müssen auch ohne 

§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die Weidehaltung ist weiterhin generell möglich, wird jedoch durch die Ver-
ordnung in bestimmten Teilgebieten des Schutzgebietes auf eine bestimmte 
Zahl von Großvieheinheiten pro Hektar beschränkt. Die Beschränkung gilt 
außerdem nicht für die dem Viehaustrieb dienenden hofnahen Flächen. Ge-
mäß § 4 Abs. 4 der NSG-VO kann die zuständige Naturschutzbehörde zur Er-
haltung des NSG oder einzelner seiner Bestandteile von den Verboten des § 4 
Abs. 3 der NSG-VO einer abweichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittemp-findliche Pflanzen-
arten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
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vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde bestehen. Ich 
widerspreche, da durch diese Regelung kein Bildungsauftrag erfüllt werden 
kann. Es muss möglich sein, Kinder an die Natur heranzuführen und damit 
einen Umweltbildungsauftrag erfüllen. Das kann nur durch ein Erlebnis in der 
Natur gelingen. Mit einem Schaukastensystem wird kein Erfolg zu erzielen 
sein. Nur was man kennt, ist man auch bereit zu schätzen und zu schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt. 
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 
NSG-VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und 
Befahren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, 
Boekzeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
Die Verordnung lässt Tourismus zu und ermöglicht die Wahrnehmung von 
Natur und Landschaft. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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175.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-Gebieten stellt. 
Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine verbindliche karten-
mäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung der Erhaltungsziele 
in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfahrens mit Beteiligung 
der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). von Flächen südlich des Spülfeldes Ter-
gast, entlang des Krummen Tiefs sowie des Fehntjer Tiefs, im Bereich der 
Deichrückverlegung am Rorichumer Tief. Diese Flächen befinden sich über-
wiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich widerspreche der Verordnung, da der betroffene Landwirt aufgrund der 
Begrenzung der Vieheinheiten pro Hektar keine Weidehaltung mehr führen 
kann. Das Futter für die Tiere muss also mit landwirtschaftlichen Maschinen 
abgeerntet und zum Hof gefahren und an die Tiere im Stall verfüttert werden. 
Auch muss die Gülle gesondert abgefahren werden. Meiner Meinung nach 
gehört die Landwirtschaft aber auf die Weide und nicht auf die Straße. 
 
 
Ich sehe die Verbote hinsichtlich der Betretungs- und Befahrungsrechte sowie 
hinsichtlich der Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung kritisch. Die o. g. Rechte müssen auch ohne 

§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die Weidehaltung ist weiterhin generell möglich, wird jedoch durch die Ver-
ordnung in bestimmten Teilgebieten des Schutzgebietes auf eine bestimmte 
Zahl von Großvieheinheiten pro Hektar beschränkt. Die Beschränkung gilt 
außerdem nicht für die dem Viehaustrieb dienenden hofnahen Flächen. Ge-
mäß § 4 Abs. 4 der NSG-VO kann die zuständige Naturschutzbehörde zur Er-
haltung des NSG oder einzelner seiner Bestandteile von den Verboten des § 4 
Abs. 3 der NSG-VO einer abweichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen. 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittemp-findliche Pflanzen-
arten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
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vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde bestehen. Ich 
widerspreche, da durch diese Regelung kein Bildungsauftrag erfüllt werden 
kann. Es muss möglich sein, Kinder an die Natur heranzuführen und damit 
einen Umweltbildungsauftrag erfüllen. Das kann nur durch ein Erlebnis in der 
Natur gelingen. Mit einem Schaukastensystem wird kein Erfolg zu erzielen 
sein. Nur was man kennt, ist man auch bereit zu schätzen und zu schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt. 
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 
NSG-VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und 
Befahren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, 
Boekzeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
Die Verordnung lässt Tourismus zu und ermöglicht die Wahrnehmung von 
Natur und Landschaft. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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176.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung bei der Größe dieses FFH- und Vogelschutzgebietes nur durch eine 
Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; dies entspricht auch der einschlägi-
gen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung 
durch die Aufnahme von Flächen von Flächen südlich des Spülfeldes Tergast, 
entlang des Krummen Tiefs sowie des Fehntjer Tiefs, im Bereich der Deich-
rückverlegung am Rorichumer Tief. Diese Flächen befinden sich überwiegend 
im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen. Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. Die Verordnung 
führt zu einem Totalausfall der landwirtschaftlich genutzten Flächen, da diese 
unter den vorgegebenen Maßgaben nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dörferentwicklung sehe ich maßgeblich beeinträchtigt. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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177.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Als Bewirtschafter von insgesamt 8,29 ha Grünland, davon 2,12 ha im geplan-
ten LSG „Fehntjer Tief", erhebe ich Widerspruch gegen die geplante Verord-
nung. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
 
Bis jetzt gibt es für diese Grundstücke keine über die fachrechtlichen Bedin-
gungen hinausgehenden Bewirtschaftungseinschränkungen. Die im Verord-
nungsentwurf genannten Auflagen machen diese Grundstücke für die Futter-
werbung wertlos. Das Verbot der Grünlanderneuerung und erst recht der 
Nachsaat macht diese Grundstücke wertlos. Unter diesen Voraussetzungen 
gehen über 25 % unserer Futterflächen für den Betrieb verloren. 
 
Wir verstehen nicht, warum Sie mit diesen Projekten ausgerechnet die bäuer-
lichen Familienunternehmen belasten, die ohnehin schon mit sinkenden Er-
zeugerpreisen und steigenden Produktionskosten zu kämpfen haben. Weil uns 
in den vergangenen Jahren immer mehr Flächen verloren gehen, steigen die 
Grundstückspreise in unbezahlbare Höhen, die nur noch von größeren Unter-
nehmen mit finanziellen Reserven aufgebracht werden. Sie beschleunigen mit 
Ihrer Politik den Strukturwandel zusätzlich, weil uns damit die letzten halb-
wegs erschwinglichen Grundstücke genommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Dieser Einwand bezieht sich auf die LSG-VO. 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
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Die Verordnung soll sich auf wertbestimmende Arten und Lebensraumtypen 
und die Bestimmungen auf das Mindestmaß beschränken, das die EU-
Kommission für deren Erhaltung fordert. Die in den Niederlanden zur Siche-
rung von Natura-2000-Gebieten angewandten „Beheerplannen" mit dem Ziel 
der Erhaltung der tatsächlich vorkommenden wertbestimmenden Arten und 
LRT machen deutlich, welche Schutzfunktionen aus Sicht der EU-Kommission 
ausreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ich fordere Sie deshalb auf, die Verordnung in der vorliegenden Form nicht 
umzusetzen, auf die Entwicklung von nicht wertbestimmenden Pflanzengesell-
schaften wie Auenwäldern und Hochstaudenfluren zu verzichten und stattdes-
sen zu versuchen, unter Einbindung der ortsansässigen Praktiker sozial ver-
trägliche Bewirtschaftungsformen zu entwickeln, die den Erfordernissen von 
landwirtschaftlichen Nutztieren und Weidevögeln gerecht werden. 

die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Der Schutzzweck dieses LSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren und 
auf Qualitäten des Landschaftsbildes ausgerichtet. Dies entspricht § 26 Abs. 1 
BNatSchG. Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, 
welche insbesondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein güns-
tiger Zustand der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Stan-
darddatenbögen für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhal-
ten werden. Auf einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung be-
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sonderer Schutzgebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-
Kommission sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird ver-
wiesen. Danach sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signi-
fikanten Arten zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser 
LSG-Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. 
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178.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

to dat geplante Naturschutzgebiet ( NSG nöömt nofolgend) heb ich Inwen-
dungen. 
 
Uns Plaats is in Ayenwold un ok sünd einige Gebäude ant. Un dor fang dat 
Dilemma al an. Wenn de NSG kunnmt sücht dat woll so ut as wenn uns Ge-
bäude, wegen se in de 500 m Umkreis liergn , wohin" Bestandsschutz hem "n, 
ober nicks mehr verännert worden dütt. Da geiht oferhopt neet. All Welt prot 
van mehr Deerwohl un wenn wi nu för noch mehr Deerwohl wat ändern mu-
chen, of will, of salln, verbütt uns dat de Naturschutzverördnen. Sünd uns 
Deeren denn nich ok een Deel van "t Natur? Stillstand is Rücktree, un een 
Bedriev de in de Hinsicht nicks mehr maken kann, is toon Unnergang verurde-
elt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bei der Pufferzone nach § 3 Absatz 1 Nr. 4 NSG-VO handelt es sich um das 
Verbot, in einer Zone von 500 m Breite um die äußeren Grenzen des NSG un-
bemannte Luftfahrtsysteme/Flugmodelle oder unbemannte oder bemannte 
Luftfahrzeuge zu betreiben.  
Unabhängig davon sind gemäß § 33 BNatSchG alle Veränderungen und Stö-
rungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteile führen können, unzulässig. Dies gilt auch für Maßnahmen, die von 
außen in das Gebiet hineinwirken können. Nach Art. 6 Abs. 3 der Habitatricht-
linie ist dies bei einer Prüfung der Verträglichkeit eines Planes oder Projektes 
einzuschließen (siehe Schlussantrag Generalanwältin 7.8.2018 in der Rs. C-
461/17). 
Gemäß § 4 Abs. 12 der NSG-VO sind Pläne und Projekte, die einer behördli-
chen Entscheidung oder einer Anzeige bedürfen, freigestellt, wenn im Rahmen 
einer Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 26 NAGB-
NatSchG bzw. nach § 1a Abs. 4 BauGB in Verbindung mit §§ 34, 36 BNatSchG 
nachgewiesen wird, dass der in § 2 genannte Schutzzweck dieser Verordnung 
weder einzeln noch im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten 
nachteilig berührt werden oder die in § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Kommt also eine sogenannte FFH-
Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis, dass das geplante Projekt FFH-
verträglich ist, bedarf es keiner weiteren Befreiung oder sonstigen Prüfung 
durch die zuständige Naturschutzbehörde. Diese Prüfung ist, auch ohne Aus-
weisung eines NSG, bereits jetzt erforderlich. 
Entgangene Entwicklungschancen sind des Weiteren nach höchstrichterlicher 
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De nächste Malheur kommt wegen uns Flächen, de in dat geplonte Gebiet 
liergen. Dat sünd ungefähr 20 Hektor. Achteran sünd Zeddels, wor de Grödten 
un Laage genau upstahn. 
 
Uns word de Erschweernisutgliek immer so van de bedeliecht Amt anpreesen. 
Wenn man dor genaue no fraagen deit, kann eegenlich nüms reercht Anwort 
up geeven. Moal in "t „Netz" kieken, hem "n wi dorcht. Wat wi dor funn "n 
hem "n, faalt unner de Kategorie „in etwa, ungefähr". So richtich wat unner-
finn "n kunn wi dor för uns nich. Man as wi dat seen don 't, gliek de uns Sch-
kaa neet ut, de is man blood een Bröökdeel van de Schkaa. Well, van de Lüü, 
de uns de Erschweernisutgliek so anpriesen don 't, garanteert uns vör mörgen, 
övermörgen und eegentlich för alle Ewichkeit, dat wi de kriegen? Ik ober weet 
heel genau, dat de Erschweernisutgliek nur betaalt word, wenn de Geld in de 
Kassen van de öffentlich Hand is. Wenn ik nu an de „Corona-Krise" denk un 
mit överleegt, dat uns Staat all een bannig bült Geld in 't Hand nohmen hett, 
um de Wirtschkaft un uns Land in Gang to holl 'n. Wenn ik denn wiede denken 
do, dat de Innahmen van 't Stürn minner worn un disse Krise noch lang nich 
utstahn is un denn wiedehenn noch mennig Daaler för bruukt word, denn 
denk ik, dat up anner Sied de Rodestift kamen mutt. Un ik glöv neet, dat um 
de Erschweernisutgliek de rode Stift een grooden Bogen makt. 

Rechtsprechung kein Bestandteil des grundgesetzlich garantierten Eigentums-
schutzes (siehe z.B. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 22.05. 
1979 [1 BvL 9/75]). Sie stehen daher der Unterschutzstellung nicht entgegen. 
Zum Teil sind es ja gerade Nutzungsintensivierungen, die im Interesse des 
Schutzzweckes durch die Unterschutzstellung abgewendet werden sollen. 
Unberührt hiervon bleiben bereits erteilte behördliche Genehmigungen. 
Für landwirtschaftliche Vorhaben, die einer Genehmigung oder Anzeige be-
dürfen und die zu einer Erhöhung des Stickstoffanteils im Betrieb führen, ist 
ein Nachweis erforderlich, dass der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch 
Schädigung empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme aufgrund von Stickstoff-
deposition gewährleistet ist (Critical Loads-Prüfung). Diese Prüfung ist, auch 
ohne Ausweisung eines NSG, bereits jetzt erforderlich. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Erschwernisausgleich wird gemäß § 42 NAGBNatSchG und der Verordnung 
über den Erschwernisausgleich für Dauergrünland in geschützten Teilen von 
Natur und Landschaft für Naturschutzgebiete und besonders geschützte Bio-
tope gemäß § 30 BNatSchG gewährt. Die Regelungen in der Verordnung wer-
den regelmäßig, insbesondere in Bezug auf die Punktwerttabelle, überarbeitet 
und den geltenden Rahmenbedingungen angepasst. 
Es wird auch auf die Vereinbarungen zum Niedersächsischen Weg verwiesen. 
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Wenn dat so kummt, as dat in de Plan steiht, denn könnt wi uns man well 
söken, de uns Geld drucken kann. Anners sallt woll need gahn. Viellicht hett 
de Landkreis ja een Spendenkass för uns. In de Ingaav van mien Söhn  

 sünd genaue Taalen to uns wirtschaftlich 
Betruffenheit. De hett mien Söhn mit Fachlü utreken, dormit dat ok Hand un 
Food hett. De Taalen mut ik hier neet nochmol upschrieven, denn word de 
Breef völsto lang, aber ik weet dat uns Gewinn oftmols neet utreichen deit, 
um de Schaa uptofangen. Un van uns Gewinn mut wie denn ok noch uns 
Sckulden bit Bank betalen, uns Krankenversekern, uns Rentenversekern, anner 
Versekern als toon Biespiel Huusratversekern, investern mut wi ok of un an ok 
mol, un deswägen mutten de „Nettoinvestitionen" ut Gewinn kamen un mit 
twe Familien dorvan leben. Ik weet nich, welche Rekengenie mir dor noch wat 
bi utreken kann. Dat de Bank up hör Geld verzichten deit, dat glöv ik neet. 
Wenn wi door uns Verpflichtungen nich nakamen könnt, sün wi uns Wark 
wiers quitt. 
 
Mit een Word gesecht: Wenn de NSG kummt sünd wi ruineert of dor könn 'n 
vant utgahn, sünd wi Pleite. 
 
Denn word 'n wi van een Stürnbetaler no een Sozialfall degradiert. Un dat nich 
weil wi to lay wem n to arbeiten, ne dat hebben wi in uns Leeven all genoch 
doon un sünd dor ok immer noch nich bang de för. Ne, uns word eenfach een 
Verördnung öferstülpt wor wi noch neetmal na fragt wurden. För mie is dat 
nich upstee, heel nee upstee! 
 
Interesseren deit mie, in welche Gesetz in Neddersassen, Duitschland of Euro-
pa dat steiht of tolett, dat man dat to dulden hett, alln 's to verleesen, för een 
Verördnung de dat sovöl as ik weeten do, överhopt nich geben mutt. Denn 
sovöl als mie bekannt is, reicht een eenfache Landschaftsschutzverordnung ut. 
Wat sah l wi nu denn doon? Wat heff wi denn noch för Mögelkeiten? Komm 
wi noch mitnammer an een Disch un moken mitnanner ein LSV mit de wi all 
leeven können? Oder blievt uns nur de Kloogeweg? Wenn wi pleite sünd, spölt 

 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
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dat ok keen Ruul mehr. Denn mach dat wohl noch uns eenzige Chonce to we-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
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Wenn ik rercht informeert bün un wenn ik dat rercht begreepen hepp, is dat 
bi een Utwiesen van NSG doch so, dat wenn de NSG Verördnung erstmol dor 
is, man dor noch immer mehr Beschränkungen of Uplagen uppacken kann, 
ohn dat dor noch een Ofwägen van anner Intressen, toon Biespiel wirtschaft-
lich Intressen, gäven mutt. Somit hätt denn bi een NSG utwiesen de Verwalten 
free Hand. Dorum een eenfache Landschaftsschutzgebietsverördnung, denn 
ist doch ok de EU tofree!! 
 
 
 
 
 
 
Wat anners beschkäftigt mi ok noch düchtig, denn nicht blood wi mit uns Be-
driev sünd betruffen, sondern ok noch heel bült annern ut uns Loog un ut 
Naberdörpen. Wenn denn de Buuren dör de Utwiesung nich mol mehr genog 
Geld för her Leevensunterholt hem 'n, denn word un kann an Gebäuden nichts 
mehr doon worden. Soon Dörp als Hatshusen-Ayenwold is nich un sall ok nich 
een Museeunnsdörp worden, aber de Plaatsen sünd doch een Deel van uns 
Kultur. Un mien Sörch is grood, dat de Gebäude nich futt, aver mit de Johren 
verfallen dont. Kummt denn de Landkreis mit een Arbeitstrupp un makt allns 
wer upstee? 
 
Dor heb ik ok wat över Drohnen lesen, kann man vör of detegen wesen, aber 
dat givt ok wat wor de heel good för sünd. Nämlich, wenn dat nu mal brannen 
sull int Gebiet aber ik hope dat dat noit , ober ok nie nee pesseret, ober wenn 
nu mal, denn hem 'n de Füürwehrn ok all sükse Drohnen un wenn de de to de 
Branribekämpfung insetten dürn, wat sprekt dortegen. Of vört Aarnt worn de 
Deeren mit rett, worum schall dat oflehnt worden oder menen Se dat Füür 
wacht up een Genehmigung van 't Amt. Insetten, wenn Gefohr in Verzug is - 
ohn dat dor grot um fragt worden mutt! Man mutt doch goode Saaken, de dat 
nu mal vandag givt, insetten können. 
 

§ 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG regelt, dass alle Handlungen verboten sind, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des NSG oder seiner Be-
standteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, verboten sind. 
In einem LSG sind kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur 
solche Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt, „die 
den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem besonderen 
Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Insoweit wird auf die Ausführungen 
zum vorherigen Einwand verwiesen.  
Unabhängig davon sind gemäß § 33 BNatSchG in NSG und LSG alle Verände-
rungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 
2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteile führen können, unzulässig.  
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 c ist das Betreten und Befahren zur Wahrnehmung von 
Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, die ein 
sofortiges Handeln erfordert, freigestellt. Dies gilt auch für einen Drohnenein-
satz, wenn er in dem Zusammenhang erfoderlich ist. Allerdings gilt bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur Rege-
lung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für den 
Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie FFH-
Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot unab-
hängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogelschutzge-
biete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/Flugmodellen/Luftfahrzeuge (z. 
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Diesse vörliergende Verördnung schient mie blood rüggelsgewand up Manee-
ren van vör 70 Johrn of noch oller, oder wat wet ik, to weesen. Sowat van 
verstofft, soon groode Stoffdook kannst de nich för finnen. Wenn dat so 
kummt, as dat andorcht is, denn givt dat in dit Kuntrei keen Strukturwandel, 
ne denn kummt dat heel veel to een Strukturbuch un ik denk, dor reicht mien 
Fantosie nee tut, um mie vörtostell n, wat un well alln 's verloren geiht. 
 
Wenn ik dat recht gegrepen hep, denn dürn all de Regeln de nu kamen sall 'n, 
keen Verschlechterung van dat Gebiet bringen. Deswegen nur Landschafts-
schutzgebiet! Un nur wat utklabüstern wenn de Buuren, de dat Land hört, mit 
an 't Disch sitten! Worum is dor een Unnersched in de Gröötde tüsgen de ge-
plonte Naturschutzgebiestveördnung un dat, wat as FFH- un Vögelschutzge-
biet all utwesen is. Wat givt dat dor vörn Begründung för? Worum mut dat so? 
Mehr is neet unbedingt mehr.  
 
 
 
 
 
 

B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahrzeugen ge-
hen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen aus. Flug-
körper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. B. Du-
cken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physischen 
Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebietes). 
Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 3 
Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Zur Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes wird auf die obigen Ausfüh-
rungen verwiesen. 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen südlich des Spülfeldes Tergast sowie des Fehntjer Tiefs 
und im Bereich der Deichrückverlegung am Rorichumer Tief. Diese Flächen 
befinden sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
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Un ik denk, dat de Daten, de dor to Grund leecht sünd, nicht mehr de neesten 
sünd, is dat wall recht? Old makt dat net beter. Nee tell'n bütt sük an, of is 
eegentlich ok notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
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Wi mutrn int Buurkeree ok in Tokunft so arbein können, dat wi de mit kloar 
komen könnt. Dat höt toon Biespiel dat of un an wi uns Gröönlandbestand ok 
nee moken mun. Dat deit nüms ut Malligkeit, sondern nur, wennt ok nödig ist, 
denn so een Neeansaat köst ok good watt an Geld, un denn överleercht man 
sük dat ok tweemal of dat nödig ist of nee. Aber mögelk mut dat wiers wesen. 
Un wenn wi den mol nee anseien mutten, mutt dor ok Grasssorten (un well 
weet, viellicht givt dat in Tokunft noch een bietje beeter Sorten) in de good för 
uns Deern un Natur sünd. Wenn wi Foor kriegen wat nich good för de Deeren 
is, worn de uns krank oder gond wolmögelk Dod. Wenn de Deern van verkehrt 
Foor krank word 'n don't, mu wi unnödig Medikamenten insetten, un dat will 
wi vermieden, is ook all mit unnödig Geldutgeben verbund 'n. Deswägen mun 
dor Soorten bruukt worn können, de de Gegebennheiten anpaarst sünd, je na 
dem, wat man bruukt, dat kann hei unnerscheedlich wesen, un dormit bruuk 
wie keen Vörgaben. 

(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
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We sünd all Minsken, de de Arbeit doon mutten, un wor Minsken arbeit 'n, 
kann dat Fehlers geeven, of uns „Wettergott" Petrus hett dat tomal anners 
mokt, as man meent un as he dat „ankündigt" hett. Denn hest nett maid un 
tomol kummt de en bannig Schuur Regen. Dat argert een sülvst al heel düch-
tig, man dat kann pesseren, wenn denn up Land geihst, dat de meer verneelst, 
as wenn die entsckäst dat Maihgood liergntolooten. Deswägen mutt dat in de 
Verördnung ännert worden. Nett as in anner Berufen is dat biet Buuren ok, 
een kannt better un de anner nich so good, man unnödig Foor lierg 'n laaten, 
dat deit nüms. Een Buur bruukt immer Vörrat för sien Deeren. In 't Privathus-
holl 'n is dat so, kannst menigmaal 12 of 14 Stünnen an 't Dag inkopen gaan un 
de Ladens sünd boorefull. Man een Buur mutt up de nächst Aarnt wachen. Of 
een Naber is mol in Verlegenheit. Denn helpst hum gern ut. Wenn ik an de 
Oderflut denken do, dor hem 'n de Buuren dor, Foorspenden, ok ut Ostfrees-
land kregen. Dat is för Buuren selbstverständlich een Berufskolleg to helpen, 
wenn he dat kann. Dor word dat keen groode Weeswark van maakt. 
 
Denn sitt mie de Woterrandstriepen noch gewaltig int Naak. De Neddersassen 
Weg (Niedersächsischer Weg) regelt doch alln 's wunnerbor. Wenn ik de NSG 
Plan lesen do, kom ik mi för als biet „Turmbau to Babylon". Alln 's wor all 'n 
Regelwark dorför dor ist, dor word in disse Verördnung noch een upsett un 
denn de noch een babenup. Un upletzt wunnert „Mann of Fro " sück, dat man 
de helnemehr dörstiegen kann. Wenn dat een Regelwark givt, de eenfach is 
un bekannt, denn muss dat no mien Meenen doch genögen. Denn kann dor 
jeder mit um. So kummt dat Geföhl up man will van alln 's wat, nichts vernünf-
tig un up Letzt is de een groden Kuddelmuddel. Denn kummt dat woll 'n noch 
to groode „Zielkonflikte". Wo schall ik denn noch weten, wat för mi Gültigkeit 
hett NSG un LSG mit verscheeden Zonen, Neddersassen Weg, WHG, ik glöv 

weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis.  
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Beim „Niedersächsische Weg“ handelt es sich um ein Maßnahmenpaket für 
den Natur-, Arten- und Gewässerschutz, z.B. in Bezug auf den Wiesenvogel-
schutz, den landesweiten Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, einem Akti-
onsprogramm für Insektenvielfalt oder der Beratung für Landwirte für einen 
verbesserten Biotop- und Artenschutz. Dieses Maßnahmenpaket setzt weitere 
Detaillierungen und Regelungen voraus. Z.B. wurden in diesem Zusammen-
hang bereits Änderungen im NAGBNatSchG oder NWG vorgenommen. Wei-
tergehendes, z.B. für die Durchführung des Küken- und Gelegeschutzes ist 
derzeit noch nicht geregelt. Viele Maßnahmen gelten flächendeckend und sind 
nicht für Schutzgebiete erarbeitet worden. Weitergehende Regelungen in der 
NSG-Verordnung, um dem Schutzzweck der Verordnung genüge zu tragen sind 
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denn hem 'n wi noch Vogelschutzgebiet, FFH, EU-Grönlandverördnung, Dün-
geverördnung, Waterschutzgebiet un wat weet ich nich noch all. Dor qualmt 
een de Kopp. Oh, Waterschutzgebiet. Wo sünd de Waterwerte bi uns int 
Kuntrei. Wenn de good sünd, könn 'n wi in 't Vergangenheit doch heelnee 
sovöl verkehrt makt hem 'n. Wenn dat alln 's so primo is, können wi doch so 
up uns Maneer wiedermaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

daher möglich.  
 
In Bezug auf das Wasserschutzgebiet ist festzuhalten, dass mit Implementie-
rung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ (Wasserrahmenrichtlinie - 
WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, Seen, Grundwasser und Küs-
tengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu überführen. In dem Entwurf 
des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnahmenprogrammen 2021 bis 
2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 117 des Niedersäch-
sischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-Wasserrahmenrichtlinie vom 
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die Gesamtbewertung des ökologi-
schen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief mit Bietze, Oldersumer Stiel-
tief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), Rorichumer Tief und Fehntjer 
Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und schlecht bewertet. Als Belas-
tungen sind hier unter anderem diffuse Quellen aus der Landwirtschaft ange-
geben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist auszugehen. Bei einer Bewer-
tung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den Parameter Gesamtstickstoff 
sind alle genannten Gewässer als belastet eingestuft, dabei ist die Landwirt-
schaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. Es ergibt sich eine unab-
dingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den ökologischen Zustand 
der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
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De Natur buuk Rümte un de Minsken de mit Natur arbeiten doon und van hör 
Hannen Arbeit de van leeven mutten, de bruken ok Rümte, wiel de Natur 
eegene Regeln hett, de sük bestimmt nich in starr Regelwark drücken lett un 
an een Datum sük ganz seeker nich holl'n deid. Mien Mann un ik sünd nu al so 
lang int Buurkeree an 't arbeiden un wunnern uns noch immer weer, dat all-
tied doch anners kummt als man sück dat docht hett, wenn 't um aarnten 
oder anner Arbeiten int Rohm vant goode landwirtschaftliche Praxis geiht. Is 
immer weer anners un deswegen mutt een Verördnung nich starr wesen. Der 
Mensch denkt und Gott lenkt. 
 
Ant 7.Januar 2021 weer in de SWR um viertel na acht ein wunnerbor Sendung, 
dor gung dat um „Landwirtschaft: Wie muss eine Landwirtschaft aussehen, in 
der sich die Tiere wohlfühlen, die Natur geschützt wird und von der die Men-
schen leben können?" Dat is doch genau uns Themo. De Sendung kann int 
„Mediathek" nakeken worn. Dor wur ok seggt, dat völ in 't Natur sük ännert 
un man dorup reageern mutt, dat dat Veränderungen givt un man sük in To-
kunft dorup instellen mutt, ok un jüst nett wat de Bewirtschaften van Flächen 
angeiht un ok dat man dor deelwies anner Plannten bruukt un Flexibilität 
(moije Hochduitsche Word). Anner schlau Minske (weet leider nich mehr well) 
sä: „Das Weltklima hat der Natur auch in Deutschland einen neuen Rhythmus 
vorgegeben." Genau dat, wat wi ok immer seergen, mit een Datum als „Ar-
beitsanwiesen" kummst nich wiet, un in Tokunft erst recht nee. Denn ik be-
fürcht dat de Verördnung nich blot förn köört Settje gell 'n sall. Well meend, 
he of se, kann de Natur dorto brengen, sük an een Klenderdag of Dotum mit 
sien Wassen un Gedeihen, of wat ok immer, to holl 'n, de hett seeker dat ach-
te Weltwunner vulbrocht. Wi holl 'n uns leever ant Wirklichkeit: Tostand van 't 
Grund un Boden, wat seecht uns de Temeratursumm, wowiet sünd de Plan-

rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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ten, wat maakt dat Weer , domit sünd wi alltied good fohrn. 
 
Zwängt de Buuren mit dat Regelwark nich to düchtig in, anners word de nicks 
goods van. Regelwark wat in 011dag ode better seegt Warkeldag vant Buuren 
nich ümtosetten is, blievt een „Papiertiger" oder wat för de Ablag „P". Mit dit 
Regelwark könn 'n wi keen Landwirtschaft nat goode fachliche Praxis dörföh-
ren. Good arbeit hem 'n wi un all uns Vörfohren doch aber immer makt, un so 
is dit besünner Gebiet dör uns Arbeit doch erst entstahn!! 
 
Watt weer dor vör een Achtergrund, Överleerg 'n un Verwacht 'n, wovöl 
landwirtschaftlich Fachweeten weer bie dat Erstell 'n van disse NSG Veröd-
nen? Dat dor meenig Plaats kopheister geiht, dat weet ja wohl elk un een. Een 
Plaats hört sück na een „Sook" an, man obe achter jede Plaats steiht een Fami-
lie. Un dor hem 'n wi dat denn mit Minsken to doon, de trotz völ un harde 
Arbeit in finanziell 'Not kamen. Dor nimmt bi disse Minsken un hör Familien de 
Liev un Seel ok Schkaa. 
 
Dat blievrn heel 'n bült in 't Kleer sitten, meenigmal de heele Leeven lang. Un 
dat will de EU ganz wiers neet, de sünd mit een eenfache Landschaftsschutzu-
twiesen best tofree! Darum fraag ik mie - worum de Utwiesen so??? Leeven 
un leeven laaten, is alltied bette, meen ik! 
 
Ik weet bloots eens: kummt de NSG Utwiesung is uns Existenz in Gefahr. 
 
Nich nur de Existenz van mien Mann un mie, sondern ok van uns Söhn un sien 
junge Familie. Un nich to vergeten: Nargens as int Landwirtschaft is de Gene-
rationenvertrag so direkt. Wenn wi in Rent gohn un uns Jung de Buurkeree 
wiedermakt, betaalt he uns uns Rent, denn van de landwirtschaftliche Alters-
kass kriegen wie man een Schlick. Ik kriech ok noch wat vant duitsche Renten-
versekern, aber insgesamt sallt woll neet genuch weesen. Wenn mien Mann 
up 't Rent kummt, he hoost 50 harde Arbeitsjohren achter sük hett, much wi 
nich mit jeder Cent reken mu 'n. Wenn up uns Flächen de NSG worden sallen, 
nicks mehr up to verdenen is oder noch schlimmer wi Geld to arbeiten mit-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Pachtwert fußt neben Lage, Schnitt, Erschließung, Boden etc. auf dessen 
Nutzbarkeit, also auf der aktuell dort zu erzielenden Wertschöpfung. Die ge-
genwärtig rechtmäßig ausgeübte Nutzung wird aber durch die Schutzgebiets-
ausweisung nicht in erheblichem Maße eingeschränkt. Es besteht daher objek-
tiv kein Grund, dass sich am wirtschaftlichen Wert der Fläche und damit auch 
an der zu erzielenden Pacht etwas ändert. 
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bring 'n mutten, wo schall dat, denn van de Flächen mutt uns Rent komen. 
Uns Sörgen sünd bannig grood. Dat geiht wo man dat woll seegt uns gewaltig 
„ant Niern". De NSG Utwiesung mut wech un dorför mute en vernünftig LSG 
Verördnung de Middelschott hett, deher, weniger is nneennigmal mehr!!! 
 
In dat tokünftige Schutzgebiet givt dat man hast blod Grönland, un bi Grön-
land is dat woll so, dat de Melkkohholn dat einzige is, wat momentan halfwegs 
sük lohnen deit. Deswägen hem 'n wi kien anner Mögelkeit, wat anners to 
produzeren as Melk. Wi hem 'n uns informeert över wat anners, toon Biespiel 
Moderkohholn, aber so as dat utsücht musst dor ok Geld to arbeiden mitbrin-
gen. Helpt uns nich wieder. Wenn dat nu Ackerland was, kunn 'n wi tüschen 
mennig Feldfrücht utwählen, of wenn dor Gemüse anbaut worn kunn, geev 
dor ok een Bült, wat de moken kunnst. Geiht aber alls nich. Gras is un bliev 
Gras, is sowieso all verbooden, dor Acker van to maken. Keern ok Nüms, de 
dor wat mit kooken much, vant eeten ganz to schwiegen. Ober dor wi keen 
hellseherische Fähigkeiten hem 'n, weten wi need, watt dat Leeven noch för 
Överraschungen för uns hett. Deswägen nnutt wi Mögelkeiten behol 'n, wenn 
de mal wat kummt, wat een neue Bedievsdeel worn kun. Ik glöv dat zwar nich, 
ober well weet, viellicht worn wi ja noch mal een Riederhoff. Abe wenn dat 
viellicht mal so kamen sull, steiht uns de Paragrof 3 unner Verbote in 't Absatz 
1 un denn de Nummer söben gewaltig in 't Pad. Un so geiht dat in de heel 
Verördnung wiede, alln 's watt viellicht mol een Mögelkeit geben kunn, word 
mit de Verördnung in 't Keim erstickt. Ik Kunn noch heel völ Biespielen brin-
gen, wor disse vörliergende Verördnung uns in Tokunft in 't Wech liergt, aber 
an de Biespiel boven könnt Se seen, wo ik dat meenen do. 
 
Dör de all johrenlang gohn Proot , dat dor wat in Richtung utwiesen van een 
Schutzgebiet geiht, dor wur de allmol secht, 2018 kummt ganz wiers wat, hem 
'n wi uns neet troot Investitionen to reskeern, dat is all een Schaa för uns, de 
man aber nich in Talen, of Geld beschrieven kann. Ok, so as da Needuitsch so 
fein nöömt word uns - Ranking - bied Bank is dordör, dat een Schutzgebiet 
kamen sah, schlechter worn. Un dat bedüd, dat wenn wi mal Geld van't Bank 
lehnen will 'n of mutten, wi ok futt hogede Zinsen betalen mutten. An de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO untersagt das Reiten im Schutzgebiet. Außerhalb ist 
dies nicht untersagt, so dass der Einwand, dass das Verbot der Errichtung ei-
nes möglichen Reiterhofes entgegenstehen sollte, an dieser Stelle nicht nach-
vollziehbar.  
 
 
 
 
 
Die Schutzgebietsausweisung hat sich aufgrund verschiedener Umstände ver-
zögert.  
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
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Wertverlust van uns Land dürf gor nich an denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bi de Verfatter van de „Neddersassen Hoffördnen" stuhn dat heel hoch an, dat 
de „Altenteiler" schmals good versörgt sünd. So eenfach kumnnst als Be-
drievnafolger neet an 't Plaats. De Versörgung vant 011n stun de Maakers 
sogor so hoch an, dat man de Verpflichten van 't 011endeel heel boven in 
Grundbook ofseekern laaten kann. Dor kummst as Nohfolger neet van off. In 
wo wiet, hett de „Niedersächsische Höfeordnung" bi Hör, bi dat Överlergen un 
Verfaaten van de NSG een Ruul spölt? Wenn so wat, as de NSG, verfaat word, 
mut doch kloar worn dat dorbie mennig Buurenbedriev de Kopheister bi geiht. 
 
Up uns Plaats is ah weer een neue Generation up Anwass un de Jung het nicks 
as Buurderee in 't Kopp. Wenn dat aber so kummt, as dat mit de NSG andocht 
is, hett he un all uns Nohkomen noit mehr de Mögelkeit uns Bedriev, in de wi 
sovöl Arbeitsstünnen sitten hemn, nich blod uns Arbeit, ne egelklich uns heel 
Leeven, denn för een Buur is dat nich nur een Job sonnern de Leevensinhalt, 
to overnehmen. Ut van uns Lebensdröm! Ade ... ! Denn bi Familie Smit is dat 
bitlang all över 200 Johr so, dat in direkte Nohkomenschaft de Bedriev wieder-
föhrt word. 
 
Deswegen mut soon Utwiesung mit Klogheit, Ogenmaat un Middelschott, aber 
ok mit Wiedsicht fört Tokunft makt wesen, un nich as dat hier no lett, alln 's 

struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die „Höfeordnung“ für Niedersachsen definiert den Begriff des Hofes sowie 
seiner Bestandteile und des Hofeszubehör. Darüber hinaus regelt es das Erb-
recht. Die Höfeordnung dient dem Erhalt wirschaftlich leistungsfähiger bäuer-
licher Betriebe, indem es im Wesenskern nur einen Hofnachfolger gibt. Diese 
Höfeordnung wurde nicht berücksichtigt, da sich der Schutzzweck dieses NSG 
aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3. BNatSchG ergibt und auf die naturschutzfachlichen 
Belange abgestellt ist.  
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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Mögelke ut Mottenkierst vörkramt wesen un de man alln 's inpacken, int 
Verördnen. Un de Buuren van Vörort mutten mit and Disch, de mutten denn 
lestendlich de Arbeit maken un de van leeven. Ik sitt de so full van, ik denk mi 
glatt, so as wi dat in Ostfreesland sergen doont :"een Lock int Koop". 
 
Dor hep ich noch een Frage: Wenn dor soon mennig Bült Land praktisch ut 
Prokuktion nahmen word, an wovöl Bedriev hem 'n Se docht, de Se een Um-
siedeln anbeeden will 'n, an tein doch wiers, oder noch an mehr? Dor kunn wi 
doch ok ehm good een Vörschlach van Hör kriegen, könn 'n wi denn ja mol 
over nahdenken. 
 
De Natur goods don geiht blood mitnanner. Vergeet de Minschen nicht, de 
sünd ok een Deel vant Natur. Wi all mitnanner sünd doch „Gottes Schöpfung". 
 
Nu noch wat up Hochduitsch: Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Ein-
wendungen vorbehalte. Dies ist wegen der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 - Rs. C-137/14) zulässig. 
 
Van died heele Waark, wat up uns tokamen deit, heb ich recht Hardseer kree-
gen, deswägen ich dat blood up Platt, mien Moderspraak, schrieven kunn. Dor 
ik vant Küst bün, is mien Platt seeker een beeten anners, as dat Leeraner Platt, 
man ik denk, Se sünd fix genog, dat Se dat woll lesen könnt. Ik mach dat een of 
anner Mol woll wat dübbelt secht hem 'n, aber wenn de host keen Schlaap 
van kriest, kann dat pessern. 
 
Ik gröd mit völ Sörgen um mien Tokunft un um de Tokunft van mien Familie un 
um uns Plaats un um Not um mien Rent mit völ, hel völ splaaplos Nachte 
 
All de Johrns wor mien Mann, uns Söhn un ik Landwirtschaft bedrieven, hemn 
wi uns an de „goode landwirtschaftliche Praxis" holn un dormit dat schaffen, 
wat nu so schützenswert is. Worum kann dat denn nich so wiedergohn? 
 
Word immer de van prot dat man „bäuerliche Familienbetriebe" Rürch star-

 
 
 
 
 
Dieses ist im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung zu sehen. Es bleibt der Ein-
wenderin unbelassen, sich mit einem Vorschlag bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde zu melden. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
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ken will, man mie sücht dat hier dorno ut, dat dat Gegendeel pessert. Blood 
worn „Iüttje Buur" keen Platz mehr hett of net existern kann, dor freit sük de 
industriell Agrarindustrie da hört Dörn so wiet open stellt worn. Gern har ik 
een Bestätigung van de Ingang van mien Ingaav. 
 
 
 
 
 
 
Ich bin Eigentümer von Grundstücken im Gebiet des geplanten Naturschutz-
gebiets in der / den Gemeinde(n) Moormerland, konkret:  
 
Gemarkung  

 
 
Ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb.  
 
Die von mir bewirtschafteten Flächen stellen sich wie folgt dar: 
 
Acker: 16ha 
Grünland: 67,5 davon 15ha im bestehenden NSG 
Gesamt 83,5ha 
Davon Eigentum: 40ha 
Davon gepachtet: 34ha 
 
Davon im Naturschutzgebiet:  
Grünland: 20ha 
Gesamt: 20ha 
Davon Eigentum: 13ha 
Davon gepachtet: 7ha 
Der gehaltene Viehbestand gliedert sich wie folgt auf 
Milchkühe: 89 

welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
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Kälber: 10 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-

 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
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haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 

ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
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stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 

Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
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Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-

lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
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Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  



 

1052 
 

Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
Begründung: 
De Welt blievt ja nich stohn un wi ok nich un immer weer givt dat wat Neejes. 
Nich alins is good, doch meenigmal is dor wat bi, watt heel nich so verkehrt is 
wenn ik as Biespiel an Drohnen denk'n do. mit de man beför aarnt wood, dat 
Land no Rehkitzen ofsöken kann. Dat is doch een heel primo Saak, aber ik 
weet nich, of een Rehkitz, of wat för een anner Deer, solang up een Stee sitten 
blivt, bitt wi denn een Genehmen van't Amt hem'n, um een Drohne intoset-
ten. Wormögelk hem'n Se ok nett Wekenend un denn kann de Aarnt dor nich 
up wachen, oder soon Deer, de man schützen kunn, hett denn Pech hat. Wi 
mutten dat denn insetten, wennt brukt word und köönt nich up better Weer 
oder een schriftliche Genehmen oder wat ok immer wachten. Wennt gahn 
mutt, mutt gahn. Dorum mutt, wenn in ditt vorliegende Regelwark insteid dat 
man för ditt of dat erst een Genehmigen hem'n must, dat ok 200 Prozent see-
kerstellt wesen, dat de Genehmigen ok to rechte Tied kummt, anners hett dat 
nicks in soon Regelwai k to söken. 
 
 
 
 
Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-

 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
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ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Sonst werden Betriebe, die eine Umstellung oder Erweiterung eines Betriebs-
zweiges auf Pferdehaltung in welcher Form auch immer, in Erwägung ziehen, 
dieser Chance beraubt. 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 

 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
 
s.o. 
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Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
Begründung: 
No vörn kieken, Neejes wat good ist tolaaten, Wietsicht un Middelschott 
brengen uns wiede. 
 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E) 
Begründung: 
Wi mutt'n int Buurkeree ok in Tokunft so arbein können, dat wi de mit kloar 
komen könnt. Dat höt toon Biespiel dat of un an wi uns Gröönlandbestand ok 
nee moken mun. Dat deit nüms ut Malligkeit, sondern nur, wennt ok nödig ist, 
denn so een Neeansaat köst ok good watt an Geld, un denn överleercht man 
sük dat ok tweemal of dat nödig ist of nee. Aber mögelk mut dat wiers wesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 

 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
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sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
Un wenn wi den mol nee anseien mutten, mutt dor ok Grasssorten (un well 
weet, viellicht givt dat in Tokunft noch een bietje beeter Sorten) in de good för 
uns Deern un Natur sünd. Wenn wi Foor kriegen wat nich good för de Deeren 
is, worn de uns krank oder gond wolmögelk Dod. Wenn de Deern van verkehrt 
Foor krank word'n don't, mu wi unnödig Medikamenten insetten, un dat will 
wi vermieden, is ook all mit unnödig Geldutgeben verbund'n. Deswägen mun 
dor Soorten bruukt worn können, de de Gegebennheiten anpaarst sünd, je no 
dem, wat man bruukt, dat kann hei unnerscheedlich wesen, un dormit bruuk 
wie keen Vörgaben. Dör de Klimawandel, de ok för dit Kuntrei neet Halt 
mookt, bruken wi viellicht nochmohl ganz anner Soorten, well weet wat 
kummt. 
 
 

zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
We sünd all Minsken, de de Arbeit doon mutten, un wor Minsken arbeit'n, 
kann dat Fehlers geeven, of uns „Wettergott" Petrus hett dat tomal anners 
mokt, as man meent un as he dat "ankündigt" hett. Denn hest nett maid un 
tomol kummt de en bannig Schuur Regen. Dat argert een sülvst al heel düch-
tig, man dat kann pesseren, wenn denn up Land geihst, dat de meer verneelst, 
as wenn die entsckäst dat Maihgood liergntolooten. Deswägen mutt dat in de 
Verordnung ännert worden. Nett as in anner Berufen is dat biet Buuren ok. 
een kannt better un de anner nich so good, man unnödig Foor lierg'n laaten, 
dat deit nüms. Een Buur bruukt immer Vörrat för sien Deeren. In't Privathus-
holl'n is dat so, kannst menigmaal 12 of 14 Stünnen an't Dag inkopen gaan un 
de Ladens sünd boorefull. Man een Buur mutt up de nächst Aarnt wachen. Of 
een Naber is mol in Verlegenheit. Denn helpst hum gern ut. Wenn ik an de 
Oderflut denken do. dor hem'n de Buuren dor, Foorspenden, ok ut Ostfrees-

Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut 
ab¬zufahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener 
extremer Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den 
Flächen verbleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte 
diesen Grundsatz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futter-
reste auszumähen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche 
Praxis. 
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land kregen. Dat is för Buuren selbstverständlich een Berufskolleg to helpen, 
wenn he dat kann. Dor word dat keen groode Weeswark van maakt. Wat mi 
uk noch up't Hard licht is, watt dor to de Ofstanden to de Water steiht. Wenn 
ik dat recht hep steiht dat in Paragrof 4 in de darde Absatz. Hemm wi nich all 
in Neddersassen een Watergesetzt un ok een WaterhushoIngesetz. No mien 
Meenen is dor al al regelt un wat hier in LSG Plan steiht de nicht mehr 
bobenup bruukt. Diesse Absatz kann no mien Meenen wech. De, de de Ned-
dersassenweg (Niedersächsische Weg) maakt hemn, hemn doch int Kopp hat, 
dat se dat für sükse Kuntreien als bi uns is, makt hem'n. Kann doch eenfach 
övernamen worden un kloar is Budeln. Worum dor noch mehr boven up. 
Wenn up dat Regelwark, wat dat all givt, immer noch mehr upkummt, wo sah l 
de „Lüttje Mann oder Frou" dat denn noch alln's begripen un inholln. För Hör 
mach dat eenfach wesen, denn Se hem'n dor elke Dag mit to doon, man vor 
een Buur, de sien Arbeit doon mut, se schwirrt de Kopf dorvan un wormögelk 
kriegt he alln's dörnanner, nich weil het dat dörnanner kriegen will, sonnern 
wiel tovöl und deelwies ok nich to begriepen is. In dat vörliegene Regelwark 
givt dat sovöl Versehelenes dat man as „Laie" nich mehr begriepen kann, wat 
eigentlich de Ziel of de Ziele sünd, wor Se de mit henn will'n. Un wenn ich 
nicht verstah, wat dormit bezweckt worden sall, mut man sük upletzt nich 
wunnern, went nich funktioneert. Denn is dat van de Minsken vörört keen 
biester Afsicht , nee, sondern man bloot een överboordent Regelwark. Een-
fach denn verstahnt dat all. 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: „This paper aggregated many of these results 
and performed a metaanalysis to quantify the relationships between pollutant 
removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kaliforn3n sind mit denen am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
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Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-min-Untersuchungen in 
den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei steigen-
den Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielsweise 
Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-

Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
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len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 

entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 

Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 



 

1061 
 

Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-

 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
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kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 

Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
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Durch die Ausweisung eines so großen Gebietes in den Landkreisen und Leer 
kommt es auf einen nicht abzuschätzenden Flächendruck auf wirtschaftende 
Betriebe. Dabei spielt es keine Rolle in welchem Landkreis ein Betrieb ange-
siedelt ist, denn Betriebe aus dem Landkreis Leer bewirtschaften Flächen im 
Landkreis Aurich und umgekehrt. Unser Betrieb liegt im Landkreis Leer, nahe 
dem Landkreis Aurich. Die Welle, die durch die Schutzgebietsausweisung ent-
stehen wird, wird weit, auch in nicht betroffene Ortschaften und landwirt-
schaftliche Betriebe überschwappen. Deshalb auch mein Einwendungen im LK 
Aurich. 
 
Wenn in so einem großen Gebiet eine so große Fläche aus der Produktion 
genommen wird, gehe ich davon aus, dass von den involvierten Behörden 
angedacht ist, mindestens 10 Betriebe umzusiedeln, um deren Erhalt sicherzu-
stellen. 
 
Erschwernisausgleich. Immer wieder wird verwaltungsseitig der Erschwernis-
ausgleich als Lösungsund Allheilmittel für betroffene, landwirtschaftliche Be-
triebe angepriesen. Auf Nachfragen, in öffentlichen Versammlungen, kann von 
Seiten der Verwaltung niemand, nicht auch nur ansatzweise, in irgendeiner 
Form Auskunft geben. Es mutet schon merkwürdig an, den Erschwernisaus-
gleich in den höchsten Tönen anzupreisen, aber gleichzeitig kein Wissen dar-
über zu haben. Mein Wissensstand ist, den Erschwernisausgleich gibt es nur, 
wenn ausreichend Geld in den öffentlichen Kassen ist. 
 

 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erschwernisausgleich wird gemäß § 42 NAGBNatSchG und der Verordnung 
über den Erschwernisausgleich für Dauergrünland in geschützten Teilen von 
Natur und Landschaft für Naturschutzgebiete und besonders geschützte Bio-
tope gemäß § 30 BNatSchG gewährt. Die Regelungen in der Verordnung wer-
den regelmäßig, insbesondere in Bezug auf die Punktwerttabelle, überarbeitet 
und den geltenden Rahmenbedingungen angepasst. 
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Wenn ich an die momentane Coronakrise denke und auch daran denke, das 
unser Staat zur Aufrechterhaltung unserer Wirtschaft und des öffentlichen 
Lebens Unsummen bereitstellt und befürchtet werden muss das Steuerein-
nahmen wegbrechen werden, sowie das in absehbarer Zeit nicht sehr schnell 
mit dem Ende der Pandemie zu rechnen ist, weshalb mit noch weiteren Hilfs-
zahlungen in die heimische Wirtschaft und in unser Gesundheitssystem zu 
rechnen ist, deren Kosten absolut noch nicht abzuschätzen sind, kann man 
davon ausgehen, das in vielen anderen Bereichen massiv der Rotstift ange-
setzt wird. Um den Erschwernisausgleich wird eben dieser Rotstift sicher kei-
nen großen Bogen machen, oder wie ist Ihre Meinung dazu? 
 
Mir sieht es in dieser geplanten NSG Verordnung so aus. als wenn diese nur 
rückwärtsgewandt ist. Für neue wissenschaftliche Erkenntnisse und sinnvolle 
Technologien die einen großen Nutzen zukünftig bringen oder neue Betriebs-
zweige eröffnen könnten, werden bei dieser Verordnung von vorne herein 
abgebügelt. 
 
Durch die drohende Schutzgebietsausweisung haben alle betroffenen Lände-
reien nicht nur jetzt schon einen massiven Wertverlust erfahren, nein auch 
das Ranking und die Beleihungsgrenze der Betriebe bei den Banken ver-
schlechtert sich. Das bedeutet höhere Zinsen, schlechtere Kreditkonditionen 
und u.U. Ablehnung von Krediten, die möglicherweise zukunftsentscheidend 
sind. Dieser Schaden lässt sich nicht in Heller und Pfennig darstellen, aber den 
Schaden haben die betroffenen Betriebe schon. 
 
Welche Wertschätzung und in welcher Form, vielleicht monetär, will man den 
Menschen in dem zukünftigen Schutzgebiet entgegenbringen, die durch ihrer 
Hände Arbeit, harter Arbeit, dies zu unter Schutz zustellende Gebiet, so be-
wirtschaftet haben, das es so wertvoll geworden ist? 
 
Welchen „Wert" haben diese Menschen? Wie ist die Vorstellung für die Zu-
kunft? Soll es eine Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Landwirten 
geben? Wenn ja, in welchem Rahmen? So wie ich es sehe, brauchen wir ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die oben gemachten Ausführungen wird verwiesen. 
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Fundament aus gegenseitiger Achtung, Vertrauen, Ehrlichkeit und Verhand-
lungen auf Augenhöhe 
 
Wenn Menschen durch die drohende NSG Ausweisung mit der Angst, wirt-
schaftlich und finanziell ruiniert zu werden, leben müssen, dann passiert et-
was mit diesen Menschen, es hat Folgen, die nicht gut sind. Es sind Menschen 
u.a. die nach jahrzehntelanger harter Arbeit mit bestimmt viel mehr als 40 
Wochenarbeitsstunden, sich auf ein gutes Rentnerleben gefreut haben, deren 
Rente wegbricht oder Menschen mit kleiner Rente, die dringend auf Pachtzah-
lungen angewiesen sind. Junge Menschen deren Lebensentwürfe einen Bruch 
bekommen, weil der eigene Familienbetrieb so geschwächt wird, das eine 
Zukunft es dort nicht mehr geben kann…. 
 
Diesen Menschen geht es nicht gut. Es kommen und es gibt Erkrankungen 
psychischer und physischer Art, die vielleicht ein Leben lang bleiben und mög-
licherweise eine ganze Familie in Mitleidenschaft zieht oder eine Familie daran 
zerbricht. Werden diese Kosten, möglicher Weise sehr hohe Kosten, einfach 
auf die Gesellschaft abgewälzt und ihr übergestülpt oder hat die zuständige 
Behörde ein Solär diesen Menschen eine Rehabilitation anzubieten bzw. zu 
ermöglichen. Denn diese Menschen verlieren u. U. nicht nur ihre Gesundheit, 
sondern auch erheblich an Lebensqualität. Folgen, die durch eine Ausweisung 
als einfaches Landschaftsschutzgebiet wesentlich gemildert werden können. 
Wieso soll es zu einer NSG Ausweisung kommen. Welche Überlegungen und 
Erwartungen sind zu Rate gezogen worden. Wie sind fachliche Ratschläge für 
die landwirtschaftlichen Belange mit einbezogen worden. Wer oder welches 
Amt z.B. Landwirtschaftskammer stand als Fachbehörde zur Seite? Meines 
Wissen ist die EU mit einer einfachen LSG Verordnung bestens zufrieden. 
Macht es da nicht Sinn, eine einfache Ausweisung einer überbordenden, bü-
rokratischen, praxisfernen Verordnung vorzuziehen? Sonst werden vor Ort aus 
steuerzahlenden Bürgern Sozialhilfeempfänger und ob das dem Sinn und 
Zweck dient?? Bei einem guten Miteinander aller Betroffenen gibt es dann 
einen großen Gewinner, die Natur!!! 
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Moin, nadeem ik mien Inwennen to de geplonte Naturschutzverördnen kloar 
har, kwem de „Betroffenheitsanalyse" un dorto much ik nu ok noch wat sch-
krieven. De Analys bestätigt dat, wat ik in in de Inwennen to uns Bedriev ok all 
schkreven hebb. Dorno wi in de Radius, nämlich 250 m van dat geplonte 
Schutzgbiet off. Dat is de erste ko-Punkt vör uns. 
 
Denn sah l wi woll keen „Weidehaltung" mehr för uns Kohjen hem wiel wi 
blood noch up de Flächen, de neet unner Schutz staahn, dat Foor ofhaalen 
könnt, wat uns Melkkohjen bruuken doont. Van dat Foor ut Schutzgebiet worn 
uns Deeren höchstwohrschienlich krank, wiel de unnerversörcht sünd. Noch 'n 
ko-Punkt un so geiht dat man wiede Dat Foor ut de Schutzgebiet enthält för 
uns Deeren neet genoch Nährstoffen. De mutt wi denn annerswor to koopen, 
wolmögelk ut Südarmeriko. Dorto kummt dat wi uns Gülle anderwiedig in 
Verkehr bringen mutten, dat hött föl Forderee. Denn mutten wi de Flächen, 
de uns denn noch blieven, intensiver bearbeiden, is nich van Vördeel. Nu holI 
wi Foor vant uns Flächen, de ok för de innerbetrievlich Verwerten van uns 
Gülle utreichen, betreken dat Foor, wat wi noch tokoopen ut Region. 
 
 
 
 
 
 
Nu will ik dat moal gegenöverstell 'n wo dat för uns Bedriev is  

Ohn Schutzgebiet  Mit Schutzgebiet 

Kohje up Weid Gehörd to 
Ostfreesland as Heeven un Wulk-
en, of een Kopke Tee 

Kien Weideholn  
Verlust van wenn man so will „Kultur-
good" 

Goode Grundfoor van eigen Flä-
chen Un goode Innverbe-drievlich 
Verwerten 

Eigen Flächen intensiver Bearbeiden.  
Överschuß van Food ut Schutzgebiet. 
Un worhenn dormit? Dor givt dat geen 
Markt för 

Kraftfoor ut Region GVO free Krafftfoor wormö-gelk ut heele Welt, 

Anhand einer vorangegangenen Betroffenheitsanalyse und der daraus resul-
tierenden Abschwächung einiger Verbotstatbestände, konnten die Betroffen-
heiten um ein hohes Maß reduziert werden.  
In der Verordnung wurden in § 4 der NSG-VO differenzierte und weitreichen-
de Freistellungen von den Verboten des § 3 der NSG-VO getroffen, um damit 
u.a. die Weiterführung der landwirtschaftlichen Grundstücksnutzung zu ge-
währleisten. Zum anderen besteht in den Fällen, in denen es durch die Verbo-
te zu unzumutbaren Belastungen des jeweiligen Nutzungsberechtigten 
kommt, nach § 5 der NSG-VO i.V.m. § 67 BNatSchG und § 41 NAGBNatSchG im 
Einzelfall die Möglichkeit, eine Befreiung von dem jeweiligen Verbot zu bean-
tragen (OVG Lüneburg, Urteil vom 30. 10. 2017 – 4 KN 275/17 –). 
Eine Schutzgebietsverordnung wirkt immer flächenbezogen, daher müssen 
Einzelfälle, in denen ggf. durch Verbotstatbestände eine unzumutbare Belas-
tung entsteht, auch als Einzelfälle im Rahmen eines Befreiungsverfahrens ge-
prüft werden. 
Unabhängig davon sind gemäß § 33 BNatSchG alle Veränderungen und Stö-
rungen, die zu einer er-heblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können, unzulässig. Dies gilt auch für Maßnahmen, 
die von außen in das Gebiet hinein wirken können. Nach Art. 6 Abs. 3 der Ha-
bitatrichtlinie ist dies bei einer Prüfung der Verträglichkeit eines Planes oder 
Projektes einzuschließen (siehe Schlussantrag Generalanwältin 7.8.2018 in der 
Rs. C-461/17). 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-



 

1067 
 

wiel wi de Nährstoff ' n de wi sonst 
vant Land offholen hem 'n dor neet 
mehr in sünd un denn mutt wi de düür 
tokoopen 

Relativ goode innerbetrieblich 
Verkehrslaage 

Dör dat unner Schutz stell 'n vant 
hoffnah Flächen, word de Struktur 
kött makt. 

Innerbetrieblich Verwerten van 
Gülle 

Offgeeven van Gülle un de Transport, 
well weet worhenn, dormit föll mehr 
Verkehr up Straaten un mehr Kraft-
stoffverbruuk 

De meeste Deel van dat Geld wat 
wi vört Bedriev utgeeven, bliev 
nahbie dormit sekern wi Arbeits-
paatzen Vörort 

Vernichten van Arbeitsplatzen floh ant 
Wohnort 

Wiederentwicklung vant Bedriev 
un dormit Erholl 'n vant Gebäude 

Verarmung vant Minsken un Verfall 
van Gebäuden 

 
 
 
 
 
 
 
In 't Zeitung kannst nu öfters leesen, dat dat u.a. ok biet „MeyerWerft" dorum 
geiht, düchtich Arbeitsplaatzen oftobau 'n. Mook dat denn nich Sinn, de Ar-
beitsplaatzen bi uns to erhorn? Word doch all immer secht, dat wi „struktur-
schwach" sünd. 
 
Wor Kohje up Weid 'sünd, dor givt dat Kohflaaden, un wor Kohflaaden sünd, 
dor kamen Wurms, Käfers un Insekten. Un wor Wurms, Käfers un Insekten 
sünd, dor sünd Vögels. 
 

rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
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Oll'n Weisheit: Wor de Koh verschwind - verschwinn 'n de Vögels. Is dar in uns 
Kuntrei neet wat mit „Vögelschutzgebiet"? Un dat is neet blood för uns Be-
driev so, nee, all anner Bedriev de betruffen süd, geiht nett so. Un dar fraag ik 
mie, hett dat denn wat mit „Klima- un Umweltschutz" to doon, wenn ik dör de 
Utwiesen vööl'ns mit wiede Weeg un Transport beleergen da, ode makt dat 
Sinn alln '5 in „Kreislauf" vant Kuntrei to laaten. Un ok biet Banken sünd denn 
de Buuren schlechter an. Dat „Ranking" zackt int Keller. Un an de Wertverlust 
van dat Land, dar kieken need blood de wiekende Aaven int Röhr. Un mien 
Resümee för uns Tokunft is völ Arbeit för wenich Geld. Denn de Betruffen-
heitsanaly 's sücht vör uns Bedriev verheerend ut. Denn de Lasten, de up een 
landwirtschkaftlich Bedriev lierg'n worn ja neet minner, nee de stiegen wiers, 
bruuk toon Biespiel blood ant Entwässerungsverband denken. So as dat is, givt 
dat int Moment nicks anners als Melkkohjen, wor as Buur noch van leeven 
kannst. 
 
Un in de Betruffenheitsanlalys stunn ok, dat wenn dat so as andocht kummt, 
de kien Pacht mehr för dat denn unner Schutz stohn Land betaalt warn kann. 
Wo sall dat mit de Rentners? Boeen denn de Landkreis een Altenheim vör, dör 
NSG Utwiesen vearmt , Rentner of ehemalich Buuren. Ik weet dat de Analys 
för dat Verfahren keen Ruul mehr spöölt, man ik froog mie, worum man de 
denn int Updrag geeven hett, det köst doch seeker mehr as 'n Daaler. 
 
Mien Mann un ik leesen geern. De Zeitschkrift „Geo" aboneern wi all siet Jah-
ren. Nu weer dar in August een Artikel in de geiht mi neet ut Kopp. Dar gaaft 
dat de Satz: „Die einfachste Methode, um an Land zu kommen, ist heutzutage 
Naturschutz". Uns haangt de Utwiesen van een Schutzgebiet all siet Jahren 
over uns un denn leest so een Satz Wat sall ik lüttje Buurinschke dor nu van 
denken 
 
So, nu is Klock twaalm, Karkenklocken lüüden un bi uns givt Middag, dat is all 
immer so wäst in "t Buurkeree, 12 is Middag, denn in "t Buurkeree word noch 
vööl Tradition leevt. Dorum beend ik mien Schkrieven mit dat Resümee van de 
Analy"s dat de betruffen Buur nicks teegend Naturschutz ansück hem "n 

Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
 
s.o. 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
 



 

1069 
 

doont, dor is ok Bereitschkaft för dor, man ) man mutt ok för 365 Daage Arbeit 
de van leeven könn "n. 
 
Un ut „mien" Geo-Heft noch een wunnerbor Afschlußsatz: „Wir müssen Na-
turschutz völlig neu denken"!!! Up de Hoopen dorup verbliev ik trotzdem mit 
heel vööl Söörgen 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 
 
Ik froog mi, wovöl neije Mitarbeiters Se instell "n will "n, dormit dat, wor Se all 
'n Genehmen vör utstell"n will "n, so as dat in de utliergende Verördnen an-
dorcht is, ok nakamen könnt. 
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179.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Eigentümer bzw. Nutzer von Grundstücken im Gebiet des geplanten 
Landschaftsschutzgebiets in der / den Gemeinde(n) Moormerland — Hatshau-
sen , konkret: Ayenwolde 
 
Gemarkung  

 
 
Ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb. 
 
Die von mir bewirtschafteten Flächen stellen sich,wie folgt dar: 
 
Acker: 16ha 
Grünland: 67,5 (davon ca. 15 ha im bestehenden NSG) 
Gesamt: 83,5 ha 
Davon Eigentum: 40ha 
Davon Pacht: 43,5 ha 
 
Was jetzt NSG werden soll:  
Grünland 20ha 
Davon Eigentum: 13,2 ha 
Davon Pacht: 6,8ha 
 
Der gehaltene Viehbestand gliedert sich wie folgt auf 
Milchkühe: 89 
Kälber: 10 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Da diese Verordnung dazu führen wird, dass es zur weiteren Flächenknappheit 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der NSG-VO beeinflussen die Wirtschaftsweise 
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in der gesamten Region führt, sowie die Landkreise Aurich und Leer eine ge-
meinsame Verordnung vorsehen, sind alle hier aufgezeigten Einwendung auch 
für den Landkreis Aurich gültig bzw. übertragbar. 
 
 
 
Meine Eltern bewirtschaften unseren Hof, in dem ich seit 2007 als GbR Partner 
bin, im Einklang mit der Natur. Nur wenn wir mit der Natur arbeiten, ist es 
möglich, dass ich einmal diesen weiterführen kann. Dieser Verordnungsent-
wurf suggeriert, wir würden gegen die Natur arbeiten, denn sonst gäbe es 
keine Einschränkungen in diesem Entwurf. Damit wir auch weiterhin davon 
leben können, bedarf es einem langsam- aber stetigen Wachstums. Mit den 
hier vorgeschlagenen Regelungen wird unser Betrieb mittig zerschnitten. 
 
Mit der Natur bedeutet bei uns.... Unser Flächen pflegen und behandeln wir 
sehr gut 6,5 ha Durchwachsene Silphie Insektenschutz 10 ha Mais, der beste 
Stickstoffausnutzer Intensives Grünland, sehr großer CO2 Speicher Unsere 
Milchkühe haben ein tolles Leben bei uns. Auch und besonders auf der Weide. 
Freiwillige Vereinbarungen im Wasserschutz, Küken- und Gelegeschutz, 3 Wir 
betreiben eine Biogasanlage mit zwei weiteren Landwirten Bioenergie Zwei 
Photovoltaikanlagen..... Sonnenenergie 
 
Durch diese Verordnung ist der größte Verlierer die Natur. Und wir Landwirte, 
Eigentümer, Bewirtschafter, Menschen aus den Dörfern, Jäger, Angler und 
weitere. Alle die dazu beigetragen hat das dies Gebiet überhaupt schützens-
wert ist. 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und landschaftsver-
trägliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis ge-
mäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. Die ange-
sprochene Flächenverknappung ist kein Ergebnis einer Schutzgebietsauswei-
sung sondern von vielen weitergehenden Faktoren abhängig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
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 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 

welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
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 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 

Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 

Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  



 

1076 
 

Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. Freiwilligkeit ist oberstes Gebot. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 

 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
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sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
Wenn sie: Es kann zu Störungen kommen, als generalbegründung nutzen, 
dann ist dies ein Zeichen, dass Ihnen die richtigen Argumente fehlen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
Begründung: 
Sie lassen keine Störungen vermuten bzw. verursachen keinen Schaden, des-
halb ersatzlos zu streichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VOE) 
Begründung: 
Damit können Tiere geschützt werden, die schützenswert sind und unser Fut-
ter wird vor Verunreinigung von totem Wild geschützt. Diese Verordnung darf 
zukunftsweisender Technologie nicht im Wege stehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
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Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Sie möchten gern den Zustand „früher" haben. Damals gab es nur Pferde. Dies 
Verbot wäre gerechtfertigt, wenn Pferde vor der Zeit der Mechanisierung dazu 
geführt hätten, dass es in diesem Gebiet zu einer Verschlechterung gekom-
men ist. 

aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
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Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 

 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
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bestehen. 
Begründung: 
Sonst verzichtet der Landkreis auf die Möglichkeit, dass Wissen über dies Ge-
biet sinnvoll weitergegeben werden kann. 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung: 
Dies ist zwingend notwendig, um qualitativ geeignetes Futter für unsere 
Milchkühe zu erzeugen. Außerdem ist eine Fläche irgendwann schief und da-
mit sehr schwierig zu bearbeiten, dann ist es notwendig zu pflügen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 

möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
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im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
Die Gräser müssen dazu geeignet sein, unser Milchvieh tiergerecht zu ernäh-
ren. Wenn dies nicht möglich ist, wäre es Tierquälerei. Um eine Neuansaat 
möglichst zu vermeiden, weil damit hohe Kosten verbunden sind, muss es 
möglich sein unser Grünland ordnungsgemäß und nutzungsangepasst zu pfle-
gen. Es muss eine Intensiv Nutzung möglich bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  

artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
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Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Des Weiteren muss die Nachtmahd möglich bleiben, da es Wetterbedingt 
öfters zu sehr kurzen Erntefenstern kommt.  
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 

Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
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den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-

schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
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streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
Niemand lässt sein Futter freiwillig liegen deshalb darf da kein Grundsatz rein 
und dieser Punkt ist überflüssig. 
Bei nicht bewirtschafteten Flächen, welche z.B. vom Landkreis gemulcht wer-
den, kommt es zu Nährstoffauswaschungen ins Grundwasser. Bei Wieder-
vernässung nachdem gemulcht wurde kommt es zu Abschwemmungen von 
Nährstoffen in Oberflächengewässer. Dies ist absolut zu vermeiden. 
 
 

Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  

Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
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Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 

Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
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invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
Da das Jagdrecht übergeordnet geregelt ist und Ihnen jede fachliche Begrün-
dung fehlt, sind diese Einschränkungen zu streichen. 
 

 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
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Bezogen auf entsprechende § im NSG Entwurf als Baustein einzufügen. Hier 
das entsprechende aus der LSG VOEntwurf. Alles andere wäre unverhältnis-
mäßig. 
 
 
Einwendung:  
Absatz 5 ist wie folgt umformulieren: „Die zuständige Naturschutzbehörde 
kann einer von den Verboten des § 4 Abs. 2 und 3 abweichenden Flächenbe-
wirtschaftung zustimmen, soweit dies dem Schutzzweck nicht entgegensteht." 
Begründung: 
Diese Sprachregelung wurde am 08.07.2020 im Gespräch mit den Landkreisen 
in Leer abgestimmt. Wurde einstimmig mündlich beschlossen und deshalb 
nicht verständlich, weshalb die Verordnung nicht bereits angepasst wurde. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Als Ergebnis des Gespräches am 08.07.2020 wurde der Begriff „naturschutz-
fachliche Notwendigkeit“ gestrichen. Die Regelung wurde im Verordnungs-
entwurf entsprechend angepasst.  
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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179.1  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Als 32-jähriger verheirateter Hofnachfolger mit 2 Kindern bewirtschafte ich 
gemeinsam mit meinem 63-jährigen Vater in verschiedenen Teilbereichen des 
geplanten Schutzgebietes im Haupterwerb einen insgesamt 83 ha großen 
Grünlandbetrieb mit 89 Milchkühen. Auf 16 ha Acker bauen wir Mais und 
Silphie an und betreiben außerdem mit 2 Nachbarn eine Biogasanlage. Gut ein 
Drittel unserer Betriebsfläche, hauptsächlich Eigentum, ist von den Auswei-
sungen betroffen. Damit zwei Familien davon leben können, ist eine moderate 
Aufstockung auf Dauer unumgänglich. Bei bestenfalls gleichbleibenden Erzeu-
gerpreisen und steigenden Produktionskosten bleibt mir gar nichts anders 
übrig, wenn ich unser Einkommen auf gleichem Niveau erhalten will. Allein 
aus dem Grund ist dieses jahrelange Ausweisungsverfahren unzumutbar und 
existenzgefährdend, weil unter diesen Umständen völlig unsicher ist, ob wir 
unseren seit über 200 Jahren im Familienbesitz stehenden Milchviehbetrieb 
zukünftig noch weiter bewirtschaften können. Der Hofstandort befindet sich 
innerhalb der Pufferzone nach § 3 Absatz 1 Nr. 4 des NSG-Entwurfs. Zukunfts-
investitionen wären unter diesen Voraussetzungen unverantwortlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie verkennen außerdem die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Milchvieh-
betriebe im Landkreis. Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Nutz-

Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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fläche wird standortangepasst als Grünland genutzt. Die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen hat aktuell ermittelt, dass bei mittlerer Intensität in Ost-
friesland je Hektar Grünland ein durchschnittlicher Umsatzerlös von 5.416,- € 
erzielt wird, wovon 2.940,- € (54 `)/0) dem vor- und nachgelagerten Bereich 
zugutekommen, 1.363,- € (25 %) der Arbeitsentlohnung und 1.114,- € (21 %) 
der Festkostendeckung des Landwirts dienen. Grünland ist wegen des ungleich 
höheren Arbeitsaufwands ökonomisch nicht für den Landwirt, aber gesamt-
wirtschaftlich wesentlich wertvoller als Ackerland und erst recht als Extensiv-
grünland, auf dem i. d. R. keine Kostendeckung erreicht wird. 
 
Bedauerlicherweise werden auch hier wieder mit altbekannten Standardre-
zepten wie Extensivierung und Wiedervernässung Maximalforderungen for-
muliert, statt mit den traditionellen Nutzungsformen vor Ort Konzepte zu 
entwickeln, die auch wirtschaftlich tragfähig wären. Flächen mit Nutzungsauf-
gabe tragen nicht zur Erhaltung und Entwicklung der wertbestimmenden Vo-
gelarten bei, sondern dienen vor allem als Rückzugsräume für Prädatoren. 
Statt immer mehr Flächen der Nutzung zu entziehen und der Sukzession zu 
überlassen, sollte man sich auf innovative und zielgerichtete Maßnahmen für 
prioritäre Arten beschränken. Eine zeitliche Kombination wäre einer räumli-
chen Trennung bei weitem vorzuziehen, wenn z. B. auf Basis des Küken- und 
Gelegeschutzes zusammen mit den Praktikern vor Ort habitatverbessernde 
Maßnahmen gegen ein angemessenes Entgelt flexibel angelegt werden, auf 
Grundstücken, die anschließend wieder in ortsüblicher Intensität genutzt wer-
den können. 
 
Es fehlt ganz offensichtlich das Bewusstsein dafür, dass es sich bei den im 
Landkreis wirtschaftenden landwirtschaftlichen Unternehmen um Familienbe-
triebe handelt, die auf eigener Futtergrundlage mit möglichst geschlossenen 
Nährstoffkreisläufen in erster Linie Milchviehhaltung auf Grünlandbasis be-
treiben. Der Futtermangel der letzten drei Jahre durch Trockenheit, Mäuse, 
Tipula und Wildgänse hat erneut nachdrücklich vor Augen geführt, dass diese 
Betriebe auf jeden Hektar Futterfläche dringend angewiesen sind. Deswegen 
können wir Forderungen nach Renaturierung der gesamten Kulturlandschaft 
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nur vehement ablehnen. Das wäre vor dem Hintergrund der ohnehin knappen 
Fläche nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die weiteren öko-
nomischen, sozialen und kulturellen Entwicklungsmöglichkeiten des Landkrei-
ses unverantwortlich. 
 
Insbesondere das in § 4 Absatz 3 Nr. 1 lit. b vorgeschlagene Umbruchverbot 
und die Saatmischung unter lit. c sind für unsere Milchviehweiden eine unzu-
mutbare Einschränkung und ein gravierender Eingriff in unsere Eigentums-
rechte und eine rechtswidrige Beeinträchtigung meiner Berufsausübung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
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Fachlich unsinnig sind auch die Gewässerabstände in § 4 Absatz 3 Nr. 2 bis 10. 
Eine Untersuchung aus Kalifornien als Referenz zu nehmen, zeugt von fehlen-

mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
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dem Sachverstand. Es gibt mehr als genug Gutachten, die die Pufferkapazität 
von Grünland belegen. Z. B. Prof. Paaß von der Universität Bonn aus 1991, 
Prof. Frede von der Universität Gießen aus 2003. Dr. Wolter vom Umweltbun-
desamt 2014 oder zuletzt das Grünlandzentrum NiedersachsenBremen in ei-
ner Stellungnahme zur jüngsten Novellierung der Düngeverordnung vom 
05.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
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Absatz 4 muss wie folgt umformuliert werden: „Die zuständige Naturschutz-
behörde kann einer von den Verboten des § 4 Abs. 3 abweichenden Flächen-
bewirtschaftung zustimmen, soweit dies dem Schutzzweck nicht entgegen-
steht." Diese Formulierung wurde am 08.07.2020 im Gespräch mit den Land-
kreisen in Leer abgestimmt. Damit ist gesichert, dass nicht gegen das Ver-
schlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie verstoßen wird. 
 
Die Duldung der Pflege-, Entwicklungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungs-
maßnahmen in § 7 und § 8 ist unzumutbar. Wir wissen doch gar nicht, auf 
welche Ideen und Einfälle Naturschutzbehörden und Ingenieurbüros noch 
kommen, um unser Grünland vor uns zu schützen. Sie können nicht ernsthaft 
verlangen, dass wir Verordnungen befolgen, die wir noch gar nicht kennen. 
Managementpläne sind in gleichberechtigter Zusammenarbeit mit den Be-
wirtschaftern zu erarbeiten, auch um von deren Praxiserfahrung zu profitie-
ren. Was ohne diese Erfahrung entsteht, sehen wir zur Genüge in den beste-
henden Naturschutzgebieten. 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich auf die nötigen Regeln zur Er-
haltung der wertbestimmenden Arten und deren Lebensräume beschränkt 
und behalten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. Um die Verhält-
nismäßigkeit bei der Ausübung des Normsetzungsermessen zu wahren, ist der 
Verordnungsgeber verpflichtet, geeignete Ge- und Verbote zu erlassen, die 
gem. Art. 2 (3) FFH-RL den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. 
Wegen des gleichwertigen Schutzzweckes eines NSG gern. § 23 BNatSchG und 
eines LSG gern. § 26 BNatSchG reicht eine LSG-VO aus, um die von der EU-
Kommission formulierten Ziele zu erreichen. Die Ausweisung eines NSG wäre 
damit unverhältnismäßig. Wir fordern deshalb, alle diejenigen Teilgebiete, die 
bislang noch nicht als NSG ausgewiesen sind, durch eine LSG-VO zu schützen. 

 
Als Ergebnis des Gespräches am 08.07.2020 wurde der Begriff „naturschutz-
fachliche Notwendigkeit“ gestrichen. Die Regelung wurde im Verordnungs-
entwurf entsprechend angepasst.  
 
 
 
 
Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
 
 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
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Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
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179.2  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Dieser Teil meiner Einwendung bezieht sich auf die allgemeine Ausweisung, 
sowie auf Den NSG- und LSG Verordnungsentwurf. Da diese Verordnung dazu 
führen wird, dass es zur weiteren Flächenknappheit in der gesamten Region 
führt, sowie die Landkreise Aurich und Leer eine gemeinsame Verordnung 
vorsehen, sind alle hier aufgezeigten Einwendung auch für/ auf den Landkreis 
Aurich gültig bzw. übertragbar. 
 
 
 
Das Teilgebiet Boekzeteler Meer Süd (gilt auch für alle anderen Teilgebiete) ist 
auf die Ursprüngliche Größe zu reduzieren. Das Teilgebiet Oldersumer Sieltief 
ist mit seinen Auflagen anzupassen an das Teilgebiet Boekzeteler Meer Süd, 
ansonsten wären die Flächen dort von den Auflagen her dreigeteilt, welches 
eine Bewirtschaftung unnötig kompliziert macht. Ebenso sind alle Auflagen auf 
öffentlichem Eigentum, sofern sie einen Teil eines Privaten Schlages ausma-
chen (z.B. an den Gewässern) an die Bewirtschaftungsauflagen der Restfläche 
anzupassen. (Dieser Satz kann dafür so verwendet werden) 
 
Begründung ist dieselbe wie beim Oldersumer Sieltief. Das sogenannte Son-
dergebiet oder B- Gebiet im Fehntjer Tief Süd muss mit seinen Jetzigen Aufla-
gen erhalten bleiben, alle weitergehenden Regelungen in diesem VO Entwurf 
verstoßen gegen das Übermaßverbot. Des Weiteren sollte die Untere Natur-
schutzbehörde eine Nutzungsänderung (Fehntjer Tief Süd, B- Gebiet) zulassen, 
da sie nicht dem Schutzzweck entgegensteht (und sogar naturschutzfachlich 
sinnvoll da sich die Bewirtschafter sonst aus dem Gebiet zurückziehen und 
Ödland ohne Bewirtschaftung nicht sinnvoll ist), bezüglich der Düngung: Soll 
lauten: Die Düngung ist nach den Vorgaben der DüngeVO in der jeweiligen 
Fassung ist zulässig.  
 
§4 Freistellungen NSG VO Absatz (3),10. f: Der 10m Pufferstreifen ist zu strei-

Zur Kenntnis genommen.  
 
Die aufgeführten Regelungen der NSG-VO beeinflussen die Wirtschaftsweise 
der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und landschaftsver-
trägliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis ge-
mäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. Die ange-
sprochene Flächenverknappung ist kein Ergebnis einer Schutzgebietsauswei-
sung sondern von vielen weitergehenden Faktoren abhängig. 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
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chen, da man dies als „Türöffner" für andere landwirtschaftliche Flächen be-
trachten kann und Nährstoffeinträge auf die LRT sind dank Düngeverordnung 
auch kein Problem mehr.Stattdessen können sie die entsprechenden LRT ja 
auf ihren ca. 1600 ha Flächen öffentlicher Hand entwickeln, wenn Ihnen diese 
LRT so wichtig sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
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Zu § 4 Freistellungen NSGVO Absatz (3), 11. Ist freizustellen, um auch weiter-
hin eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. 
 
 
Diese Verordnungen werden dazu führen, dass weite Teile öffentlicher Flä-
chen nicht mehr bewirtschaftet werden können, unter anderem da die Dün-
geverordnung neue Vorgaben macht und der Pflegeaufwand höher ist wie der 
resultierende Nutzen. Wer soll die Kosten dafür tragen? Wo nicht nur keine 
Erlöse mehr erwirtschaftet werden können, sondern sogar wirtschaftlicher 
Schaden für die Gesellschaft entsteht. Es ist sinniger, die Verordnungen so 
anzupassen, dass der wirtschaftliche Erfolg gewährleistet ist und verbunden 
mit freiwilligen Maßnahmen gegen Vollständigen Kostenausgleich, besser 
sogar mit finanziellem Anreiz versehen, womit gewünschte Auflagen und Ziele 
erfüllt werden. 
 
Mit bedauern muss ich nach wie vor feststellen, dass diese Verordnungen für 
uns Existenzbedrohend sind! Die beiden Flächen „Fenne" und „Gaste" welche 
in den Gebieten Strange Ost und Fehntjer Tief Süd liegen mit zusammen 
knapp 9 ha bedeuten einen erheblichen Umsatzeinbruch jährlich. Eine positi-
ver Geldüberschuss ist nicht mehr zu erwirtschaften, selbst wenn man die 
Prämien mit einbezieht und keine Pacht mehr zahlen würde! Diese Flächen 
verschlechtern unser Betriebsergebnis drastisch und wir sind trotzdem ge-
zwungen diese Flächen zu pflegen und den Aufwuchs zu entsorgen, wer be-
zahlt uns das? Die Flächen in „Unterfenne" und Heikeland, in den Gebieten 
„Pudde und Tweedemeer bzw. Heikeland werden ohne ersichtlich Grund zum 
NSG erklärt, welche Gründe rechtfertigen es, uns auf unseren Flächen zu ent-
rechten? Wo sie in Zukunft, egal welche Maßnahmen sie durchführen wollen, 
keine Rücksicht mehr auf andere (unsere) Belange nehmen müssen. Ein LSG 
wäre hier angebracht, denn nur wenn die Maßnahmen anderen Belangen 
Rechnung tragen, sind sie es Wert umgesetzt zu werden. Ansonsten sind sie 
sinnlos und schaden damit der Natur! Und Uns! 

VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Instandhaltung und Instandsetzung bestehender Entwässerungseinrich-
tungen bleibt zulässig, sodass die ordnungsgemäße Entwässerung gewährleis-
tet wird.  
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
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Unsere drei Flächen am Strangeweg sollen Landschaftsschutzgebiet werden, 
erstmal klingt es nicht schlecht, allerdings sieht al ich diese Verordnung vor, 
dass wir in Zukunft alle Ihre Wünsche an Maßnahmen dulden müssen. Und 
damit nicht genug, da dies Gebiet praktisch eine „Insel" im geplanten NSG ist, 
ist dies Gebiet faktisch auch als NSG zu werten. Somit ist ein langfristiges Wirt-
schaften hier auch nicht mehr möglich! Mit dieser Verordnung verringert die 
Untere Naturschutzbehörde Leer den Wert all unserer Flächen, bzw. die unse-
rer Verpächter um ca. 80%! Das ist eine faktische Enteignung! 
 
Man bekommt leicht das Gefühl, die Untere Naturschutzbehörde stellt die 
Belange des Volkes also hinter Ihren eigenen. Das darf nicht sein. Und auch 
wenn wir eine Minderheit als Landwirte sind, so ist es ein trauriges, wenn eine 
solch angeblich starke Gesellschaft wie Deutschland es nicht schafft, mit Min-
derheiten ordentlich umzugehen, nein, sogar Ihres Eigentums bestiehlt. Denn 
egal ob eine Straße gebaut wird oder Leitung durchs Grundstück gezogen 
wird, alles wird Vollumfassend entschädig 
 
Das ist es woran sich eine Gesellschaft messen muss, in diesem Fall eine 
Schande! Eine Schande ist ebenfalls der „Erschwernisausgleich", diesen sollte 
man bei dem Schaden und den damit verbundenen , Zahlungen eher als 
„schlechten Witz" bezeichnen. Denn nicht nur das dieser bei weitem nicht 
ausreicht, um den entstandenen Schaden auszugleichen, müssen wir diesen 
auch noch selbst beantragen und hoffen das noch Geld im Topf ist, sonst gibt's 
nix. Ich sag ja, ein schlechter Witz. 
Insgesamt kommen wir auf einen kurzfristigen und direkten Flächenverlust 
durch starke Auflagen unabhängig der Schutzkategorie von ca. 13% unserer 
intensiv genutzten Fläche. Dazu kommen die Gewässerrandstreifen. Damit 
summiert sich der Flächenverlust auf ca. 17 %. Das ist Existenzbedrohung pur! 
Futter zukaufen und Nährstoffe abgeben müssen, über weite Wege transpor-
tieren müssen, wenn so Umweltschutz und Naturschutz aussieht dann habe 
ich irgendwas nicht richtig verstanden. Summa Summarum, 80 % Wertverlust 
aller unserer Flächen im geplanten Schutzgebiet, keine Rente für meine Eltern, 

 
Die folgenden Einwendungen betreffen das Hoheitsgebiet des Landkreises 
Leer und werden durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht 
berührt. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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keine Möglichkeit zu wirtschaften im Jetzt und somit keine Zukunft für meine 
Kinder, tolle Sozialpflichtigkeit des Eigentums Solche Dinge sind unter ande-
rem der Grund, dass es seit der Jahrtausendwende nur noch gut 50% der 
Milchviehhalter in Ostfriesland gibt. 
 
Insgesamt stellt sich die Existenzbedrohung so dar: Eine praktisch vollständige 
Enteignung unserer Flächen, da wir alle Maßnahmen dulden müssen und 
dadurch keine Planungssicherheit mehr vorhanden ist. Hier gehen uns ca. 40 
°A unserer intensiv genutzten Fläche verloren. Durch die Größe des Gebietes 
wird es weiter zur Flächenknappheit und Grundfuttermangel in der gesamten 
Region kommen, bedeutet, höhere Pacht (nicht abschätzbar) und zu wenig 
Futter für unser Vieh. 
 
Gezwungener maßen müssen wir dann Extensivfutter (kurzfristig 17% unserer 
Fläche, längerfristig durch den „Duldungsparagraph" sicher deutlich mehr) an 
unsere Milchkühe verfüttern. Dies führt zu einem drastischen Rückgang unse-
rer Milchleistung und somit unseres Einkommens, was dazu führt, dass unser 
Betrieb unwirtschaftlich wird. Zudem kommen noch höhere Kosten für die 
unterschiedliche Bewirtschaftung in den einzelnen Teilgebieten und hohe 
Kosten für die Gülle/ Nährstoffabgabe (momentan 12 Euro pro m3 Gülle, bei 
80 kg maximal Düngung müssen 90 kg N pro ha abgegeben/ entsorgt werden. 
4kg N hat ein m3 Gülle im Schnitt. Dadurch kommen Kosten von 270 € pro ha 
zusammen, Tendenz steigend.) Milchrückgang 1000 Liter pro Kuh bei ca. 17% 
Extensivfläche (FH Kiel, Dr. Mährlein rechnet mit 3000 Liter Milchrückgang, im 
Produktionsverfahren werden Standartdeckungsbeiträge herangezogen, doch 
dadurch ergibt sich ein bedeutender Punkt, auch beim Standartdeckungsbei-
trag für eine Minderleistende Kuh geht man von qualitativ hochwertigem 
Grundfutter aus Hier ist es so, dass die Kostenstruktur trotz Milchrückgang 
gleichbleibt.) Daraus resultiert folgende Berechnung. Bei 35ct pro Liter sind 
das 350 € pro Kuh bei gleicher Kostenstruktur. Bei 1,3 Kühen pro ha (89 Kühe 
durch 67,5ha) sind das 455 Euro pro ha im Gesamtbetrieb. Legt man die Kos-
ten um auf die Flächen im Schutzgebiet kommen wir auf einen Schaden durch 
Milchrückgang auf 27 ha von insgesamt 30712,5 Euro. Das sind 1137,5 € / ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1101 
 

im Schutzgebiet. Die höheren Kosten für die Bewirtschaftung in verschiedenen 
Teilgebieten mit unterschiedlichen Auflagen zur Düngung, zum Mahdtermin, 
Gewässerrandstreifen und weitere schätze ich mit 400 € je ha ein. Die Unter-
schiedlichen Auflagen führen dazu das ich, auch wenn ich z.B. einmal weniger 
mähen muss, mehr und mehr unterschiedliche Arbeitsverfahren habe iind 
somit zu deutlich Mehrarbeit und Kosten Gesamtbetrieblich. 
 
Gesamtschaden je ha: 400+ 270+ 1137,5= 1807,5€ Mit 27 ha multipliziert sind 
es 48.802€ Gesamtbetrieblich. Dadurch ergibt sich eine negative Eigenkapital-
bildung. 
 
Außen vor gelassen wurde bisher der Punkt, dass unsere Biogasanlage (1/3 
Anteil) auch Futter benötigt und Nährstoffe produziert. Ich gehe davon aus, 
dass wir die Biogasanlage nicht weiter betreiben können, da die anderen zwei 
Betriebe auch von der Schutzgebietsausweisung betroffen sind. Nicht nur 
finanziell eine Katastrophe, auch die Gülle aus einer Biogasanlage riecht nicht 
mehr so streng, ist besser Pflanzenverfügbar und führt nicht so leicht zu „Ver-
brennungen" an den Pflanzen. Futterreste werden verwertet. Verwertet wer-
den auch der 4. Und 5. Schnitt in der Biogasanlage, sehr sinnvoll, denn in der 
Milcherzeugung sind die ersten Schnitte die Wertvollsten. All diese Vorteile 
werden zum betrieblichen Nachteil und sind schwierig in Geld umzurechnen. 
 
Fazit: Auch wenn einige Zahlen zum betrieblichen Schaden geschätzt sind, so 
macht die Richtung und die Schadenshöhe deutlich, dass ein weiteres Wirt-
schaften auf unserem Hof mit dieser Schutzgebietsausweisung nicht mehr 
möglich ist. Plausibel und glaubwürdig macht diese Berechnung auch, dass 
noch nicht alle Punkte mit eingearbeitet wurden, z.B. Der gesundheitliche 
Schaden an unseren Milchkühen oder das steigen der Pachtpreise in der Regi-
on, sowie die finanziellen Verluste durch den Wegfall des kompletten Be-
triebszweiges Biogasanlage. 
 
Selbst wenn die Regelungen gerade nicht mehr existenzbedrohend sind, be-
deutet es, dass unser Hof kurz vor der Unwirtschaftlichkeit steht. Auch für die 
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Natur bedeutet es das enttäuschte Menschen sich dem Gebiet mehr und mehr 
abwenden! 
 
2015 Machte mein Vater  gegenüber Frau Blömer (Untere Natur-
schutzbehörde Leer) auf den Hinweis, es werden Änderungen geben müssen, 
das Angebot, sich zusammen zu setzen und gemeinsam Lösungen zu erarbei-
ten. Danach war Frau Blömer, genau wie alle anderen (von der Bildfläche ver-
schwunden). Bei einer Veranstaltung zum Küken und Gelegeschutz im Früh-
jahr 2019 in der „Alten Küsterei" in Ayenwolde waren dann anwesend, Büro 
Bios, Herr Andertzke, vom Landkreis Frau Peron, Frau Blömer und Frau Daun. 
Vom Büro Bios (Andretzke) kam die Information: Der freiwillige Küken- und 
Gelegeschutz nehme den Einfluss der Landwirtschaft zu praktisch 100% raus. 
 
Deshalb verstehe ich alle weiterführenden Beschränkungen der Nutzung nicht. 
Inzwischen waren die ersten Gerüchte und Informationen aufgekommen, das 
Natura 2000 Gebiet solle komplett als Naturschutzgebiet ausgewiesen wer-
den. Dementsprechend hatten sich zu dieser Versammlung fast alle betroffe-
nen Landwirte aus dem Bereich Hatshausen, Ayenwolde, Neermoor eingefun-
den. Auf Nachfragen der Landwirte und auch mir wegen der starken Betrof-
fenheit Antwortete Frau Daun wörtlich: „Wir könnten das auch als LSG aus-
weisen und mit noch höheren Auflagen belegen, wie wir es jetzt machen wür-
den und sie sollten froh sein, dass wir es machen sonst würde es noch 
schlimmer". Ich persönlich frage mich warum uns eine Beamtin in einem offe-
nen Verfahren drohen musste. So etwas vergisst man nicht! Zusätzlich sagte 
sie auf Nachfrage von , ob man sich dagegen wehren 
könne: Daun: „Nein dagegen können sie sich nicht wehren". Immer wieder 
bewusste falsche Aussagen uns gegenüber. Ich bekomme immer wieder das 
Gefühl, die Untere Naturschutzbehörde geht nicht mit der nötigen Neutralität 
in dies Verfahren. 
 
Auch jetzt, 22.12.2020 Kramer LK Aurich: „Wir hätten nicht einmal auslegen 
müssen", Peron im Gespräch zu  am 07.01.2021: „Wir hätten 
nicht einmal auslegen müssen". Wieder und wieder wird versucht uns zu sa-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Einführung des Plansicherstellungsgesetzes im Bezug auf die 
Corona-Pandemie hätte das Verfahren durch eine reine Online-Beteiligung 
stattfinden können. Die Landkreise Aurich und Leer haben sich bewusst für 
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gen was sie alles für uns tun würden. In Wirklichkeit stimmen diese Aussagen 
nicht, denn es soll auch ja rechtens und Gerichtsfest sein. Also muss der Land-
kreis/ die Landkreise ein bestimmtes Prozedere einhalten. Ebenso der Fakt, es 
würde hohe Strafzahlungen der EU geben, wenn jetzt nicht schnell usw.... 
Deutschland hat noch nie Strafzahlungen an die EU bezahlen müssen, es ge-
hen Jahre ins Land, etliche Prüfverfahren etc... Aber der Politik wird damit 
gern die Pistole auf die Brust gelegt, fälschlicherweise, um damit durchzu-
kommen die Menschen zu enteignen. Das beweist das „Gebiet B" im Gebiet 
„Fehntjer Tief Süd"! Erst kaum Auflagen und 30 Jahre später will niemand 
mehr irgendetwas von damaligen Versprechen wissen. Auch wenn jetzt Zeit-
druck suggeriert wird, lass ich/ wir uns nicht davon abbringen solange weiter 
zu kämpfen, bis es eine gute Lösung gibt. Randbereiche und Pufferzonen sind 
auf das gesetzliche Minimum zu reduzieren, alles andere ist unverhältnismä-
ßig, da das Minimum ausreicht den erforderlichen Schutz zu gewährleisten 
und außerdem gefährdet es die weitere Entwicklung unseres Hofes! 
 
Es wird ihrerseits gern von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums gesprochen, 
nur wo soll diese noch hinführen, wenn die Bewirtschaftung eingeschränkt 
wird, der Wert verringert, der Hof in der Entwicklung blockiert, damit der Hof 
an sich deutlich Wert verliert, keine Rente bzw. Pacht auf die im Schutzgebiet 
liegenden Flächen erwirtschaftet werden kann und dadurch meine Kinder 
keine Zukunft hier mehr haben. (Wirtschaftlichkeit der Region und der Land-
wirtschaft wurde am 12.8.2020 umfangreich durch den Verein „Nachhaltige 
Naturlandschaft" den Landkreisen durch offizielle Gutachten der Landwirt-
schaftskammer und Auswertungen des Beratungsrings dargelegt. Diese fan-
den keine Berücksichtigung in der Verordnung, somit wurde FFH Richtlinie §2 
Absatz 3 komplett ignoriert. So sieht es die EU und Deutschland nicht vor, nur 
die Untere Naturschutzbehörde ist angeblich der Auffassung dies sei gerecht-
fertigt... Vom Verein aus hätten wir die Wirtschaftlichkeit gern zu Beginn der 
Verhandlungen dargelegt, doch beide Behörden der Landkreise drängten ve-
hement die Frage des Schutzstatus und somit der „schärferen" Einschränkun-
gen nach hinten zu legen. 
 

eine Auslegung entschieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die folgenden Einwendungen betreffen das Hoheitsgebiet des Landkreises 
Leer und werden durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht 
berührt. 
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Das Leben in unseren wunderschönen Dörfern wird mit der Landwirtschaft 
und deren Höfen verschwinden. Wo kein Bauer mehr ist leidet die Natur! 
Schützenswert ist das gesamte Gebiet erst durch die Bewirtschaftung unserer-
seits bzw. unserer Vorfahren geworden, dass eine Behörde dies nachteilig 
beeinflusst beweist das bisherige NSG. Übrig bleibt eine ungepflegte Ödland-
schaft wie sie in Teilen schon vorzufinden ist, siehe Großefehn (Flumm), 
Sandwater, und weitere, welche nicht abschätzbare Kosten für die Gesell-
schaft verursachen. Es gibt einen Weg der die Wirtschaftlichkeit, die Natur, die 
Kultur (z.B. Kühe auf der Weide), die sozialen, rechtlichen und alle weiteren 
Aspekte in Einklang bringt. Stichwort Freiwilligkeit!!!! 
 
Anstatt die Menschen zu bestehlen bzw. zu Enteignen einfach wirtschaftliche 
Alternativen zur Milchviehhaltung anbieten. Natur Gutes tun hat behördlich 
verordnet noch nie funktioniert! Wie soll ich den Hof bewirtschaften, wenn 
wir Flächen in sechs verschiedenen Teilgebieten bewirtschafte/ pflegen muss? 
Unpraktikabler kann man es nicht machen! 
 
Unser Grundwasser ist beispielhaft gut, ebenso unsere Gewässer. Deshalb 
sind auch alle weitergehenden Gewässerabstände unzulässig und ersatzlos zu 
streichen, insbesondere weil Ihre Darstellung über Sedimenteinträge hier 
nicht zutrifft, weil hier Grünland ist und ansteigt zum Wasser hin (in Ostfries-
land auch Deich genannt). Mit der Extensivierung geben sie einen erheblichen 
CO2 Speicher auf und schleudern zudem wesentlich mehr Methan in die Luft, 
insbesondere bei Wiedervernässung, wie es umweltschädlicher nicht sein 
kann. Ebenso bei Einschränkung der Düngung verlässt ein Hof mehr und mehr 
den NÄHRSTOFFKREISLAUF, welcher von allen Seiten gewünscht ist. So wird 
diese Verordnung zum Umweltsünder! 
 
Des Weiteren ist es ein Unding, das wir so lange auf unsere Daten der Ihrer-
seits so genannten Betroffenheitsanalyse warten mussten. Aus meiner Sicht 
heißt sie eher „Wie weit kann ich die Betriebe maßregeln so dass ich damit 
gerichtlich noch grad durchkomme Analyse". Auch wenn sie als Untere Natur-
schutzbehörde sagen das diese keinen Einfluss auf das Verfahren mehr hat, 

 
 
 
 
Die Kartierungen im Rahmen des Managementplanes zeigen, dass sich der 
Bestand der wertbestimmenden Vogelarten in den bereits ausgewiesenen 
NSG erholt und stetig ansteigt.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
s.o. 
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verstehe ich nicht, warum diese mir und allen anderen nicht schon vor der 
Auslegung zu Verfügung stand. Diese scheint der einzige Grund gewesen zu 
sein, dass es zu dieser Art Verordnung gekommen ist. Praktisch alle Flächen, 
die unter Schutz gestellt werden sollen, sind Flurbereinigte Gebiete. Die Be-
troffenen Flächen in Timmel Östlich vom Boekzeteler Meer, in Hatshausen - 
Ayenwolde und Simonswolde fielen unter die jeweiligen Flurneuordnungsver-
fahren. 
 
In Simonswolde sind die Flächen am Krummen Tief größtenteils in diesem 
Verfahren mit dem Ziel, die Förderung der Agrarstruktur und Regulierung der 
Wasserverhältnisse bearbeitet worden. Das gleiche gilt für Timmel und Hats-
hausen, Ayenwolde. Der Flurbereinigungsplan ist in Timmel 2002 und im Ver-
fahren Hatshausen, Ayenwolde ca. 2005 aufgestellt worden. In Simonswolde 
Ende der 80er Jahre. 
 
Diese Verfahren sind alle von der öffentlichen Hand eingeleitet worden. Die in 
diesen Gebieten liegenden Flächen sind melioriert worden. Die Flächen sind 
zur Verbesserung der Agrarstruktur neu eingeteilt und durch neue Gräben 
entwässert. Diese Vorfluter dienen sowohl der Entwässerung wie auch der 
Bewässerung in Trockenzeiten. Bei Umlegung von Entwässerungsgräben ist 
immer ein Flachumbruch der Flächen mit Einplanierung einhergegangen. 
Grünlandneuansaaten wurden von der Landwirtschaftskammer als Fachbe-
hörde begleitet. Straßen und Wege wurden ausgebaut. 
 
Neben vielen Öffentlichen Mitteln ist auch sehr viel Privates Kapital der Eigen-
tümer investiert. Ein genereller Landabzug in Höhe von 5 % des Bodenwertes 
schlägt hier genauso zu Buche wie der Flurneuordnungsbeitrag, teilweise über 
fast 30 Jahre. Durch diese positiven Flurneuordnungsv3rfahren hat sich die 
Gesamte Region nachhaltig zum Vorteil entwickelt. Investitionsentscheidun-
gen in der Landwirtschaft sind immer am Boden gebunden. Durch die gesamte 
positive Entwicklung haben viele Familien Investitionen in die Zukunft vorge-
nommen. Für Generationsübergreifende Entscheidungen mit langen Laufzei-
ten, von teilweise 30 Jahren, da ist eine Rechtssicherheit Voraussetzung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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Durch die Maßnahmen der geplanten Unterschutzstellung werden viele dieser 
Entscheidungen als Absurdum geführt. Existenzen werden gefährdet. Nachhal-
tige Lebensentwürfe werden zerstört. Das ist mit einer Sozialbindung des Ei-
gentums nicht vereinbar. Wie soll eine Junge Generation den Glauben an die 
Richtigkeit öffentlicher Entscheidungen behalten, wenn für uns Bauern nach 
kurzer Zeit alles in Frage gestellt wird. Besonders schwer wiegen die Eingriffe 
in das Eigentum und damit die wirtschaftlichen Nachteile für Senioren und 
Altenteiler, die von den Pachteinnahmen leben müssen. Ein soziales Auffang-
netz gibt es für Landwirte nicht, es bleibt nur die „Sozialhilfe". Grundrente, 
Arbeitslosengeld, all das fällt weg. 
 
Bei diesen meliorierten Flächen handelt es sich um Wirtschaftsgrünland. 
Exemplarisch ist das Gebiet „Östlich Boekzeteler Meer" zu nennen. Bei einer 
Kartierung im Jahre 2001 ist hier mesophiles Grünland festgestellt worden ist. 
Dies Mesophile Grünland soll jetzt nicht mehr vorhanden sein und wiederher-
gestellt werden. Hier liegt die Begründung das diese Flächen als NSG ausge-
wiesen werden muss. Diese Kartierungsergebnisse sind nichtzutreffend. Nach 
der Meliorierung während der Flurneuordnung ist das Grünland immer als 
Intensives Wirtschaftsgrünland genutzt worden. Es ist immer 3- bis 5-mal im 
Jahr zur Silage Gewinnung gemäht, oder als Hof nahe intensive Weide genutzt 
worden. Das gilt ebenso für das Wirtschaftsgrünland am Krumen Tief und be-
sonders in Ayenwolde, (sowie weitere). Alle Landwirte bestätigen, Ihre Flä-
chen innerhalb des FFH / Vogelschutzgebietes genauso intensiv zu nutzen wie 
Ihre Flächen ohne Schutzstatus. Es ist und bleibt intensives Wirtschaftsgrün-
land. Da mesophiles Grünland nicht als wertbestimmender Lebensraumtyp 
gern. FFHRichtlinie gilt, ist es für die Ausweisung im Rahmen dieses Verfahrens 
nicht maßgeblich und ist deshalb nicht zur Begründung einer restriktiveren 
Schutzgebietskategorie geeignet. 
 
Sie geben des Weiteren keine Begründung an, warum sie Flächen ohne 
Schutzstatus einfach mit arrondieren. Alle Flächen ohne Schutzstatus sind 
herauszunehmen! Im Frühjahr 2020 bekamen sie vom Verein „Nachhaltige 
Naturlandschaft" eine Stellungnahme, welche begründet warum ein LSG voll-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen beziehen sich auf die Basiserfassung aus dem Jahr 2002. In dem 
Bereich ist damals großteils der Biotoptyp GMF kartiert worden. Da sich der 
Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen seitdem laufend verändert 
hat, würde man den 2002 vorliegenden Biotoptyp anhand der vorliegenden 
Artenliste eher dem Biotoptyp GEM – Artenarmes Extensivgrünland zuordnen. 
Es handelt sich so zwar um keinen FFH-Lebensraumtyp, aber dennoch um 
einen damals extensiv genutzten Bereich. Heute zeigt sich der Bereich eher als 
intensiv bewirtschaftet, was eine Verschlechterung darstellt. Es gelten hier 
ebenfalls die allgemeinen Verpflichtungen zum Erhalt und der Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07).  
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
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kommen ausreichend ist. Diese Fakten werden hier komplett ignoriert. 
 
 
 
 
 
 
Ich weise auch auf die Schutzgebietsausweisung „Unterems" als NSG hin, wel-
che durch den NLWKN erfolgte. Hierzu schreib auch der LK Leer eine Stellung-
nahme. Dort wird unter anderem dargelegt, dass der LK Leer nicht damit ein-
verstanden ist, alle zukünftigen Maßnahmen des NLWKN in diesem Gebiet 
dulden zu müssen. Auch aus diesem Grund verstehe ich nicht, warum der LK 
Leer und LK Aurich dies jetzt von uns verlangen. Außerdem heißt es: „Folglich 
bedarf es aus Sicht des Landkreises Leer einer handhabbaren, verständlichen 
Verordnung mit rechtlich nachvollziehbaren Begrifflichkeiten und klaren Rege-
lungen im Vollzug." Das kann man hier bei bestem Willen in den VOEntwürfen 
nicht erkenn. Auf Seite 6 Punkt 6. Wird gefragt, wer die Kosten übernimmt für 
Pfege,- Entwicklungsund Wiederherstellungsmaßnahmen. Im Bereich Fehntjer 
Tief und Umgebung sollen es wohl die Eigentümer und Bewirtschafter tragen 
Weiter in § 4 (3) b) Über und Nachsaaten: „Ist dies zur Erhaltung des Grünlan-
des zwingend erforderlich, so kann dies als Pflegemaßnahme angesehen wer-
den." Also kann es auch gleich freigestellt werden. Geschrieben wurde die 
Stellungnahme von Frau Daun. 
 
In der Betroffenheitsanalyse werden auch viele hier genannter Kritikpunkte 
klar dargestellt, ohne dass sie in dieser Verordnung Beachtung finden. Zum 
Beispiel, die Beschränkung der Mahd an ein festes Datum sei nicht zielfüh-
rend. Bei unserem Betrieb fehlt das Einbeziehen des Betriebszweiges Biogas-
anlage in die Betroffenheitsanalyse, sie wird mit 15 ha zwar angesetzt, aber 
die resultierenden beiderseitigen Vorteile sind nicht weiter beschrieben. Als 
Beispiel ist hier zu nennen, dass die ersten Aufwüchse immer die besseren zur 
Milchkuhfütterung sind, und der 4. Bzw. 5. Schnitt schwierig zu verwerten, in 
der Biogasanlage aber sehr gut. Ebenso ist die Biogasanlage schon jetzt auf 

1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. 
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Zukauffutter angewiesen und eine Beeinträchtigung der Nutzung der Flächen 
im Schutzgebiet unmittelbar dazu führt, dass teurer zugekauft werden muss. 
Durch den Zukauf von Futter für die Biogasanlage fallen zusätzliche Nährstoffe 
im Betrieb an, welche bisher sehr sinnvoll verwertet werden (Nährstoffe 
kommen in den Betrieb, verlassen aber diesen auch wieder in Form von Milch 
als Beispiel). Die alleinige Betrachtung der Besatzdichte über GV und der da-
mit verbundenen Bewertung zur Intensität der Nutzung ist falsch. Nur weil die 
Biogasanlage rechtlich getrennt ist vom landwirtschaftlichen Betrieb, heißt es 
nicht, dass diese nicht ineinander verwoben sind. Dies bedeutet, dass wir 
schon jetzt auf all unseren Flächen sehr intensiv wirtschaften. Somit sind wir 
nicht mittelbetroffen, sondern als stark betroffen einzustufen.  
 
Außerdem bin ich der Meinung, die Gewichtung der Flächen mit Nutzungsein-
schränkungen ist als falsch anzusehen. Da hier, egal wie viel Flächenanteile 
betroffen sind, suggeriert wird, man hätte einen Restnutzen. Doch bei zu gro-
ßen Anteilen geht dieser „Nutzen" über in „muss entsorgt werden". Zusätzlich 
sind alle Einschränkungen immer in der vegetationstechnisch wertvollsten Zeit 
(März bis Juni). Somit kann man die Einschränkungen nicht ausgleichen über 
verschiedene Zeiträume der Bewirtschaftung. Bis Mitte/Ende Juni werden ca. 
60 `)/0 des Gesamtertrages auf Grünland mit optimaler Qualität erzeugt, dies 
ist unmöglich nachzuholen, da durch den späten ersten Mahdtermin als Bei-
spiel sich die Grasnarbe erst „erholen" muss und selbst bei nachfolgender 
intensiver Düngung niemals an der Leistung einer Fläche (Qualität und Menge) 
ohne Auflagen herankommt. Dargestellt wird trotzdem richtigerweise, dies 
Futter sei ungeeignet in der Milchviehfütterung. Dadurch ergibt sich ein sehr 
großes Regionales Problem. Wo soll der ganze Aufwuchs des Bisherigen NSG 
und zusätzlicher Extensivflächen verwertet werden? Ein Wärmekraftwerk mit 
Heu wäre ein Gedanke. Leider Aufgrund der Klimatischen Verhältnisse hier vor 
Ort und der hohen Grundwasserstände nicht umzusetzen, da nicht sicherge-
stellt ist, jedes Jahr Heu gewinnen zu können. Aufwuchs von über 2000 ha 
entsorgen, wer bezahlt das? In Tannenhausen hat der Nabu dies Problem 
schon seit Jahren, sie werden den Aufwuchs nicht los. Ebenso weiß ich es aus 
einem Schutzgebiet nahe Hamburg, dort wird es in Wickelballen gepresst und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Aufwuchs ist, wie richtig dargestellt, für die Milchviehfütterung weitest-
gehend ungeeignet. Ein gewisser Anteil des Aufwuches kann, je nach Artenzu-
sammensetzung, z.B. für die Fütterung von trockenstehenden Kühen genutzt 
werden.  
Die Problematik mit der Verwertung des Aufwuches von extensiv genutzten 
Flächen ist bekannt und bezieht sich nicht nur auf die Flächen in diesem 
Schutzgebiet. Die Erarbeitung einer regionalen Lösung wäre hilfreich und 
wünschenswert.  
 
Die Bewirtschaftungseinschränkungen dienen dem Zweck des Wiesenvogel-
schutzes. Diese Bodenbrüter haben ihre Brutzeit,  in Abhängigkeit von der 
Witterung, in dem Zeitraum von ca. 15.03. – 01.07. Insbesondere im Frühjahr 
führt die Bewirtschaftung des  landwirtschaftlich genutzten Grünlandes (Wal-
zen, Schleppen, Striegeln, Ausbringung von Wirtschaftdüngern in bodennahen 
Ausbringungsverfahren) zu einer Störung des Brutgeschehens, häufig auch zu 
einem Verlust von Gelegen. Die frühe Mahd (1. Schnitt), die häufig Mitte Mai 
erfolgt, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Wiesenbrüter noch auf 
ihren Gelegen sitzen und die Küken noch nicht flügge sind.  
Es handelt sich daher bei den Bewirtschaftungseinschränkungen um Maß-
nahmen, die unmittelbar für den Schutz und Erhalt der noch vorhandenen 
Wiesenbrüterpopulationen notwendig sind.  
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eingelagert. Wollen sie noch Ballen aus 2007 haben? Stellen sie sich vor in 
Ihrem NSG verbreiten sich invasive, Giftige Pflanzen Dann müssen alle Ma-
schinen nach befahren des Gebietes zusätzlich gründlich gereinigt werden, um 
eine Verbreitung zu unterbinden, was ein Aufwand. 
 
Diese Nutzung, so wie sie sie sich vorstellen und festschreiben wollen in der 
Verordnung, hat also nichts mit der Nutzung zu tun, welche dazu geführt hat, 
dass dies Gebiet schützenswert wurde. In Biogasanlagen kann man den Auf-
wuchs auch nicht verwerten, auch nicht nach Aufbereitun9 mit neuartiger 
Technologie zur Aufspaltung von Lignin. Vielfach ausprobiert und immer mit 
dem Ergebnis, es funktioniert nicht. Außerdem, wo sollen die Nährstoffe hin, 
wo sie doch in weiten Teilen die Düngung untersagen? Das wird so oder so ein 
sehr großes Problem für sie werden, denn die Flächen einfach zu mulchen 
kann man Mal machen, aber nicht dauerhaft. 
 
In der Betroffenheitsanalyse wird ein jährliches Monitoring der Flächen emp-
fohlen, um sie danach in der Nutzung freizugeben. Im Prinzip das gleiche An-
gebot wurde von Seitens des Vereins Nachhaltige Naturlandschaft während 
der Verhandlungen gemacht, wo gefordert wurde, Gelege zu markieren, damit 
diese Ausgespart werden können. Der Niedersächsische Weg macht all diese 
Gedanken und Ideen überflüssig, hier werden sie umgesetzt. Das macht somit 
alle Einschränkungen der Nutzung, Pflege und Düngung überflüssig. Ebenso 
findet die Aussage über die Kostenübernahme nach Verursacherprinzip keine 
Berücksichtigung in diesem Entwurf ihrerseits. Die Betroffenheitsanalyse sug-
geriert außerdem, die Nutzungseinschränkungen bei bestimmten Nutzungsar-
ten (z.B. Jungviehweide) wären nicht so gravierend. Auch hier wird vergessen, 
dass die Fläche nicht mehr anders genutzt werden kann in Zukunft. Damit wird 
die betriebliche Entwicklung behindert und eine andere, in manchen Jahren 
erforderliche, Nutzung, entfällt. Anstatt Jungviehweide, eine Mahd zum ersten 
Schnitt und danach Weide ist nicht mehr möglich. Folglich geht auch dem 
Schutzgebiet gewünschte Nutzungsvielfalt verloren. Eine Jungviehweide ist 
nicht immer eine Jungviehweide, auch zum Schutz vor Parasiten ist es sinnvoll 
die Nutzung gelegentlich zu ändern. 

 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
 
 
 
 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden.  
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
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Der Schlusssatz der Betroffenheitsanalyse ist gut: Ein Eingriff in bestehende 
Strukturen ist für die Beteiligten nur zielführend, wenn alle Belange ziel- und 
praxisorientiert Berücksichtigung finden und darüber hinaus eine offene 
Kommunikation stattfindet. Dieser Satz beweist, wenn den Betrieben wirt-
schaftliche Alternativen geboten werden, sind sie durchaus bereit, so wie seit 
eh und je, etwas in Ihrem Sinne für dieses Schutzgebiet zu tun. Im Kern erge-
ben sich des Weiteren noch ein paar Punkte: In ganz Deutschland außer Nie-
dersachsen, NRW und Bremen wurden alle FFH und Vogelschutzgebiete in LSG 
umgewandelt, warum soll das hier nicht möglich sein? Zumal ich nie eine 
Antwort auf die Frage welche konkreten Anforderungen die EU an dies Gebiet 
stellen, von Ihnen bekommen habe. Außerdem gibt es keine naturschutzfach-
lichen Notwendigkeiten bzw. Maßnahmen, insbesondere da es den NDS Weg 
gibt, welcher einstimmig aller Parteien beschlossen wurde und speziell für 
diese Art Gebiete erarbeitet wurde, welche nicht in einem LSG erfüllt bzw. 
umgesetzt werden können. Der NDS Weg sieht außerdem eine bessere Ent-
schädigung im LSG nach Wasserhaushaltsgesetz vor. Im NSG nicht. Solch ein 
fataler Fehler darf nicht sein. Zum Schluss eine Frage: Wie stellen sie sich als 
Untere Naturschutzbehörde eine Zusammenarbeit mit mir in Zukunft vor, 
nachdem sie mich Enteignet, meiner Kinder und mir meiner Zukunft beraubt 
haben, wo sie doch wollen das das Gebiet und unsere Flächen bewirtschaftet 
werden? 
 
Anhang: 
- Ausarbeitung HSA Rechtsanwälte Potsdam, Dr. Hentschke 
Warum ein LSG ausreichend ist. 
- Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft und Region in Abhängigkeit von 
Extensivierung in Ostfriesland, Gutachten der LWK Niedersachsen. 
- Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Extenisvfläche nach klar definierten 

kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen in einer Schutzgebietsverordnung stehen Rege-
lungen zum „Niedersächsische Weg“ nicht entgegen. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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Vorgaben übereinstimmend mit den Landkreisentwürfen zum Gebiet Fehntjer 
Tief des Spezialberatungsring SRF Aurich. 
- Master Thesis Gunnar Jaborg zu Wertverlust landwirtschaftlicher Flächen in 
Schutzgebieten. 
- Arthur Chuby „Die Folgen einer Fiktion" 
- Stellungnahme LK Leer „Unterems" 
- Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durch Naturschutzmaßnah-
menÖkonomische Bewertung der Verluste an Fläche, Einkommen, Vermögen 
und Beleihungswert" von Prof. Dr. Mährlein. 
-Land in Form_Kuh und Kibitz 
In den Anhängen werden meine/ unsere Einwendungen weiter begründet 
sowie erläutert und sind somit Teil meiner/ unserer Einwendungen. 
 
Hiermit bitte ich sie, mir alle Kartierungsunterlagen, nicht nur Karten, auch die 
original Erfassungsbögen, also Karten und dazugehörige Daten, welche Pflan-
zen wo auf der Fläche vorhanden sind und wann gefunden wurden, (es kann 
sein, dass diese nicht in Ihrem Hause zu finden sind. Fragen sie beim entspre-
chenden Ingenieurbüro nach) zuzusenden. Entscheidend sind alle für das GE-
SAMTE Fehntjer Tief Natura 2000, also FFH, Vogelschutz, NSG, LSG. Alle zu den 
jeweiligen FFH Meldungen. Auch alle betreffend „Mesophiles Grünland". Und 
für die Teilbereiche Tergast, Krummes Tief und Heikelandsweg auch alle „his-
torischen Kartierungen" bis zurück in die 1950er Jahre. Ich bitte um Zusen-
dung bis Ende März 2021. 
 
Der Verein „Nachhaltige Naturlandschaft" und auch ich sind nach wie vor be-
reit konstruktive Verhandlungen zu führen. Wir fanden es sehr bedauerlich, 
dass sie diese am 12.8.2020 beendet haben. Leider bleibt uns dadurch nur 
eine Sichtweise: Das Interesse an konstruktiven Lösungen für alle Beteiligte ist 
bei den Unteren Naturschutzbehörden kaum vorhanden. Wir würden es be-
grüßen, wenn sie dafür Sorgen, dass sich diese Sichtweise als falsch erweist. 
Momentan zweifle ich stark, ob ich nach über 200 Jahren Tradition den Hof 
noch weiterführen kann. 
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Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 
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180.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Mien Naom is  ut Aynwold. Dormit Se wat mit mie an-
fang‘n könst: lk bün de Vaoder van  

 . Butendem de Verwalter van dat Land van 
us Naohkoomer's, ok dat Stück Land, war us Minister Lies us letzde Sömmer 
besöcht hett. 
Nu toe dat Schkrieven, wat ik bileagt hebb: lk bidd Joe, dat toe lesen, doamit Ji 
us better verstaun't, betrukken up dat groode Vörhaoben, wat dar plaon't is. 
Dat is wichtich, denn dit Vörhaoben kann för us Bedriev un för all anner'n toe 
een groot'n Schkao ade toe een groot'n Mögelkeit för us Toekunft - oder as 
mien Tant Sini (de leider all laang neäd mehr leevt) immer see: „ Heel wat in't 
groode" wor'n. Je nao dem, wat wie Minsken dorvan maoken. 
ik hoop up de Mögelkeit. 
Man dortoe mutt'n wi wat änner'n, denn kunn Naturschutz nao laang ver-
loor'n Tied de Stee in us Landwirtschkaft beleag'n, de hum wall toestunn. 
 
Ji wunner´n joe seeker, dat ji nu sogor een Ingaav ut LK Leer kriegen. Dat is 
nich um joe toe aargern. Ik doe dat dorum, wiel ik meen dat dör de schkiere 
Grötde van dat Kuntrai - ok dat wat ji maoken, Utwierkung up us Bedriev hett. 
Vööl wichtiger as Goed 's toe doen, is dat, dat Schlecht wechtoenehm Denn 
kummt dat Goede van sülvst. (Betrukken up dat Naturschutzgesetz). 
 
Mien Naom is . We hem 't dor in uns Familie 
een Buurnbedriev, siet 2007, as us Jung dor mit instegen is. Sietdem heet de 

  
 
Disse Bedriev givt dat an de Stee wor he nu is siet 1817. Dorvör stunn he een 
poor Huuse wiede. Siet ungefähr Mitte 1700. Ut disse Tied hem wi noch een 
oll Truhe, de nu restaureert bi us Jung un sien Frou tohuus steiht. Dorför lag us 
Bedriev in Hatshusen  

   

Zur Kenntnis genommen.  
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 Unnerlagen hem wi bit End '1600 dorvan. Leev Gott alleen 

weet, wolang us Familie dorvör up de Stee wohnt hett un wor se her komen 
sünd. Ji möcht mi vergeeven, dat i so goet as ik kann, dit Schkrieben up Platt-
duitsch mok, man dat is de Spraok, de mien un mien Frou` s Familie alltied 
proot 'hem. Un nu wull ik geern (ne, ungeern) een poar Gedanken toe Papier 
brengen, de ik upstünnt - full van Söörg - so hebb: 
 
All mien Vörfohren hem' de Bedriev - de Leevensgrundlaag van us Familie - 
dör de Tied brocht. Mal better, mal schlechter, dör Tieden van Moorbrand( to 
Tieden van Pastor Hagius), de Flöet van 1717, de Umsiedlung, de Tieden unner 
Napoleon, Revolution, Krieg, Inflation, Weltwirtschaftskrise, noch mehr Krieg 
un do endlich moal langsom anstiegende Wohlstand. Un nu? Toe de beste 
Tieden, de us Land jemols seen hett, sall dat toe en 'n wesen? De Grund: Na-
turschutz? Ne, Naturschutz is goed, dat is wichtig för us Minschen - bald as 
Eeten un Drinken. Worum denn? So as dat maokt wot7 Dat kunn all eeder! 
Dorto schwiern nnie all wat Överleagen dör de Kopp, de wull ik nu so as se 
kom 'm, eem toe Papier brengen . 
 
Verordnungsentwurf: Vörig Johr lag de 'n Zeddel bi uns up Disch. Dor stunn in, 
dat ut dat FFH- un Vogelschutzgebiet nu Naturschutzgebiet worn sah. Worum 
dat, Naturschutz maokt man doch mit de Minschen un nich up een Stück Pa-
pier. Tominst dor wor dat Land disse Minschen hört! Wi bearbeiden knapp 90 
ha. Dorvan ungefähr 15 ha opendliche Land in 't NSG , ungefähr 6,5 ha Pacht-
land int geplaonte NSG un eegen Land ungefähr 14 ha in 't geploante NSG un 
ungefähr 7,5 ha in 't geplaonte LSG. Tosamen sünd dat ca. 43 ha. Van uns ee-
gen Land is dat ungefähr de Hälft worvan vör een paar Johrn ok noch een goet 
Deel toeköfft is. Dat will ok noch betaalt worn. Ik mutt seeg 'n, dat is toevöl! 
 
So nu toe de Entwurf: Watt dor in steiht, dat weeten ji süllvst. Ik umschriev 
dat maol so: Wenn ik in de Kuntrei gah toe arbeiden, denn mut ik vööl beden-
ken: Hier mutt ik links rum lopen, dor rechtsrum, hier mut ik rechte Foot uptil-
len, dor de linke, anneswoar mut ik mit de linke Ohr wackeln un dor Nö 's 
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Aahm hoalen, een Tree dortegen annesum. Ik kunn nu noch dree Sieden wie-
de so schkrieben, aobe dat ward langwielig. Buutendem word man heel „Brä-
genklöterich" in de Kopp. Un denn mut ik ok noch fraogen, wennher ik mit de 
Mors wackeln düür. Dat will ik nich! Sülvst dat kann so 'n dumm' Buur as ik 
noch alleen entschkeeden, dor bruk ik gien Amt toe! 
 
Dortoe kummt een groorn Schkao in us Wirtschkaft. So groot, dat in eenig 
Johr'n us Verdeenst nich utriekt, um dat toe draogen. Ok de Erschwernisaus-
gleich kann dat bi wieden nich utglieken. De Utgiek - ansück een good Ge-
daank - is van 1997, dat is 24 Jahr her, un sieddem nich angleeken wor' n. ( 
Een Schkelm, well dor Lellk 's bi denkt). Dat bietje Utgliek kann ik ok nich maol 
infördern, ne, ik mutt dat erbedeln in een Andrag. Un wenn k dor een Krüzke 
(x) vergeeten doe, kriech ik nix. Is dat Recht, oder bloot Gesetz? Gesetz kann 
man ännern, Recht bloot buugen. Un de Neddersassenweg? Groot Respekt för 
us Umweltminister Lies! He hett dat schkafft, all Bedeeligten an een Disch troe 
kriegen. Ik weet dor minn van. Wall dank Corona, anners weer dor seeker all 
'n Versammeln van kamen. Trotzdem hebb ik dorvan verhopt, dat toeminst de 
Schkao wat better utgleeken wuur. Un van 't Amt? Blifft all as 't is, wor'n van 
de goed 3.000 ha bloot een poor Hektar inrekent. 
 
„Mit anner Lü Leer is goed Reem schnieden!" So, nu hem wi een dick Minus 
upt Konto, elke Johr. Wo sall us Bedriev dat dörholln? Ik glöv, dat is Existenz 
bedrohend ( so heet dat woll up hochduitsch). Un wo sall min Jung un sien 
Frou us Rente betaol 'n? Well nich weet wo dat ldw. Rentensystem funktio-
neert, sull sük nu eem schlau maoken, sonst ward dat hier tovöl. Kumnnt noch 
beter: wenn ik nu up mien Land irgenwat maoken sall, worvan ik weet, dat dat 
verkehrt is, wiel ik mien Land kenn, denn kann dor annerswell mit beupdragt 
woarn, un ik mut dat betaalen. Up mien eegen Land. Leeve Lü: ik bün keen 
Danzbor, de man an 't Kett rumföhrn kann. Un dat wor ik ok neet, worup ji joe 
verlaaten könt. Kummt immer noch beter: Dat heele Wark woard för immer 
un ewig fastschkreeven. Dat heet, dat mien Jung, mien Enkelkinner, Urenkel-
kinner usw. ok Bedelmann un Danzbor spölen mutten ( Viellicht ok noch Ma-
antje moken). Dat kann un will ik nich akzepteeren. Wenn ik dat all so bekiek, 

 
 
 
 
 
 
Erschwernisausgleich wird gemäß § 42 NAGBNatSchG und der Verordnung 
über den Erschwernisausgleich für Dauergrünland in geschützten Teilen von 
Natur und Landschaft für Naturschutzgebiete und besonders geschützte Bio-
tope gemäß § 30 BNatSchG gewährt. Die Regelungen in der Verordnung wer-
den regelmäßig, insbesondere in Bezug auf die Punktwerttabelle, überarbeitet 
und den geltenden Rahmenbedingungen angepasst. 
Es wird auch auf die Vereinbarungen zum Niedersächsischen Weg verwiesen. 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Pachtwert fußt neben Lage, Schnitt, Erschließung, Boden etc. auf dessen 
Nutzbarkeit, also auf der aktuell dort zu erzielenden Wertschöpfung. Die ge-
genwärtig rechtmäßig ausgeübte Nutzung wird aber durch die Schutzgebiets-
ausweisung nicht in erheblichem Maße eingeschränkt. Es besteht daher objek-
tiv kein Grund, dass sich am wirtschaftlichen Wert der Flächen und damit auch 
an der zu erzielenden Pacht etwas ändert. 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiedeherstellungsmaßnahmen sind vor dem Hin-
tergrund des Mahnschreibens der EU, der Klage der europäischen Kommission 
vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik Deutschland und der daraus hervor-
gehenden fehlenden Verbindlichkeit der Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren wird auf § 15 NAGBNatSchG und § 
65 BNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich auf diejenigen, 
die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträchtigen. 
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denn glöv ik irgendwell hett hier de Verstand verlor 'n (Bedurenswert well dat 
trefft) Wat is de Lösung? Vertragsnaturschutz? Ik meen, dat  
moal seggt hett, dat Vertragsnaturschutz dood is. Worum? Kann ik ja verteil 
'n: As mien Jung in de Bedriev mit insteegen is, bestunn de Melkquote noch. 
Een Mögelkeit, um dat Inkomen to verbetern, weer Vertragsnaturschutz. Doch 
'n wi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somit sünd wi nao de Landwirtschaftskaomer hengaan un hem uns völ Varian-
ten wiesen laaten un beprodt. Toletzt see de goede Mann, dat wi leever de 
Fingers dorvan laaten sull "n wiel jede Variante goed docht wer, aobe tominst 
een Punkt entholl"n dun, de dat ganze Wark unrentabel maoken de. Dortoe 
kummt, ik krieg u.U. Striet mit mien Landnabers. Worum? Weeten ji sülvst. 
Aobe ik will dat noch eem to Papier brengen, för de de dat nich weeten. Wenn 
dor een besünner Plaant upschleit, hett dat Amt dat Recht sien Hand up de 
Fläche to leagen un to Not ok up de Naberflächen. Nao mien Weeten is dat 
sogor so, wenn up een Fläche to "n Biespill een „Englische Kratzdistel" funnen 
word, kann dat Amt dor de Hand upleagen, sogor mit een Radius van 5 km. 

Der Erlass einer Verordnung ist ein Verwaltungsakt. Verordnungen sind so 
angelegt, dass sie dauerhaft gelten. Änderungen können möglich sein. 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden, so 
dass Vertragsnaturschutz alleine nicht ausreichend ist; dies entspricht auch 
der einschlägigen Rechtsprechung. Gemäß § 2 Abs. 3 NSG-VO ist im Rahmen 
einer freiwilligen Vereinbarung auch Vertragsnaturschutz möglich. Die Förde-
rung bestimmter Agrarumweltmaßnahmen wird durch das Land Niedersach-
sen ermöglicht, eine Kofinanzierung erfolgt von der Europäischen Union und 
zum Teil vom Bund. Vom Land werden regelmäßig Maßnahmenkataloge er-
stellt. Abweichende Bewirtschaftungsweisen müssen direkt mit dem Land 
geklärt werden. 
 
Das Vorkommen seltener Pflanzen, in diesem Beispiel von „Englischer Kratz-
distel“ gibt einen Hinweis auf ein gemäß § 30 BNatSchG besonders geschütz-
tes Biotop. Alle Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder Zerstörung 
geschützter Biotope führen können sind gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG verbo-
ten. Hierzu zählt auch der Eintrag von Stickstoff aus der Umgebung, da es sich 
bei dem Biotop um ein „mageres Nassgrünland“ handelt, welches auf Nähr-
stoffarme Verhältnisse hinweist. 
In diesem Fall liegt allerdings mit dem mageren Nassgrünland der Lebens-
raumtyp „Pfeifengraswiese“ vor, der nach der FFH-Richtlinie geschützt ist. 
Gemäß § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer 
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Dat sünd 7850 Hektor. Junge, dat gievt Striet mi völ Nabers! Wat moaken also 
de Buur"n? Se maoken keen Vertragsnaturschutz, oder bloot dor, wor dat 
sowiso egal is oder net so paast. Un se paasen up, dat dor jo nix Besünners 
warsen deit. Up jeden Fall gien „Englische Kratzdistel". Is dat nu een Natur-
schutzgesetz ode een NaturschutzverhinderungsBauern reduzierungsgesetz? 
Mi fracht gien een, ik bün ja bloot een duu m Buur. Mien Fro un ik ken "n us 
nu bold 39 Johr, un siet een poor Daogen sünd wi nu 33 Johr veheirad. Un dat 
is immer beter woor"n, (Ji kö "nt mien Fro ruhig fraogen). Wo sull dat woll 
utgohn wesen, wenn mien Fro mi ode ik hör bi de Fraog of wie heiraden will 
"n, so "n Regelwark vörleggt har? Ji weeten ja, hier links, dor rechts, up anner 
Stee in "t Nöös puul n oder mit Mors wackeln usw. Ik weet dat woll, aber ik 
bün ja bloot een duu m Buur. Dat Amt is seeker schlauer. Wat ik noch anmar-
ken wull: Disse Verörnung för dat Kuntrai kann jeder inlesen. Un dat gif "t nu 
maol Lü up disse Welt, de mögen sük geern wichtig maoken un anner Lü an-
klei "n. Wie nö m de Flappers. Up hochdütsch heet n de Denunzianten. Up 
anner Stee wur ok mal I.M. seggt. Mit disse Lü will ik nix toe doen he m. So'n 
Verörnung begünstigt dat Handeln van disse Lü aber. Dat will ik nich! Dat is 
gien Grundlaog worup een Tosamenarbeid tüschen Amt un Buur'n funktio-
neern deiht un ok nich düt. 
 
Wenn ik all disse Gedanken so toesamenfaoten doe, kom ik leider toe de 
Schluss, dat dor woll eenig Lü up1 Amt sitten ku"nn,de Frü"nn toe Gegners 
maoken. Seggt nich,dat gift dat bi de Buur"n ok; Denn ji will "n wat van us, wi 
nix van joe, nich maol de Erschwernisausgleich. Denn wenn ji wat van us will 
"n, toen Biespill Naturschutz - wat ok ja een ganz here Ziel is - denn komt een-
fach bi us. Wi prot"n dor över wat ji geern van us will "n,wat nnögelk is un Sinn 
maokt un wenn wi us eenig woorn, maoken wi dat. Je nao Verinboarn kummt 
denn irgendwenner een Reken van us. So as bi jeder anner Unnernehmen, bi 
de ji wat in updrach geben. Wenn dat denn ok noch goed löpt un so saacht 
weer Vertroen upbaut is, ko dor vansülvst ok anner Buur n an un will 'n dor 
mitmaoken. Kunn wesen - mehr as joe leev is. Viellicht seggt denn sogoar een 
of anner, dat he stollt dorup is för us Sellschkupp Naturschutz toe maoken un 
dat sogoar an sein Kinner vemiddelt dormit de dat ok wiedermaoken. Vör all 

erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen kön-
nen, unzulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. im Übrigen zur Kenntnis genommen.  
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dat bruukt wi gin Verörnung, gien Striet, nich maol een „ Gebietsausweisung", 
de ja bloot een Papiertiger un ollnfalls vör een goed is, de sük een Denkmaol 
sett "n will. 
 
Denn Papier maokt gien Naturschutz, dat könnt blot wi Minschen. Wi bruk"n 
nich maol "n Anwalt oder goor een Gericht. Wi bruk n bloot us un bitje goed 
Will. So secht dat ok Herr Just(?) van "t EU. De Spöölruum is leep groot. Wo wi 
dat maoken, blift us sülvst överlaaten. De Döör för dat minschliche Mitnanne 
is also wiet open. (Komisch, heel toe Anfang van de Spoek wuur secht, dat de 
EU unbedingt een Naturschutzgebiet wull). Nu givt dat Lü, de seg r n, wi hem 
de soziale Verplichten van "t Eegendoom. Dat weer froeger seeKer ok över-
leevenswichtig för mennig een, denn de, de Land har, ok wenn he arm weer, 
har tominst wat toe eeten un kunn dat toe Not ok mit annern deelen. Sülv "st 
wenn he kien Inkomen har. So weer de Gedank. Wiel dat um wat toe Eeten 
gung un dat Leeven van een heel bült Minsken dorvan ofhangen kunn. Aber 
verdaog geiht dat um Naturschutz. Dat is ok leep wichtig. Un wenn ik so över-
leeg, dat alleen in mien Berufleeven ungefähr 85 % van all Buur'n upgeeven 
hem, mennig moal, wiel sük dat nich mehr lohnt, un dat obwohl toeminst de 
Bedriev, de Deeren hol" n doent, 7 Daoge in 't Week, mennigmaol mit 70 of 80 
Stünnen un mehr as 350 Daog in "t Johr, arbeiden mutten un sük nich moal 
mit'n Industriearbeider meeten kann, de sien Week 40 Stünnen un sien Ar-
beitsjohr goed 200 Daog het. Völ Arbeit - minn Lohn. Dor paast wat nich bi-
nanner. 
 
Nao mien Meenen is disse Verpflichten för de Minsken docht un nich för Na-
tur. Aber wenn dat dor verscheeden Meenungen gift, kann man ja moal in 
Karlsruhe fraogen. Ik löv de sünd ganz fix! Wenn in diet Schkrieben wat neet 
woahr is oder verkehrt Schkreeven, denn bitt " ik dat naohtoseen un mie toe 
informeeren. Denn ji weeten ja: Ik bün bloot een duu m Buur. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 
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lk har gern, dat ik een Bestätigung van de Ingang van mien Schrieven krieg, 
danke. 
 
Noch een Bilaog. 
Dat, wat mie richtig düll maokt hett: 
2015 kweem dor een Fro van't Amt Leer bi us up Hoff. Wie hem' över dit un 
dat in't NSG prool. Toen Schluss hett se mie vertat, dat sük in dat FFH-Kuntrai 
ab 2018 wat ännern sull. Wat genau kunn se mie nich seeg'n. Doruphenn hebb 
ik hör anboden, dat wi us — Buur'n un Amt — binannersetten un wat utbal-
dovern, so dat dat för bei« Sieden passt un denn rechtlich ofseekert word. 
lk hebb över 4 Johr nix van hör hört, wenn ok wi vördem staadig mal binanner 
setten hem' un keen düll Word fall'n is. 
Up dat „Nichhörnlaaten" hen, hebb ik en‘n 2015 mit NaBu — up höchste Stee 
— proost, of wie dor as Biespillsbedriev wat in us Kuntrai mit hör toesamen 
wat entwickeln kun'n. De weern heel angedohn un se wull'n sük bold hör'nla-
oten. 
— Bit vandaag nix — 
Un de Groen'n harn kien Tied. 
Viellicht bün ik in de hör Ogen nich kompetent genuch, um mit mie doröver 
toe proot'n. Dat mach weesen. Man dat geiht um mien Eegendum un mien 
Familie. 
Wüür'n Se hör Eegendum un dat Inkomen dorvan disse Lü anvertroen? 
lk nich mehr! 
Wi mutt'n een anner Weg fin'n, anners word dat een heel laang Verfohr'n. 
lk lööv, dat will'n wi all mitnanner nich. 
Dank für Hör Geduld. 
lk much bloot, dat Se weet'n, wo wat van wat kummt. 
Mit een bietje Proot'n, haar'n wi us de ganze Spök spoar'n kunnt. 
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181.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Der Hof meiner Familie wird seit über 200 Jahren erfolgreich bewirtschaftet. 
Zum Hof gehören ca. 85ha bewirtschaftete Flächen. Davon sind bereits 15ha 
im bestehenden Naturschutzgebiet. Im geplanten Naturschutzgebiet liegen ca. 
20ha und ca. 7ha im geplanten Landschaftsschutzgebiet, in Summe etwa 50% 
der betrieblichen Flächen. Inzwischen wird der Hof gemeinsam von meinen 
Eltern und meinem Bruder bewirtschaftet und ist somit die Lebensgrundlage 
zweier Familien. 
 
Durch die Ausweisung können die betroffenen Ländereien nicht mehr dem 
Konzept des Hofes entsprechend bewirtschaftet werden. Im Falle des Hofes 
meiner Familie bedeutet das, dass dieser nicht mehr wirtschaftlich betrieben 
werden kann. Außerdem verlieren die Ländereien meiner Familie sehr stark an 
Wert, dies reduziert nicht nur die Liquidität des Betriebs, sondern auch die 
Rentenansprüche meiner Eltern und da ich weichender Erbe bin, mein Erbe. 
 
Weiterhin mache ich mir große Sorgen über die Entwicklung der gesamten 
Region um die geplanten Schutzgebiete. Entweder viele familiengeführte Be-
triebe werden aufgeben und größere werden folgen oder die Betriebe werden 
versuchen auf andere weise Ihren Betrieb fortzuführen. In beiden Fällen wer-
den auch Unternehmen abseits der Landwirtschaft betroffen sein, da die Höfe 
weniger Geld investieren können. Es wird aber auf jeden Fall direkt Auswir-
kungen auf die Natur bzw. den Naturschutz haben, wenn Flächen wegfallen 
oder nicht mehr genügend Futter liefern muss dieses anderweitig zu den Hö-
fen gebracht werden. Im Gegenzug muss auch die Gülle auf größerer Distanz 
transportiert werden. Das ganze belastet die Natur zusätzlich welche es im 
Grundsatz zu schützen gilt. Statt mit Verboten zu versuchen alles zu regulieren 
sollten besser zu erreichende Ziele mit entsprechenden Anreizen für die 
Landwirte geschaffen werden. 
 
Diese Ziele sind nicht abhängig von Kalendertagen oder Verboten, vielmehr 

Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
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sollten individuelle Lösungen gefunden werden, nur so können beide Seiten 
profitieren, die Natur und die Landwirte. Am Ende muss somit nicht darauf 
geachtet werden Verbote einzuhalten, es kann vielmehr das Beste für die Na-
tur und die Betriebe getan werden. Der Niedersächsische Weg ist ein Schritt in 
diese Richtung. 
 
Naturschutz funktioniert nur miteinander, nicht gegeneinander. Wie ich die 
Landwirte kenne besteht grundsätzlich ein großes Interesse daran die Natur zu 
schützen und zu pflegen, es muss zum fortbestehen der Betriebe aber wirt-
schaftlich tragbar sein. Daher bitte ich Sie Ihre Entscheidung bedacht und ge-
wissenhaft zu treffen. 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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182.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Landschaftsschutz-
gebiet und das Naturschutzgebiet erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Noch leben wir von der Landwirtschaft, aber wie lange noch? 
 
Ich mach mir große Sorgen. Mein Mann arbeitet hart, um uns eine Zukunft zu 
bieten. Unsere Kinder lieben es im Stall bei den Tieren zu sein oder auf dem 
Trecker mit zu fahren. Kann mein Mann den Hof überhaupt weiterführen nach 
dieser Schutzgebietsausweisung? 
 
Und nicht nur mit der Angst um unsere Existenz lässt die Verwaltung uns im 
Ungewissen. Das geht schon zu lange so. Hochzeit, zwei Kinder bekommen, 
ohne diesen Druck wäre es viel schöner. Ich wünsche mir, dass mein Mann 
mehr Zeit für unsere Kinder hat. Leider hat er zu viel Arbeit damit, dass diese 
Schutzgebietsausweisung uns nicht unsere Zukunft kosten wird. Was tun Sie 
mir und vor allem unseren Kindern damit an. 
 
Ich weiß, das Gebiet muss ausgewiesen werden. Das geht als LSG! Warum also 
NSG? Und stärkere Auflagen zur Bewirtschaftung? Für mich gibt es dafür keine 
Begründung. Ein ordentlicher Umgang mit allen Ressourcen ist für meinen 
Mann und mich selbstverständlich. Im Haushalt bedeutet es, dass wir wo es 
geht, auf Kunststoff verzichten. Im Betrieb, ein vernünftiger Umgang mit den 
Tieren und gründliche Überlegungen welche Maßnahmen Sinn machen und 
welche nicht. Genauso wünsche ich es mir auch von einer Behörde. Ich kom-
me aus Leer, hatte vor meinem Mann nichts mit der Landwirtschaft zu tun. 
Aber auch als Laie erkenne ich, dass das bisherige NSG in keinem guten Zu-
stand ist. Und davon soll noch mehr gemacht werden ...?! 
 
Was tun sie unserer Gesellschaft damit an. Wo ich meinen Eltern das erzählt 
habe, nur Kopfschütteln. Auch sie verstehen solch einen Umgang nicht. In 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
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meinen Augen hat dieser Verordnungsentwurf nichts mit Naturschutz zu tun. 
Deshalb unterstütze ich meinen Mann in seinen Gedanken zu mehr Freiwillig-
keit, denn nur so funktioniert es der Natur zu helfen. Klimaveränderung, Stark-
regen, wie soll das bewältigt werden mit solch einer einzwängenden Verord-
nung? Für die Zukunft mit all Ihren Anforderungen, welche wir noch nicht 
kennen, müssen wir uns rüsten. Wer aber etwas festschreibt unter Verände-
rungssperre, der ist bestimmt nicht gerüstet für die Zukunft. Der wird unter-
gehen. So wird es für die Natur sein. So sieht es mein Mann schon sein Leben 
lang, seine Eltern noch länger im bisherigen NSG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 

dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
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 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 

 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
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 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 

natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
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Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 
fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-

ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
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VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
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Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-

Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
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schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung: Mein Pächter ist auf eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung an-
gewiesen. 
 
 
 

 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
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Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-

auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 



 

1133 
 

chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 

Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
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auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-

fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
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menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 

trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
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Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 

Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
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Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-

nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
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schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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183.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Wir betreiben eine Landwirtschaftlichen Betrieb in Timmel und bewirtschaften 
insgesamt 215 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. Mit einem Grünlandanteil 
von 75 % wird das erzeugte Futter in unserer eigenen Biogasanlage für zu 
Strom und Wärme veredelt. Nebenbei halten wir eine kleine Mutterkuhherde. 
Angrenzen an die geplanten NSG Flächen liegen unsere Eigentumsflächen und 
Pachtflächen in Ayenwolde, Timmel und Ihlow. Gegen den genannten Entwurf 
der Verordnung über das Naturschutzgebiet erhebe ich die folgenden Einwen-
dungen: 
 
Durch die geplante Erklärung zum NSG verlieren wir in unserem Betrieb die 
Planungssicherheit. 
 
Unser Futterbaubetrieb ist auf Hof-Nahe Flächen mit guter Arrondierung an-
gewiesen. 
 
Nach einer Unterschutzstellung im Bereich Fehntjertief wird sich in unserer 
Region eine große Flächenknappheit breit machen. Die unter Schutz gestellten 
Futterflächen sind für eine rentabel landwirtschaftliche Nutzung nicht geeig-
net. Alle Landwirte sind aus Gründen der Futterversorgung und der Nährstoff-
kreisläufe auf Flächen angewiesen. Auf diesen, von der öffentlichen 1 Hand, 
vorgenommenen großen Eingriff in die Betriebe können alle Landwirte nur 
durch Pacht anderer Ländereien reagieren. 
 
Besonders schlägt die Flächenknappheit bei Genehmigung - Auflagen zu Bu-
che. Anforderungen schon bei geringen Baulichen Veränderung oder Erfüllung 
von Auflagen führen zum „Aus" für den ganzen Betriebsstandort. 
 
Ländereien in größerer Entfernung zu pachten ist aus ökonomischen Gründen, 
aber besonders aus Ökologischen Gründen keine Alternative. Hieraus folgt das 
sehr viel Betriebsstandorte und damit Familieneigentum verloren geht. 

Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der NSG-VO beeinflussen die Wirtschaftsweise 
der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und landschaftsver-
trägliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis ge-
mäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. Die ange-
sprochene Flächenverknappung ist kein Ergebnis einer Schutzgebietsauswei-
sung sondern von vielen weitergehenden Faktoren abhängig. 
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Weiterhin befürchten wir das hier so wie in anderen bekannten gebieten das 
Gebiet negativ ausstrahlt. Die Entwässerung ist unseres Erachtens nicht gesi-
chert, da erfahrungsgemäß bürokratische Hürden für die Unterhaltung so 
hoch gelegt werden das die wichtige Aufgabe nicht erfüllt werden kann. •  
 
Negativ wird sich auf unseren Betrieb die Verlagerung von Wildgänsen erge-
ben. Die Wildgänse lassen sich innerhalb der jetzt schon bestehenden Natur-
schutzgebiete nicht nieder und fressen unsere wertvollen Gräser und verkoten 
das Land. Wie sich das auf die Zunahme der Vogelgrippe auswirkt ist noch 
nicht abzusehen. • 
 
Die Ausbreitung von Füchsen die aus den Naturschutzgebieten auswandern 
und die Brutvögel in angrenzenden Flächen dezimieren ist bei den Behörden 
Bekannt. • 
 
 Wir erwarten eine Zunahme von Wildschweinen und Wölfen zu einer Über-
population mit all den bekannten negativen Folgen. • 
 
 Besonderes negativ ist die Ausweisung durch die umliegende 500 Pufferzone. 
Hiervon ist ein wesentlicher Teil der Betriebsfläche betroffen. Hier sind in der 
Zukunft höhere Auflagen und Kosten für Genehmigungen zu erwarten. Um-
weltverträglichkeits Gutachten sind für die öffentliche Hand kein Problem. Für 
jeden Privatmann oder jeden Betrieb ein Standortnachteil. 
 
 
 
 
 
 
Flurbereinigte Gebiete 
 
Die Betroffenen Flächen in Timmel Östlich vom Boekzetelermeer, in Hatshau-

 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Pufferzone nach § 3 Absatz 1 Nr. 4 NSG-VO handelt es sich um das 
Verbot, in einer Zone von 500 m Breite um die äußeren Grenzen des NSG un-
bemannte Luftfahrtsysteme/Flugmodelle oder unbemannte oder bemannte 
Luftfahrzeuge zu betreiben.  
Unabhängig davon sind gemäß § 33 BNatSchG alle Veränderungen und Stö-
rungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteile führen können, unzulässig. Dies gilt auch für Maßnahmen, die von 
außen in das Gebiet hineinwirken können. Nach Art. 6 Abs. 3 der Habitatricht-
linie ist dies bei einer Prüfung der Verträglichkeit eines Planes oder Projektes 
einzuschließen (siehe Schlussantrag Generalanwältin 7.8.2018 in der Rs. C-
461/17). 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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sen - Ayenwolde und Simonswolde fielen unter die jeweiligen Flurneuord-
nungsverfahren. 
 
In Simonswolde sind die Flächen am Krummen Tief größtenteils in diesem 
Verfahren mit dem Ziel, die Förderung der Agrarstruktur und Regulierung der 
Wasserverhältnisse bearbeitet worden. Das gleiche gilt für Timmel und Hats-
hausen. Der Flurbereinigungsplan ist in Timmel 2002 und im Verfahren Hats-
hausen ca. 2005 aufgestellt worden. In Simonswolde Ende der 80er Jahre. 
 
Diese Verfahren sind alle von der öffentlichen Hand eingeleitet worden. Die in 
diesen Gebieten liegenden Flächen sind melioriert worden. Die Flächen sind 
zur Verbesserung der Agrarstruktur neu eingeteilt und durch neue Gräben 
entwässert. Diese Vorfluter dienen sowohl der Entwässerung wie auch der 
Bewässerung in Trockenzeiten. Bei Umlegung von Entwässerungsgräben ist 
immer ein Flachumbruch der Flächen mit Einplanierung einhergegangen. 
Grünlandneuansaaten wurden von der Landwirtschaftskammer als Fachbe-
hörde begleitet. Straßen und Wege wurden Ausgebaut. 
 
Neben vielen Öffentlichen Mitteln ist auch sehr viel Privates Kapital der Eigen-
tümer investiert. Ein genereller Landabzug in Höhe von 5 % des Bodenwertes 
schlägt hier genauso zu Buche wie der Flurneuordnungsbeitrag teilweise über 
fasst 30 Jahr. 
 
Bei diesen meliorierten Flächen handelt es sich um Wirtschaftsgrünland. 
Exemplarisch ist das Gebiet östlich des Boekzetelermeeres zu nennen. Bei 
einer Kartierung im Jahre 2002 ist hier mesophiles Grünland festgestellt wor-
den ist. Dies Mesophile Grünland soll jetzt nicht mehr vorhanden sein und 
wiederhergestellt werden. Hier liegt die Begründung das diese Flächen als NSG 
ausgewiesen werden müssen. Diese Kartierungsergebnisse sind nichtzutref-
fend. Nach der Meliorierung während der Flurneuordnung ist das Grünland 
immer als Intensives Wirtschaftsgrünland genutzt worden. Es ist immer 3- bis 
5-mal im Jahr zur Silage Gewinnung gemäht, oder als Hof nahe Weide genutzt 
worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen beziehen sich auf die Basiserfassung aus dem Jahr 2002. In dem 
Bereich Boekzeteler Meer Ost ist damals großteils der Biotoptyp GMF kartiert 
worden. Da sich der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen seit-
dem laufend verändert hat, würde man den 2002 vorliegenden Biotoptyp 
anhand der vorliegenden Artenliste eher dem Biotoptyp GEM – Artenarmes 
Extensivgrünland zuordnen. Es handelt sich so zwar um keinen FFH-
Lebensraumtyp, aber dennoch um einen damals extensiv genutzten Bereich. 
Heute zeigt sich der Bereich eher als intensiv bewirtschaftet, was eine Ver-
schlechterung darstellt. Es gelten hier ebenfalls die allgemeinen Verpflichtun-
gen zum Erhalt und der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustan-
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Das gilt ebenso für das Wirtschaftsgrünland am Krumen Tief und besonders in 
Ayenwolde. Die ist von allen Grundeigentümern bestätigt. Es ist und bleibt 
intensives Wirtschaftsgrünland. 
 
Durch diese positiven Flurneuordnungsverfahren hat sich die Gesamte Region 
nachhaltig zum Vorteil entwickelt. Investitionsentscheidungen in der Land-
wirtschaft sind immer Boden gebunden. Durch die gesamte positive Entwick-
lung haben viele Familien Investitionen in die Zukunft vorgenommen. Für Ge-
nerationsübergreifend Entscheidungen mit langen Laufzeiten, von teilweise 30 
Jahren ist eine Rechtssicherheit Voraussetzung. 
 
Durch die Maßnahmen bei der geplanten Unterschutzstellungen werden viele 
dieser Entscheidungen als Absurdum geführt. Existenzen werden Gefährdet. 
Nachhaltige Lebensentwürfe werden Zerstört. Das ist mit einer Sozialbindung 
des Eigentums nicht vereinbar. 
 
Wie soll eine Junge Generation den Glauben an die Richtigkeit öffentliche 
Entscheidungen behalten, wenn nach für Bauern kurzer Zeit alles in Frage 
gestellt wird. 
 
Besonders schwer wiegen die Eingriffe in das Eigentum und damit die wirt-
schaftlichen Nachteile für Senioren und Altenteiler die von den Pachteinnah-
men leben müssen. 
 
Um die Wirtschaftlichen Einflüsse der NSG Verordnung darzustellen fügen wir 
als die Betriebswirtschaftlichen Ausarbeitungen der Landwirtschaftskammer 
Aurich samt Berechnung und Erklärungen genauso wie die Berechnung des 
Spezialberatungsringes als Anlage, und damit Bestandteil dieser Einwendung, 
an 
 
 
 

des.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
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Anlage 1: Betriebswirtschaftlichen Ausarbeitungen der Landwirtschaftskam-
mer Aurich  
Anlage 2: Berechnung des Spezialberatungsringes 
 
Die Auswirkungen auf die betroffenen Betriebe ist Existenziell. Der Kaufkraft-
verlust für die gesamte Region bedeutend. Das Leben in den Dörfern wird sich 
verändern und damit auch die Betriebliche Entwicklungsmöglichkeit. 
 

wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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In der FFH Richtlinie Artikel 2 heißt es „Die aufgrund dieser Richtlinie getroffe-
nen Maßnahmen tragen Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kul-
tur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung". Wir sind 
der Ansicht das dieser Grundsatz nicht richtig angewendet wird. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 
 
Anlage 
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184.  
Eingang LK Aurich: 29.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Für meine Mähwiesen in Westgroßefehn (s. beiliegende Karte) möchte ich 
folgendes anmerken: Die Flächen unterliegen seit geraumer Zeit dem Natur-
schutz. Das heißt für mich, dass ich nur in bestimmten Zeiträumen die Bewirt-
schaftung (Silage/Heu) machen kann. Nach den Jahren sind die Flächen aus-
gehagert und somit ist die Qualität des Silos/Heu immer schlechter geworden. 
Eine Düngung durch Gülle etc. ist nicht erlaubt. Eine Beweidung der Flächen 
durch die Pferde in Teilen ist ebenfalls nicht erlaubt, so dass auch dadurch 
keine andere „Düngung" stattfindet. Ich bitte Sie dieses bei der neuen Verord-
nung mit zu bedenken, da eine Bewirtschaftung der Flächen als Mähweiden 
nicht mehr machbar ist zukünftig ohne Einbußen zu haben. Auf meinem Hof 
habe ich Pferdehaltung und diese benötigen auch weiterhin Silo/Heu. 
 
Anlage 

Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen. 
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185.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Als Eigentümer und Verpächter von Grundstücken in der geplanten Gebietsku-
lisse erhebe ich Widerspruch gegen die vorliegenden Verordnungsentwürfe. 
Folgende meiner Grundstücke sind von der Ausweisung als MG direkt betrof-
fen: 
 
Gemarkung  
 
Flurstück Größe 

 6,5445 
 4,0323 
 2,8464 
 1,0064 
 1,3424 

 
Allein der Schutzstatus, .aber erst recht die Auflagen mindern den Wert dieser 
Grundstücke unverhältnismäßig. Grundstücke mit absolutem Düngeverbot 
sind wirtschaftlich nicht mehr zu verwerten. Dadurch ist abzusehen, dass eine 
Verpachtung oder ein Verkauf künftig nur noch mit hohen Verlusten möglich 
sein wird. 
 
Für mich stellt sich die Frage, ob diese Grundstücke überhaupt als FFH-Gebiet 
gemeldet sind. Seinerzeit hieß es, die Ausweisung beschränke sich auf das 
Gewässer. Zur Zeit sind sie überwiegend verpachtet, langfristig ist aber die 
Erhaltung meines Unternehmens als Vollerwerbsbetrieb vorgesehen. Die Ver-
ordnung ist deshalb in dieser Form existenzgefährdend. 
 
Die fachlichen Grundlagen für die Begründung des Schutzzwecks sind falsch. 
Über das örtliche Vorkommen wertbestimmender Arten und Lebensraumty-
pen (LRT) gibt es widersprüchliche Angaben. Einflüsse wie Klimaveränderun-
gen, politische Beschlüsse, Grenzwertverschiebungen, wirtschaftliche Entwick-

 
 
 
 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-



 

1148 
 

lungen, Anpassungen bei der Bewirtschaftung sind unvorhersehbar. 
 
Vogelzählungen und Biotopkartierungen geben die tatsächlichen Verhältnisse 
vor Ort unvollständig wieder. Deshalb ist es Unsinn, mit Konzepten zu arbei-
ten, die schon in der Vergangenheit gescheitert sind. Sie erwarten doch wohl 
nicht im Ernst, (lass Sie mit den gleichen Extensivierungsmaßnahmen, die bis-
lang nichts gebracht haben, zukünftig bessere Ergebnisse erreichen. Um es mit 
Einstein zu sagen: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu 
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich.  
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
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Nicht nur das geplante LSG, sondern auch die angrenzenden Naturschutzge-
biete werden sich auf die angrenzenden Nutzflächen auswirken. Sie liegen im 
bereich der geplanten Pufferzone. Für meine Grundstücke in der Gemarkung 
Bagband im Einflussbereich des Teilgebiets „Boekzeteler Meer Ost" ist beson-
ders das Drohnenflugverbot nicht akzeptabel. Unbemannte Luftfahrtsysteme 
dienen nicht nur der Ertragserfassung oder Bestandsbewertung landwirt-
schaftlicher Kulturen, sondern vor allem der Wildrettung und dem Gelege-
schutz mittels Wärmebildkameras und damit grundsätzlich dem Naturschutz. 
 
 
 
 
 
 
 

Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsyste-
men/Flugmodellen/Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) 
oder bemannten Luftfahrzeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erheb-
liche Beeinträchtigungen aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer 
Form psychischen Stress (z. B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- 
und Hergehen), der in physischen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auf-
fliegen, Verlassen des Gebietes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m 
um das Schutzgebiet nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Natur-
schutzgebiet nicht nur solche Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet 
stattfinden, sondern auch solche, die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaub-
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Meine Grünlandflächen eignen sich nicht zum Umbruch. Um so wichtiger ist 
es, dass meine Pächter jederzeit in der Lage sind, mit Nach- und Übersaat ei-
nen standortangepassten Grasbestand zu erhalten. Die von Ihnen vorgeschla-
gene Saatmischung macht das unmöglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nis von dem gesetzlichen Verbot nach der LuftVO ist bei der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. 
Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 NSG-VO bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde zu beantragen. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
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Fachlich unsinnig sind auch die Gewässerabstände. Als Referenz eine Untersu-
chung aus Kalifornien zu nehmen, zeugt nicht von Sachverstand. Es gibt mehr 
als genug Gutachten, die die Pufferkapazität von Grünland belegen. Z. B. Prof. 
Paaß von der Universität Bonn aus 1991, Prof. Frede von der Universität Gie-
ßen aus 2003, Dr. Wolter vom LAWA 2014 oder zuletzt das Grünlandzentrum 
Niedersachsen-Bremen in einer Stellungnahme zur jüngsten Novellierung der 
Düngeverordnung vom 05.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
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Die Verordnungen in dieser Form halte ich deswegen für ungeeignet. Weitere 
Rechtsmittel und Ergänzungen dieser Eingabe behalte ich mir vor. 

tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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186.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Wir als Landhandel für die Landwirtschaft unterstützen landwirtschaftliche 
Betriebe die Ihre Flächen ordentlich und nach guter fachlicher Praxis bewirt-
schaften. Die in diesem derzeitigen Wandel stark wachsenden ldw. Betriebe 
sind für uns wichtige Handelspartner. Alle Maßnahmen die zu einer Einschrän-
kung der Bewirtschaftung der Flächen in dem geplanten Naturschutzgebiet 
führen, werden früher oder später zu einer Herausforderung für die betroffe-
nen ldw. Betriebe und auch für unser Unternehmen. 
 
Als Beispiel möchten wir auf §4 Verbote eingehen: 
 
Ein Verbot der Grünlandneuansaat führt zu einer Qualitativen und Quantitati-
ven Verschlechterung des Grundfutters  
Die Gräsermischungen zur Nachsaat müssen für Energie- und Eiweißreiche 
Gräser und Grasnarben geeignet sein um Grundfutterqualität erzeugen zu 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
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Das Liegenlassen von Mähgut kann auf Grund der Witterungsbedingungen 
vereinzelt nicht vermieden werden, da die Zerstötung der Bodenstruktur bei 
Nässe mehr Schäden verursacht als das liegengelassene Mähgut  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunehmende Gewässerabstände sind unnötig, da zum 1. der Gewässerab-
stand bereits in der Düngeverordnung geregelt ist und zum 2. kein Ab-
schwemmen von Dünger auf Grünland zu erwarten ist 

Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense), Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei lang-
jährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
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Des Weiteren sind wir der Meinung das es keinen Sinn macht, wenn vorhan-

Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck und die Bestim-
mung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 und Abs. 2 
WHG.  Mit dieser Regelung wird in der sensiblen gewässernahen Zone eine 
dem Schutz der Gewässer dienende ökologische Maßnahme unmittelbar vor-
gegeben sowie das Gewässer vor Einträgen geschützt. Das Bundesrecht ergän-
zende Verbote der Verwendung von Düngemitteln trägt der Zweckbestim-
mungen des Gewässerrandstreifens– Verbesserung der ökologischen Funktion 
oberirdischer Gewässer, Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quel-
len und Sicherung des Wasserabflusses –Rechnung. 
 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar.  
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dene Schutzmaßnahmen nochmals geregelt werden. 
 
Beispiel:  
- Küken — und Gelegeschutz sind bereits im NAGBNatSchG geregelt  
- Gewässerabstände in der Düngeverordnung 
 
 
 
 
 
 
Fazit Wir als Landhandel mit 5 Mitarbeitern dienen der Landwirtschaft und 
den landwirtschaftlichen Betrieben seit 66 Jahren!  
 
Wir möchten diese Aufgabe auch gerne weiterhin erfüllen! Das können wir 
aber nur wenn die betroffenen Betriebe nicht durch die NSG Ausweisung in 
Ihrer Existenz gefährdet werden und aufgeben müssen! 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

 
 
 
Die Durchführung des Küken- und Gelegeschutzes ist nicht im NAGBNatSchG 
geregelt. Es findet sich lediglich eine Entschädigungsregelung für den Fall, 
wenn die zuständige Naturschutzbehörde eine Anordnung trifft, dass die be-
treffenden Flächen, auch außerhalb eines Naturschutzgebietes, zum Schutz 
der Gelege erst später befahren werden dürfen.  Wie in der Begründung aus-
führlich angeführt, reichen die in der Düngeverordnung stehenden Regelun-
gen nicht aus, um dem Schutzzweck der Verordnung genüge zu tragen.  
 
Zur Kenntnis genommen. 
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187.  
Eingang LK Aurich: 23.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Wir sind selbst bei NABU aber, entschieden gegen diese Maßnahme. 
 
NABU hat Sandwater / Simonswolde schon in Sand gesetzt. So viele tote Vögel 
und vor allem auch qualvoll erstickte Fische in 2019/2020. Das muss ein Ende 
haben. Sandwater verschlickt total bzw. trocknet aus, seitdem es keinen Zu-
und Ablauf zu den Kanälen mehr hat. 
 
Jetzt sollen im Fehntjer Tief die Wiesen und Äcker unter Naturschutz gestellt 
werden. Auch das geht in die Hosen. 
 
Diese Flächen gehen z. B. den Bauern für ihr Silo (4-5 x im Jahr / Futter) und 
auch zum Grasen der Kühe, Pferde und Schafe verloren — nicht zu vergessen 
ihre Gülle. Und wo sollen sie damit hin? 
 
Das sieht aus wie eine Enteignung der Flächen. Das war es Im Moment. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
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188.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Pächter von Grundstücken im Gebiet des geplanten Naturschutzgebiets 
in der / den Gemeinde(n) Ihlow, konkret:  
 
Gemarkung  
 
Ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb.  
 
Die von mir bewirtschafteten Flächen stellen sich wie folgt dar: 
 
Acker: 44ha 
Grünland: 92ha 
Gesamt: 136ha 
Davon Eigentum: 26 
Davon gepachtet: 110 
 
Davon im Naturschutzgebiet:  
Grünland: 10ha 
Gesamt: 10ha 
Davon Eigentum: 0 
Davon gepachtet: 10 
 
Der gehaltene Viehbestand gliedert sich wie folgt auf: 
Milchkühe: 135 
Kälber: 50 
Weibl. Nachzucht: 150 
Mastbullen: 5 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 

Zur Kenntnis genommen. 
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Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 

 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
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können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 

raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
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fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 

nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
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Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 

unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
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Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  

NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
s.o. 
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Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung: Mein Pächter ist auf eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung an-
gewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-

Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
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bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 

BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 



 

1170 
 

Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-

mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
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rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 

dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 

seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
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Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
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Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 

Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
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Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
Weitere Einwendungen: 
 
Einwendung:  
Die Düngung sollte auf allen Flächen gleich sein wie in allen anderen Teilen 
ohne Einschränkungen, 
Begründung: 
Eine Einschränkung in der Düngung ist nicht zielführend in der Landwirtschaft. 
So würde es für uns Existenzgefährdend sein und nicht möglich sein unseren 
Betrieb weiter zu führen.  
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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189.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Pächter von Grundstücken im Gebiet des geplanten Naturschutzgebiets 
in der / den Gemeinde(n) Ihlow, konkret:  
 
Gemarkung  
 
Ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb.  
 
Die von mir bewirtschafteten Flächen stellen sich wie folgt dar: 
 
Acker: 44ha 
Grünland: 92ha 
Gesamt: 136ha 
Davon Eigentum: 26 
Davon gepachtet: 110 
 
Davon im Naturschutzgebiet:  
Grünland: 10ha 
Gesamt: 10ha 
Davon Eigentum: 0 
Davon gepachtet: 10 
 
Der gehaltene Viehbestand gliedert sich wie folgt auf: 
Milchkühe: 135 
Kälber: 50 
Weibl. Nachzucht: 150 
Mastbullen: 5 
Sonstige: 2 Zeigen und Schafe 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 

Zur Kenntnis genommen. 
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Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 

 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
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können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 

raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
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fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
Begründung: 

nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
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Für die Landwirtschaft und Jagd unabdingbar ein Einsatz der Drohne zum 
Schutz vor Wildtieren und Kontrolling der Bestände um sich zu Modernisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 

unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
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Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-

NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
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on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung:  
In WSG Gebieten wurde es immer gefördert und stark angenommen. Nur da-
mit kann auch ein artenreiches Leben gewährleistet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-

Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
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gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-

 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
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schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 

Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
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Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 

de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
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rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-

schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
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erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 

zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
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Weitere Einwendungen: 
 
Einwendung:  
Eine Düngung muss auf allen Flächen sor erfolgen wie es auch vorher erlaubt 
war.  
Begründung: 
Es besteht kein Anlass die Düngung zu verbieten oder einzuschränken. Es gibt 
dadurch keinen Vorteil im Naturschutzgebiet. Auch eine intensive Bewirt-
schaftung hat nicht so eine hohe CO2 Bilanz wie im Naturschutzgebiet welches 
besteht. Für die anfallenden Kosten für die Gülle wird der Betrieb existenz 
gefährdet und nicht mehr zukunftssicher. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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190.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Pächter von Grundstücken im Gebiet des geplanten Naturschutzgebiets 
in der / den Gemeinde(n) Ihlow, konkret:  
 
Gemarkung  
 
Ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb.  
 
Die von mir bewirtschafteten Flächen stellen sich wie folgt dar: 
 
Acker: 44ha 
Grünland: 92ha 
Gesamt: 136ha 
Davon Eigentum: 26 
Davon gepachtet: 110 
 
Davon im Naturschutzgebiet:  
Grünland: 10ha 
Gesamt: 10ha 
Davon Eigentum: 0 
Davon gepachtet: 10 
 
Der gehaltene Viehbestand gliedert sich wie folgt auf: 
Milchkühe: 135 
Kälber: 50 
Weibl. Nachzucht: 150 
Mastbullen: 5 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 

Zur Kenntnis genommen. 
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Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-
nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 

 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 
durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
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können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 
Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
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In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
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§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 

raussetzung der Unterschutzstellung. 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
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fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
 

nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
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Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
 

unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
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Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-

NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
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on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-
ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
 
 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung:  
In Wasserschutzgebieten ist dies gefördert worden und hier soll es Verboten 
werden? Nicht nachvollziehbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  
Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-

Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
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gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll. 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 
Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-

 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
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schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-
len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 

Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
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Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 
Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 

de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
 
 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-



 

1209 
 

rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-
kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-

schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
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erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
 

zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
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Weitere Einwendungen:  
Einwendung:  
Düngung 
Begründung: 
Für eine nicht richtige Ausnutzung der Flächen können nicht die Kühe gehalten 
werden, die wir halten müssen um rentabel zu sein. Es ist mit diesen Maß-
nahmen existenzgefährdend.  
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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191.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

seit Juni 2018, also bald drei Jahren, droht uns zusätzlich zu den schon beste-
henden Naturschutzgebieten an Flumm und Fehntjer Tief schon wieder eine 
neue Verordnung. Aus den Erfahrungen mit den bisherigen Versuchen, durch 
Extensivierung und erhöhte Wasserständen die Weidevogelbestände wieder 
zu vermehren, sollten Sie Konsequenzen ziehen. Statt offensichtlich untaugli-
che Methoden auch noch auszuweiten, wäre es endlich an der Zeit, andere 
Wege im Wiesenbrüterschutz zu gehen. Selbst die meisten Naturschutzaktivis-
ten wissen mittlerweile, dass man es mit der Extensivierung nicht übertreiben 
soll, sondern besser die Vögel gezielt dort schützt, wo sie ihre Gelege haben. 
Die seit einigen Jahren angebotenen Gelegeschutzprogramme zielen schon in 
diese Richtung, die neuerdings auch im Nieders. Naturschutzgesetz aufge-
nommen sind. 
 
Für uns als klassischen Familienbetrieb, der überwiegend Grünland bewirt-
schaftet und Milchkühe hält, ist das besonders wichtig, denn wir sind für unse-
re Rinder auf gutes Grundfutter angewiesen. Mit 120 Milchkühen und der 
zugehörigen weiblichen Nachzucht kommen wir mit insgesamt 134 ha gerade 
so hin. Davon sind aber nur 20 ha eigenes Land, so dass wir uns auf einem 
immer knapper und teurer werdenden Pachtmarkt behaupten müssen. Weil 
bei uns die Nachfolge gesichert ist, werden wir voraussichtlich moderat auf-
stocken müssen. Das wird schwierig bis unmöglich, wenn wir von Schutzgebie-
ten umgeben sind. 10 ha liegen im geplanten LSG, 4 ha im NSG, so dass 16 % 
unseres Grünlandes nur noch eingeschränkt zu bewirtschaften sind. Das ist in 
unserer Lage schon existenzgefährdend. 
 
Entscheidend für den Schutzstatus ist der Zustand des Gebietes zum Zeitpunkt 
der Meldung an die EU. Die landwirtschaftliche Nutzung hat schon damals das 
Gebiet geprägt und ist deshalb nicht weiter einzuschränken. Deswegen müs-
sen alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten weiter möglich bleiben, die schon 
zum Zeitpunkt der Meldung üblich und zulässig waren. 

Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz „Natura 2000" besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 
nach der Vogelschutzrichtlinie (VSRL, vom 2. April 1979, 79/409/EWG; ersetzt 
durch kodifizierte Fassung vom 30. November 2009, 2009/147/EG). Die Vogel-
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Fachliche Grundlage für die Sicherung sind die Standarddatenbögen, die bei 
der Meldung der Gebiete maßgeblich waren. Über die fachliche Qualität kann 
man streiten, dass gilt aber auch für die aktuellen Erhebungen. Bei allen Unsi-
cherheiten ist jedoch über den gesamten Zeitraum erkennbar, welche Arten 

schutzgebiete (VSG) gelten unmittelbar nach ihrer Meldung durch die Mit-
gliedstaaten an die EU-Kommission als besondere Schutzgebiete (Special Pro-
tection Areas - SPA) und gehören damit dem europäischen Schutzgebietssys-
tem „Natura 2000" an. Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt für die 
besonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. 
Nach Artikel 4, Absatz 1 der Richtlinie sind die "zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklären. Nach Artikel 4, Absatz 2 
besteht zudem auch für alle nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßigen 
Zugvogelarten die Verpflichtung hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
Bereits basierend auf der VSRL vom 2. April 1979 wurde das Fehntjer Tief an 
die EU in den 1980er Jahren gemeldet. In den Karten für avifaunistisch wert-
volle Bereiche in Niedersachsen – Brut-/Gastvögel von 1986-1992 des Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie von 1994 ist das Fehntjer Tiefgebiet 
bereits als gemeldetes „Besonderes Schutzgebiet“ dargestellt.  
Die EU-Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Listen 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nach der FFH-Richtlinie. 
Die Veröffentlichung erfolgt jeweils für sog. biogeografische Regionen. Eine 
Liste wurde erstmals im Dezember 2004 veröffentlicht, in der das Fehntjer Tief 
enthalten ist. 
Darauf aufbauend basiert der Schutzstatus auf dem Schutzzweck, der unter 
Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungen erstellt 
worden ist, und der allgemeinen Verpflichtung zum Erhalt und der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Mit der Meldung des Gebietes 
an die EU-Kommission entstand zudem die Verpflichtung geeignete Schutz-
maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Merkmale des Gebietes zu ergrei-
fen. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG und 
ist auf den Biotopschutz, Wissenschaft, Naturgeschichte, Landeskunde sowie 
der Seltenheit, besonderen Eigenart und Schönheit des Gebietes abgestellt. 
Der Schutzzweck entspricht der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, welche insbe-
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und LRT in der Gebietskulisse eine Rolle spielen und welche nicht. Wertbe-
stimmend sind vor allem Wiesenvögel und Grün landgesellschaften sowie in 
Teilbereichen Borstgrasrasen, Pfeifengraswiesen und Übergangs- und 
Schwingrasenmoore. LRT wie Hochstaudenfluren, Hainsimsen- oder Auenwäl-
der müssen nicht geschützt werden, weil sie wegen ihres geringen Vorkom-
mens signifikant nicht vorhanden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Verbote sind deswegen übertrieben und unnötig: 
 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein. 
 
 
Die Grünlanderneuerung muss weiter zulässig bleiben, weil wir energie- und 
eiweißreiches Grundfutter brauchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sondere der Sicherung der biologischen Vielfalt dienen. Ein günstiger Zustand 
der Lebensräume und Arten, die in den entsprechenden Standarddatenbögen 
für das Gebiet dargestellt sind, muss angestrebt bzw. erhalten werden. Auf 
einen Vermerk der EU-Kommission über die Ausweisung besonderer Schutz-
gebiete vom 14. Mai 2012 – und die nach Auffassung der EU-Kommission 
sinngemäße Anwendung für EU-Vogelschutzgebiete– wird verwiesen. Danach 
sind alle im Standarddatenbogen zum Gebiet benannten signifikanten Arten 
zum Schutzgegenstand der Sicherung zu machen und in dieser NSG-
Verordnung zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sind aber auch andere Arten, z. B. Schmetterlinge, Heuschre-
cken oder Pflanzen, für die die Flächen eine Bedeutung als Lebensstätte oder 
Lebensraum haben, zu erhalten und zu entwickeln. Auf diesen Flächen ist ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in seiner Gesamtheit oder in 
einzelnen Bereichen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Pflanzen und Tierar-
ten erforderlich. 
 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
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Die von Ihnen vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten kann 
sich in der Grünlandnarbe nicht durchsetzen, weil die vorhandenen Gräser 
abhängig von Klima, Boden und Nutzungsintensität überlegen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
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Das Liegenlassen von Mähgut ist nicht üblich, aber manchmal auf Feuchtgrün-
land bei ungünstiger Witterung nicht zu verhindern, um Bodenschäden zu 
vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gewässerabstände bei der Düngung sind fachlicher Unsinn, weil bei Grün-
land keine Abschwemmungen vorkommen. Das ist durch unzählige Gutachten 
belegt. Das von Ihnen in der Begründung genannte Gutachten einer kaliforni-
schen Universität ist völlig ungeeignet für unsere Grünlandregion. Außerdem 
sind die Abstände schon in der Düngeverordnung und im Niedersächsischen 
Wassergesetz reglementiert. 
 
 

verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
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Der Managementplan ist rechtlich nicht verbindlich und deshalb mit einer 
bedingungslosen Duldungspflicht nicht vereinbar. 
 
 
 

Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Diese Regelungen sind vor dem Hintergrund des Mahnschreibens der EU, der 
Klage der europäischen Kommission vor dem EuGH gegen die Bundesrepublik 
Deutschland und der daraus hervorgehenden fehlenden Verbindlichkeit der 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Erhaltungsziele unerlässlich. Des Weiteren 
wird auf § 15 NAGBNatSchG hingewiesen. Die Maßnahmen beschränken sich 
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Was die Wiederherstellung angeht, hat die EU-Kommission wiederholt darauf 
hingewiesen, dass nicht immer und überall alle möglicherweise vorkommen-
den Arten zu schützen gleichermaßen zu schützen sind, sondern dass inner-
halb biogeografischer Regionen Prioritäten zu setzen sind. 
 
Wir fordern deshalb eine Verordnung, die sich vor allem die Erhaltung der 
wertbestimmenden Arten und deren Lebensräume zum Ziel setzt und behal-
ten uns weitere Einwendungen ausdrücklich vor. 

auf diejenige, die die Nutzung des Grundstücks nicht unzumutbar beeinträch-
tigen.  
 
s.o. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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192.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Ich bin Eigentümer von Grundstücken im Gebiet des geplanten Landschafts-
schutzgebiets in der Gemeinde Moormerland, konkret: 
 
Gemarkung  

 
 
Ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb.  
 
Die von mir bewirtschafteten Flächen stellen sich wie folgt dar: 
 
Acker: 6ha 
Grünland: 84ha 
Gesamt: 90ha 
Davon Eigentum: 60ha 
Davon gepachtet: 30ha 
 
Davon im Naturschutzgebiet:  
0 
 
Der gehaltene Viehbestand gliedert sich wie folgt auf: 
 
Milchkühe: 140 
Kälber: 30 
Weibl. Nachzucht: 70 
 
Gegen den genannten Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
erhebe ich die folgenden Einwendungen: 
 
Allgemeines 

 Die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit ist für das NSG vom Verord-

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
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nungsgeber für die Flächen, die bisher noch nicht durch eine nationale 
Verordnung unter Schutz gestellt waren, bisher nicht hinreichend darge-
legt. Der Vogelschutz allein rechtfertigt nicht die Ausweisung als NSG 
(OVG Lüneburg, U. v. 21. Mai 2019 - 4 KN 141/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sämtliche Regelungen müssen sich am Verschlechterungsverbot messen 
lassen. Der Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Gebietsbeein-
trächtigung vorliegt, verlangt nach einer Ausgangsgröße: Pläne, Projekte 
und Vorhaben sind die adressierten Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 
2 FFH-RL angeordneten Verschlechterungsverbots. Dies dient nach über-
wiegender Ansicht der Erhaltung des Zustandes, in dem sich die von dem 
Schutzgebiet umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die 
Gemeinschaftsliste befinden. Gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ist ein Gebiet 
nämlich erst ab dem Zeitpunkt geschützt, in dem es in die Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden ist. Deshalb 
werden etwaige Vorbelastungen, die sich ungünstig auf die Lebensräume 
auswirken können, von vornherein vom Verschlechterungsverbot nicht er-
fasst. Die bereits bei Unterschutzstellung des Gebiets bestehenden Vor-
haben wirken sich (prägend) auf die zeitlich nachfolgend ausgewiesenen 
Schutzgebiete aus und bestimmen so den Erhaltungszustand der Lebens-
räume und Arten mit (Beier, NVwZ 2016, 575, 577). Sie sind daher in der 
Regel bereits im Rahmen des Prozesses der Gebietsausweisung entspre-
chend berücksichtigt worden (VGH München, Urt. v. 30.10.2007 —8 A 
06.40024; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 —9 B 28/08; 
VGH München, U. v. 19.02.2014 — 8 A 11.40040 u. a.; wiederum bestätigt 

gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH- und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderem eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung in aller Regel nur durch eine Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; 
dies entspricht auch der einschlägigen Rechtsprechung. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben der FFH-RL und VSchRL etablieren lediglich 
Mindeststandards, während es den Mitgliedstaaten nicht versagt ist, strenge-
re Schutzmaßnahmen zu ergreifen (Art. 193 AEUV; Art. 14 V-RL). Davon abge-
sehen begrenzt das Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkei-
ten des Verordnungsgebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und 
Maßnahmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebietes führen können. Der Verordnungsgeber gehört daher von vornherein 
nicht zu den Adressaten des Verbots; stattdessen hat er aus Gründen des § 32 
Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustellen, dass 
der Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entsprochen 
wird. § 32 Abs. 3 S. 4 BNatSchG lässt aber keinen Zweifel daran, dass es ihm 
auch gestattet ist, weitergehende Schutzvorschriften zu erlassen. Die Vorstel-
lung, dass eine zur Unterschutzstellung von FFH- und/oder Vogelschutzgebie-
ten dienende nationale Schutzverordnung lediglich Verschlechterungen des 
Zustandes verhindern dürfte, findet in den einschlägigen Rechtsnormen kei-
nen Rückhalt. 
 
Im Übrigen zur Kenntnis genommen. 
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durch BVerwG, Beschl. v. 22.06.2015 — 4 B 59/14). Der Maßstab für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung vorliegt, verlangt zu-
nächst nach einer Ausgangsgröße. Fraglich ist nämlich, ob der natur-
schutzrechtliche „Idealzustand" die Ausgangsgröße bildet oder ob bereits 
ein vorgefundener Zustand (Vorbelastung) Ausgangspunkt ist. Man wird 
von folgendem ausgehen müssen: Die Vorhaben, Maßnahmen und Verän-
derungen sind Erscheinungsformen des in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL angeordne-
ten Verschlechtungsverbots. Letzteres dient nach überwiegender Ansicht 
der Erhaltung des Zustandes, in welchem sich die von dem Schutzgebiet 
umfassten Lebensräume im Zeitpunkt der Eintragung in die Gemein-
schaftsliste befinden (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habitat-
schutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
Aufl. 2001, S. 72). Deshalb werden etwaige Vorbelastungen, die sich un-
günstig auf die Lebensräume auswirken, von vornherein vom Verschlech-
terungsverbot nicht erfasst (Gellermann, Natura 2000-Europäisches Habi-
tatschutzrecht in seiner Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 
2. Aufl. 2001, S. 72). Anders formuliert: Soweit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL neben 
dem Unterlassen beeinträchtigender Handlung ein aktives Tätigwerden 
des Mitgliedstaats fordert, handelt es sich um eine konservierende, nicht 
um eine optimierende Maßnahme (Erbguth/Schubert, DVBI. 2006, 591, 
596).  
 
In Anbetracht des konservierenden Charakters müssen aber alle Maß-
nahmen der Bewirtschaftung zulässig bleiben, die zum Zeitpunkt der Un-
terschutzstellung bereits vorgenommen wurden und die nicht dazu ge-
führt haben, die Schutzbedürftigkeit und die Schutzwürdigkeit in Frage zu 
stellen. Es geht darum, einen Zustand zu konservieren, so dass Maßstab 
für die Einschränkungen der Zustand der Ausgangsgröße ist, der zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung herrschte. Deshalb sind die Einschränkun-
gen auf die Aspekte zu begrenzen, die über diesen Rahmen hinausgehen 
und die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot führen 
können. Das gefundene Resultat entspricht der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 146, 145 ff. — BAB Waldkappel, erster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verschlechterungsverbot bezieht sich, wie oben dargestellt, auf den Zeit-
punkt der Meldung des Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und nicht auf den Zeitpunkt der hier vorgenommenen Überführung in natio-
nales Recht. Für die gemäß FFH- und Vogelschutzrichtlinie vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen ist ein günstiger Erhaltungszustand erforderlich. 
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Leitsatz). Mit Blick auf den Kammmolch hat das Gericht festgestellt, eine 
ihn betreffende Schadensvermeidungsmaßnahme sei rechtlich zulässig, 
wenn nach Durchführung der Maßnahme mindestens der gleiche (oder 
bessere) Schutz für die Art erreicht wird. 

 Die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes korrespondiert nicht mit 
der Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete (vgl. 
Übersichtskarten/ Anlage 1.2 und 1.3). Die Einbeziehung der nicht als FFH-
Gebiet ausgewiesenen Flächen kommt jedoch nur dort in Betracht, wo 
diese im Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes schutzwürdig 
und schutzbedürftig sind. Beides wurde vom Verordnungsgeber nicht dar-
gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Standdarddatenbogen enthält veraltete Daten. Die Lebensraumtypen 
und die Arten sind weit vor 2017 das letzte Mal kartiert worden — die Bio-
topkartierung des Fehntjer Tief-Niederung für die FFH-Basiserfassung er-
folgte im Jahr 2002. In der Begründung (S. 3) wird sich auf keine aktuellere 
Erfassung bezogen. In zeitlicher Hinsicht ist eine solche Überprüfung und 
Nachkartierung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nationale Unter-
schutzstellung mehr als sechs Jahre nach Aufstellung der Standarddaten-
bögen erfolgt. Dies folgt aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der da-
zu ergangenen Rechtsprechung (vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL, Art. 9 FFH-RL; 
VGH Kassel, B. v. 02.01.2009 — 11 B 368/08.T — juris, Rn. 398). 

 
 

 
 
 
 
Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der FFH-
Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogelschutz-
gebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung durch die 
Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen befinden 
sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z. B. zur Erreichung bzw. Erhaltung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des § 23 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
In der Begründung des Verordnungsentwurfs wird eine Basiserfassung thema-
tisiert, deren Ergebnisse im Standard-Datenbogen des NLWKN dokumentiert 
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sind. Die Erstmeldung des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung' erfolg-
te im Dezember 2004, indessen wurde der Meldebogen im Juli 2018 aktuali-
siert. Das Vogelschutzgebiet „Fehntjer Tief“ wurde im Dezember 1999 gemel-
det, während das Update im August 2018 erfolgte.“ Daraus folgt, dass die 
Datenlage in Ansehung des vorliegenden Falles hinreichend aktuell ist. 
 
Die Lebensraumtypen (6230, 6410, 7140, stichprobenartig 3150, 3130) und 
Arten sind im Rahmen der Managementplanung 2019 und 2020 kartiert wor-
den. Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sind stichprobenartig durch das 
Land Niedersachsen im Rahmen der Berichtspflicht kartiert worden. Seit 2009 
erfolgt im Landkreis Leer ein Monitoring im Rahmen der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Entwicklung und Erhaltung der LRT 6230 und 6410. Die Gewässer 
des LRT 3130 werden regelmäßig durch das Land Niedersachsen (Luronium 
natans) untersucht. Zudem erfolgt eine jährliche Revierkartierung seit 1994 
(bis auf 2015/2016) durch die Naturschutzstation Fehntjer Tief. 
 
Unabhängig davon findet die These, dass nach Ablauf von sechs Jahren eine 
Neukartierung erfolgen müsste, in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL keine Stütze. Die Vor-
schrift, die nur für FFH-Gebiete gilt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unter-
schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete inner-
halb einer Frist von sechs Jahren. Die Rechtsfolge, dass nach Ablauf dieser 
Frist nachkartiert werden müsste, lässt sich der Vorschrift nicht entnehmen, 
zumal dies darauf hinausliefe, die Unterschutzverpflichtung zu relativieren. 
 
Schließlich verfängt der Hinweis auf Rechtsprechung zur Datenaktualität bei 
Eingriffsvorhaben nicht. Eine Übertragung auf Verfahren der Unterschutzstel-
lung verbietet sich schon deshalb, weil § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG keinen 
Zweifel daran lässt, dass ein NSG auch um der „Wiederherstellung von Le-
bensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften“ willen ausgewiesen wer-
den kann. Es ist daher nicht entscheidend, ob die maßgeblichen Schutzgüter 
im Gebiet noch vorkommen, und daher ist die Aktualität der Daten keine Vo-
raussetzung der Unterschutzstellung. 
 



 

1224 
 

§ 2 Schutzzweck 
Einwendung: 
Absatz 3 sollte von einer „Kann' in eine „Soll"-Bestimmung umgewandelt wer-
den.  
Begründung: 
Die Umsetzung der Erhaltungsziele insbesondere auf landwirtschaftlichen 
Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll aufbauend auf 
Die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes unterstützt werden. 
 
Verbote in § 3 Abs. 1 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, Hunde außerhalb von Hofflächen frei laufen oder 
schwimmen zu lassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Diese Regelung ist Bedenken ausgesetzt, denn es ist nicht ersichtlich, dass hier 
ein über § 33 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) NWaldLG hinausgehender Schutz erfor-
derlich ist. Nach diesem ist eine Leinenpflicht nur zur Brut- und Setzzeit vorge-
sehen. Diese Vorschrift trägt hinreichend dem Wald-und Artenschutz Rech-
nung. Ein hierüber hinausgehendes Verbot in Form der ganzjährigen Leinen-
pflicht ist nicht geboten. Es ist nicht ersichtlich, dass ohne Abweichen von den 
Vorgaben des NWaldLG eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
LSG oder seiner Bestandteile oder eine nachhaltige Störung zu befürchten 
wäre. In der Begründung wird angeführt, dass durch die Leinenpflicht in der 
freien Landschaft sichergestellt wird, dass es zu „keinen Störungen" kommt. 
Zu Veränderungen oder Störungen führende Handlungen aktivieren die Ver-
botswirkung des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG jedoch nicht in jedem Fall, sondern 
nur dann, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile führen können (erheblich sind z.B. der durch eine Auffors-
tung bedingte Flächenverlust, der die Bagatellgrenze von 100 m2 überschrei-
tet (BVerwG, U. v. 12.03.2008 — 9 A 3.06 — juris, Rn. 128; vgl. Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 2017, § 33 BNatSchG Rn. 9). Der 

 
 
Wenn diese Vorschrift in eine „Soll“-Regelung umgewandelt werden würde, 
hätte die zuständige Naturschutzbehörde keinen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung, ob Vertragsnaturschutz durchgeführt werden muss. Diese jetzt 
geltende Regelung dient der Wahrung der Eigentumsrechte.  
 
 
 
 
 
 
Streunende, wildernde oder auch nur stöbernde Hunde können eine tödliche 
Gefahr insbesondere für Jungtiere werden, denn im Falle einer empfindlichen 
Störung stellen wild lebende Tiere vielfach die Versorgung ihres Nachwuchses 
ein. Auch außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit befinden sich störungs-
empfindliche Arten im NSG, welche die Flächen als Rast- und Nahrungshabitat 
nutzen. Der Leinenzwang ist zur Realisierung des Schutzzweckes (Erhaltung 
und Entwicklung beruhigter, ungestörter großflächiger Brut-, Rast- und Nah-
rungshabitate der im Gebiet vorkommenden Vogelarten) ganzjährig anzuwen-
den. Aufgrund der hohen Frequentierung des Gebietes durch Spaziergänger 
mit Hunden kommt es ohne eine ganzjährige Leinenpflicht zu erheblichen 
Störungen der wertbestimmenden Arten und Lebensgemeinschaften und 
dadurch zu Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der NSG-VO. 
Die hier angesprochene Erheblichkeit der Beeinträchtigung wird durch die 
Vielzahl und durch die Kontinuität der Spaziergänger mit Hunden und die Häu-
fung von Straßen und Wegen erreicht. Eine, wie hier, getroffene Regelung ist 
notwendig, um den Schutzzweck verwirklichen zu können.  
 
Im Übrigen bezieht sich die Begründung der Einwendung auf eine LSG-
Verordnung und ist hier nicht einschlägig. In einem NSG sind gemäß § 23 Abs. 
2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
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fehlende explizite Bezug auf ein absolutes Verschlechterungsverbot wird 
durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung abgemildert, wobei in einem LSG 
sorgfältig auf die Abstimmung der Verbots- und Gebotsregelungen auf die 
Erhaltungsziele zu achten ist. In einem LSG dürfen die Schutzregelungen nicht 
weiter gehen, als dies zur Vermeidung einer Veränderung des Gebietscharak-
ters oder einer Verletzung des spezifischen Schutzzwecks erforderlich ist und 
sie müssen insoweit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit genügen (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL Juli 
2017, § 26 BNatSchG Rn. 15). Die Schutzregelungen bedürfen folglich stets der 
Rechtfertigung anhand des Schutzzwecks. Somit müsste begründet werden ob 
und welche „erheblichen Störungen" für welches Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes droht. Die Regelung ist daher dementsprechend anzupassen. 
 
Einwendung: 
Die Betretungs- und Befahrungsrechte sind auszuweiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NSG-
VO-E). 
Begründung: 
Natur und Landschaft müssen erlebbar bleiben, um sie wertschätzen zu kön-
nen. Der Gewöhnungseffekt bei Wiesenvögeln wird grundsätzlich unter-
schätzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Drohnenflüge müssen auch zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken ohne 
vorherige Zustimmung der Landkreise als Naturschutzbehörde erlaubt sein (§ 
3 Abs. 1 Nr. 4 NSG-VO-E). 
Begründung: 

nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im NSG kommen störungsempfindliche Tier- und trittempfindliche Pflanzenar-
ten vor. Zu deren Schutz und Entwicklung sind störungsfreie Bereiche erfor-
derlich, die für die Allgemeinheit gesperrt sind. Das NSG darf nicht betreten 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Unter sonstige Weise wird u. a. 
das Baden/Schwimmen und Radfahren verstanden. Gemäß § 23 Abs. 2 
BNatSchG und § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG können Naturschutzgebiete der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden, soweit es der Schutzzweck erlaubt.  
Insoweit ist das Betreten und Befahren des Gebietes durch die EigentümerIn-
nen und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen 
Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der NSG-
VO freigestellt. Zusätzlich ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 h) das Betreten und Befah-
ren des Gebietes in den Teilgebieten Sandwater, Krummes Tief, Flumm, Boek-
zeteler Meer Ost und Sauland auf den öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen und Wegen durch jedermann freigestellt.  
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gilt nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten (LuftVO) ein Verbot für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme in Naturschutzgebieten sowie 
FFH-Gebieten. Nach der Unterschutzstellung gilt dieses gesetzliche Verbot 
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Wir brauchen Drohnen, um Erträge zu messen, den Düngebedarf flächen-
scharf zu ermitteln und um Wildtiere und Gelege vor Ernte und mechanischer 
Bearbeitung zu bewahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung: 
Es muss erlaubt sein, organisierte Veranstaltungen auch ohne Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen, wenn sie im Zusammenhang mit 
land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 NSG-VO-
E). 
Begründung: 
Der Erlaubnisvorbehalt für Veranstaltungen bestand zwar bereits in der alten 
Fassung der Schutzgebietsverordnung, allerdings ist der Begriff der Veranstal-
tung nicht legal definiert. Die Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft ist 
zu beachten. Verstöße gegen das Verbot werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Eine Klarstellung ist daher erforderlich. 
 
Einwendung: 
Es muss zulässig sein, in den Flächen zu reiten (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 NSG-VO-E). 
Begründung: 

unabhängig von der Schutzgebietskategorie auch für Europäische Vogel-
schutzgebiete. Von unbemannten Luftfahrtsystemen/ Flugmodellen/ Luftfahr-
zeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) oder bemannten Luftfahr-
zeugen gehen insbesondere auf die Vogelwelt erhebliche Beeinträchtigungen 
aus. Flugkörper verursachen unabhängig von ihrer Form psychischen Stress (z. 
B. Ducken, verstärkte Rufaktivität, unruhiges Hin- und Hergehen), der in physi-
schen Stress münden kann (z. B. panikartiges Auffliegen, Verlassen des Gebie-
tes). Die Einrichtung einer Verbotszone von 500 m um das Schutzgebiet nach § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ist notwendig, da in einem Naturschutzgebiet nicht nur solche 
Vorhaben verboten sind, die in dem Gebiet stattfinden, sondern auch solche, 
die in das Gebiet hineinwirken. Eine Erlaubnis von dem gesetzlichen Verbot 
nach der LuftVO ist bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStbV) zu beantragen. Zusätzlich ist eine Befreiung nach § 5 
NSG-VO bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die vorherige Abstimmung der Maßnahme mit der zuständigen Naturschutz-
behörde gewährleistet eine mit dem Schutzzweck vereinbare Durchführung 
der Maßnahme. 
 
Die Privilegierung der Landwirtschaft ergibt sich aus § 5 BNatSchG. Hierbei 
geht es um Leitlinien für die Grundsätze der guten fachlichen Praxis bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Hierunter fallen keine organisierten Veranstal-
tungen.  
 
 
 
 
Das Reiten ist bereits nach § 26 Landeswaldgesetz (NWaldLG) nur auf gekenn-
zeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 2 
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Reitsport ist eine besonders naturnahe, boden- und pflanzenschonende Fort-
bewegungsweise in der freien Natur. 
 
 
Einwendung:  
Es muss erlaubt sein, land- und forstwirtschaftliche Abfälle zu lagern, aufzu-
schütten oder einzubringen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern natürliche nichtgefährliche forstwirt-
schaftliche Materialien wie Pflanzenreste sowie natürliche nicht gefährliche 
Hölzer aus der Landschaftspflege geeignet sind, durch Verwendung als Dünger 
oder in Form des Verbleibs und späteren Unterpflügens tatsächlich geeignet 
sind, Flora und Fauna sowie den Naturhaushalt zu beeinträchtigen. Dem Ver-
bot sind daher natürlich abbaubare und durch Landwirtschaft und Forstwirt-
schaft produziertes organisches Material zu entnehmen. 
 
Einwendung: 
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkulturen und Kurzumtriebsplantagen anzu-
legen (§ 3 Abs. 1 Nr. 15 NSG-VO-E) 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Einwendung: 
Anpflanzungen aller Art anzulegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 16 NSG-VO-E). 
Begründung: 
Das Verbot auszugestalten. ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszugestal-
ten. 
 
Verbote in § 3 Abs. 2 
Einwendung:  
Betretungsrechte für wissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Informati-
on und Bildung müssen bei organisierten Veranstaltungen außerhalb der We-

NWaldLG gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswe-
ge, die von zweispurigen, nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig 
befahren werden können. Die Ausübung des Reitsportes wird durch die NSG-
VO in § 4 Abs. 2 Nr. 7 in diesem bereits geregelten Maße freigestellt.  
 
Das Einbringen von Stoffen, insbesondere die Lagerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Abfällen oder die illegale Entsorgung von Gartenabfällen auf 
einem begrenzten Raum, führt zur lokalen Anreicherung von Nährstoffen und 
Bodenverdichtung. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich ausgehend von 
Gartenabfällen Zier- und Gartenpflanzen im Gebiet verbreiten und etablieren. 
Hierdurch können charakteristische Tier- und Pflanzenarten verdrängt wer-
den.  
 
 
 
 
 
Im NSG sind Wälder und größere Gehölzbestände nicht landschaftsbildprä-
gend. Die Anlage von Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzum-
triebsplantagen und Anpflanzungen aller Art stehen dem Schutzzweck der 
Erhaltung einer offenen Landschaft entgegen. Kurzumtriebsplantagen bewir-
ken durch die Evapotranspiration eine negative Beeinträchtigung des Wasser-
haushaltes und verändern die Oberflächenstruktur nachteilig. Vertikale Stör-
faktoren beeinflussen die in der Verordnung genannten Vogelarten erheblich. 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 der NSG-VO darf das Gebiet nicht betreten oder auf sonstige 
Weise aufgesucht werden. Das Betreten und Befahren des Gebietes ist im 
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ge auch ohne vorherige Anzeige bei den Landkreisen als Naturschutzbehörde 
bestehen. 
Begründung: 
Umweltbildung ist Voraussetzung für eine achtsamen und verantwortungsvol-
len Umgang mit Natur und Umwelt. Wie wollen sie Kindern wie Erwachsenen 
den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen beibringen, wenn nicht im 
Umgang mit der freien Natur? 
 
Einschränkungen der Freistellung der Landwirtschaft in § 4 Abs. 3 
Einwendung:  
Die Grünland- und Narbenerneuerung muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
lit. b NSG-VO-E). 
Begründung:  
Angesichts des Flächenverlustes der lebten Jahrzehnte und der Futterknapp-
heit der vergangenen drei Jahre können wir es uns nicht leisten, unser wert-
volles Wirtschaftsgrünland verkommen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwendung:  
Es muss eine Abweichung von der vorgegebenen Saatgutmischung möglich 
sein (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. c NSG-VO-E).  
Begründung:  

Rahmen der Freistellungen gemäß § 4 NSG-VO in einem gewissen Umfang 
möglich. Die Einschränkung zum Betreten und Befahren, auch im Rahmen 
organisierter Veranstaltungen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde ermöglicht eine Überprüfung der Vereinbarkeit der ge-
planten Maßnahmen mit dem Schutzzweck der Verordnung.  
 
 
 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Artenreiches Grünland ist heute einer der ge-
fährdetsten Biotoptypen in Deutschland. Eine regelmäßige Grünlanderneue-
rung mittels Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert 
die Entwicklung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die 
Wiesenbrüter (Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe u. a.) sind jedoch 
auf artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten 
Lebenswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünlän-
dern mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr 
wenige Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und 
Nahrungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. 
Die zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erhaltung des Schutzgebietes 
oder einzelner seiner Bestandteile einer von den Bestimmungen des § 4 ab-
weichenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, mithin auch von dem Erneu-
erungsverbot. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Grasnarbe durch 
Problempflanzen (z. B. Ampfer) eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche nicht 
mehr gewährleistet und der Wert aus naturschutzfachlicher Sicht gering ist. 
Die Landwirtschaftskammer sollte beratend hinzugezogen werden. 
 
Der Erhalt einer Grünlandnarbe mit einem Anteil von krautigen Blütenpflan-
zen ist für die Artenvielfalt der Flora aber auch der Fauna, besonders der In-
sekten, von großer Bedeutung. Eine regelmäßige Grünlanderneuerung mittels 
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Die vorgeschlagene Saatmischung für Über- und Nachsaaten entspricht offen-
bar der Vorgabe aus dem Landesumweltministerium anlässlich der Genehmi-
gung von Neuansaaten im Zusammenhang mit den Dürre- und Mäuseschäden 
im Frühjahr 2020. In der Praxis müsste, damit eine solche Mischung überhaupt 
erst in dieser Zusammensetzung auflaufen kann, das Grundstück nach chemi-
scher Beseitigung der Altnarbe, gründlicher Pflugfurche und Saatbettbereitung 
ganz neu angesät werden. Wie sich diese Pflanzengesellschaft dann entwi-
ckelt, hängt insbesondere von der Witterung und von der Nutzungsfrequenz 
ab. Sinn und Zweck einer Nachsaat ist jedoch, gerade solche Umbrüche mit 
ihren negativen Konsequenzen, nämlich (Zer-)Störung des Bodenlebens und 
Gefüge, Nährstoffpufferfunktion, Tragfähigkeit des Bodens, Regenerationsfä-
higkeit der Grasnarbe etc. zu vermeiden. Genau aus diesem Grund wird die 
Nachsaat in Wasserschutzgebieten gefördert, nämlich um den Grünlandum-
bruch zu verhindern. Sie unterschätzen die Konkurrenzfähigkeit der Altnarbe, 
die sich auf mittlere Sicht immer wieder durchsetzt. Die Praxiserfahrungen aus 
dem diesjährig trockenen Frühjahr haben gezeigt, dass auch bei scheinbar 
großflächig vernichteten Grasbeständen die Nachsaat mit der geringstmögli-
chen Bodenbearbeitung die beste Wirkung hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umbruch und Neuansaat mit Intensivgrasmischungen verhindert die Entwick-
lung einer solchen Grünlandnarbe. Alle Brutvögel, vor allem die Wiesenbrüter 
(Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe und andere) sind jedoch auf 
artenreiches Grünland angewiesen. Ihre Jungvögel nutzen in den ersten Le-
benswochen ausschließlich Insekten als Nahrungsgrundlage. Auf Grünländern 
mit nahezu flächendeckendem Grasbewuchs kommen jedoch nur sehr wenige 
Insekten vor, so dass die Energiebilanz zwischen Nahrungssuche und Nah-
rungsaufnahme negativ ist. Die Jungvögel würden verhungern. Gemäß der EU-
Agrarreform 2015 ist zudem eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe auf 
umweltsensiblen Dauergrünland (Grünland in FFH-Gebieten) verboten. Der 
Anteil an Weidelgras ist insgesamt beschränkt, um eine Dominanz desselben 
zu verhindern und die Konkurrenzfähigkeit der anderen Gras- und Kräuterar-
ten zu fördern. Eine sehr dichte Grasnarbe, wie sie bei der Verwendung von 
Weidelgräsern im Allgemeinen entsteht, führt zudem zu einer verstärkten 
Beschattung des Bodens. Dies wiederum hat eine Veränderung des Kleinkli-
mas, u. a. ein Absinken der Temperaturen in dem Bereich zur Folge, der von 
Insekten zur Reproduktion (Entwicklung der Larvenstadien) genutzt wird. 
Dadurch wird die Entwicklung verschiedener Insektenarten (z. B. bodennis-
tende Wildbienen, Käfer) beeinträchtigt, was sich in der Folge auch negativ auf 
insektenfressende Vogelarten und Fledermäuse auswirkt. Der Kräuteranteil 
von mindestens 15 % sowie die Diversifizierung der Gräser (mindestens fünf 
verschiedene Arten) dienen dem Ziel, die Nahrungsgrundlage für Insekten zu 
verbessern. Einige Schmetterlingsarten z. B., nutzen Gräser als Futterpflanzen 
oder zur Eiablage, blühende Kräuter sind für viele Insekten eine wertvolle Nek-
tarquelle. Geeignete Kräuter sind z. B.: Wilde Möhre (Daucus carota), Horn-
klee (Lotus corniculatus), Schafsgarbe (Achillea millefolium), Sauerampfer 
(Rumex acetosa), Vogelwicke (Vicia cracca), Spitzwegerich (Plantago lanceola-
ta), Rotklee (Trifolium pratense) und Wiesen-Labkraut (Galium album). Bei 
langjährigem Dauergrünland ist zudem der gespeicherte Kohlenstoff höher, so 
dass dies auch dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Neuansaat. 
 
Gemäß § 40 BNatSchG ist regionales Saatgut zu verwenden, um eine Ausbrei-
tung von gebietsfremden Arten zu verhindern. Diese Regelung dient insbe-
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Einwendung:  
Die weiteren Einschränkungen der Landwirtschaft rechtfertigen sich nicht § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bis 11 NSG-VO-E sind zu streichen. Die Thematik der Gewässerab-
stände ist schon ausreichend durch Gesetz (NWG, WHG) geregelt und die er-
neute und erweiterte Regulierung daher überflüssig ist. Zudem ist durch den 
die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen in § 42 Abs. 4 a Nr. 5 NAGBNatSchG 
der Gelegeschutz sichergestellt. Damit ist ein Verstoß gegen artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestände ausgeschlossen. Zudem wird bisher nicht dargestellt, 
warum das Fachrecht, das bei der ordnungsgemäßen Landwirtschaft zu beach-
ten ist, im Hinblick auf die natur- schutzrechtlichen Belange defizitär sein soll.  
 
Das Liegenlassen von Mähgut muss zulässig bleiben (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, lit. e 
NSG-VO-E).  
 
Begründung: 
Das Liegenlassen von Mähgut ist keine fachliche Praxis, jedoch in Einzelfällen 
auf Feuchtgrünland unvermeidlich, um bei ungünstiger Witterung Bodenschä-
den zu vermeiden. 
 
 
 
Absatz 3 regelt insbesondere die Gewässerabstände bei der Düngung, die 
bereits im NWG bestimmt sind. Die fachliche Notwendigkeit von Abständen, 
die über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, haben Sie bislang nicht 
schlüssig dargelegt. Die in der Begründung aufgeführte Auswertung von 
ZHANG et. al. von der University of California aus 2010 ist in diesem Fall nicht 
geeignet, die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen zu belegen. Wörtlich 
heißt es in der Ausarbeitung: "This paper aggregated many of these results 
and performed a meta-analysis to quantify the relationships between pollu-
tant removal efficacy and buffer width, buffer slope, soll type, and vegetation 
type." Die Klima- und Bodenverhältnisse in Kalifornien sind mit denen am 

sondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG. 
 
Der Schutzzweck dieses NSG ist auf den Naturhaushalt, die Naturgüter ein-
schließlich der Lebensstätten und Lebensräume von Pflanzen und Tieren aus-
gerichtet. Dies entspricht § 23 Abs. 1 BNatSchG. Der Schutzzweck sowie die 
gesamte Verordnung sind unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Untersuchungen erstellt worden. Die Daten belegen ohne Zweifel, dass 
vorkommende Arten und Lebensräume in den letzten 20 Jahren stark zurück-
gegangen sind. Eine Unterschutzstellung mit den hier vorliegenden Einschrän-
kungen ist unumgänglich und durch die Meldung des Gebietes als Teil des 
Netzes „Natura 2000“ gemeinschaftsrechtlich zwingend. 
 
Ziel einer Mahd ist die Gewinnung von Futter, so dass Mähgut von der Fläche 
abgefahren wird. Das Liegenlassen von Mahdgut kann zur Veränderung der 
Pflanzenzusammensetzung einer Fläche führen. Auch bei erschwerten Bedin-
gungen aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse ist das Mahdgut abzu-
fahren. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit, z. B. unvorhergesehener extremer 
Witterungseinflüsse, kann das Mahdgut ausnahmsweise auf den Flächen ver-
bleiben. Eine natur- und landschaftsverträgliche Nutzung sollte diesen Grund-
satz berücksichtigen. Nach der Beweidung überständige Futterreste auszumä-
hen und der Verbleib der Reste auf der Fläche ist gute fachliche Praxis. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
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Fehntjer Tief nicht im entferntesten zu vergleichen. Die Hangneigung zum 
Gewässer ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Zudem haben wir es hier aus-
schließlich mit Grünland zu tun. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nach 
den jüngsten Änderungen im NAGBNatSchG in Natura 2000-Gebieten auf 
Grünland verboten. Sedimenteinträge sind auf Grünland im Gegensatz zu 
Acker ausgeschlossen. Die Zufuhr von Nährstoffen im Uferbereich dagegen 
steigert das Pflanzenwachstum, die Durchwurzelung des Bodens und damit 
die Retentionsleistung und die Filterfunktion des Gewässerrandstreifens. Die 
Eintragspfade Oberflächenwasserabfluss und Grundwasser wirken unabhängig 
von der Entfernung zum Gewässer. Hier spielen Faktoren wie Bodenart, Kul-
turzustand, Niederschlagsmenge, Hangneigung etc. eine ungleich größere 
Rolle. Direkte Nährstoffeinträge sind also wegen der überwiegend angrenzen-
den intensiven Grünlandbewirtschaftung, des ganzjährigen Graswachstums im 
atlantischen Klima, des ebenen Geländes und der inzwischen mehrfach novel-
lierten Düngeverordnung weitestgehend ausgeschlossen. Abgesehen davon, 
dass eine völlige Unterbindung von Nährstoffeinträgen aus diffusen Quellen 
illusorisch wäre, ist dieser Schutzzweck bereits umfassend in der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) bzw. auf nationaler Ebene in der Oberflächengewässer-
verordnung (OGV) geregelt. Angesichts der letzten Verschärfung dieser Ver-
ordnung aus 2016 ist sichergestellt, dass die aktuell geltenden Grenzwerte den 
Vorsorgegrundsatz mehr als übererfüllt haben. Erfahrungsgemäß wird in die-
sem Zusammenhang die Retentionsleistung von intensivem Grasland noto-
risch unterschätzt. Extensivgrünland hat wegen seiner geringeren Entzüge 
eine wesentlich geringere Nährstoffpufferkapazität. N-m in-Untersuchungen 
in den Wasserschutzgebieten in Leer haben ergeben, dass Grünland bei stei-
genden Nutzungsfrequenzen vielfach bessere Werte aufweist als beispielswei-
se Wald. Das ist auch das Ergebnis einer Auswertung des Umweltbundesamtes 
(UBA nach Angaben LAWA/Dr. Wolter am 24.09.2014). In diesem Zusammen-
hang hat das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in einer fachgutachter-
lichen Stellungnahme vom 05.11.2019 die Vorteile von Grünland hinsichtlich 
der Speicherkapazität von Nährstoffen und Kohlenstoff umfassend belegt. 
Demnach ist bei Schnittnutzung unabhängig von der Düngung kein Unter-
schied im Nitrataustrag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha festzustel-

Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Die Wirkung von Gewässerrandstreifen für den Stoffrückhalt nimmt nach Lite-
raturauswertungen mit zunehmender Breite zu. Auf die Abbildung von Zhang 
et. al. wird in diesem Zusammenhang in der Begründung verwiesen. Text und 
Abbildung sind der „Allianz für Gewässerschutz: Empfehlungen für die Einrich-
tung von breiten Gewässerrandstreifen, Herausgegeben vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein in Allianz mit dem Bauernverband Schleswig-Holstein e. V., Juli 2014“ 
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len (PAASS et al.1991). Da der Eintrag über diffuse Quellen und nicht der di-
rekte Eintrag als Hauptursache für die Gewässergefährdung gilt, stünde die 
Schutzwirkung ungenutzter bzw. extensiv bewirtschafteter Gewässerrand-
streifen in keinem Verhältnis zu ihren Nachteilen für Bewirtschafter und Ei-
gentümer. Der wiederholte Hinweis auf die Vollzugshinweise des NLWKN aus 
2011 scheidet zur Begründung ebenfalls aus, weil inzwischen die Düngever-
ordnung zweimal novelliert wurde, jedes Mal mit schärferen Auflagen zum 
Gewässerschutz. Damit nicht genug, hat der niedersächsische Landtag am 10. 
November 2020 einstimmig einer gesetzlichen Regelung zum Gewässerab-
stand zugestimmt, die zuvor zwischen Landesregierung, Landwirtschaftskam-
mer, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden ausgehandelt wurde. Es wäre 
ein fatales Signal, wenn unverbindliche fachliche Hinweise von der Verwaltung 
höher gewichtet würden als ein historisch einmaliger politischer Beschluss auf 
Landesebene. Umweltminister Olaf Lies und Frau Alexandra Stück, Leiterin des 
Referats 27 Natura 2000, haben anlässlich eines Gesprächs am 9. Juli 2020 mit 
dem Ortsrat Simonswolde ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei den Voll-
zugshinweisen des NLWKN um unverbindliche Hilfestellungen handelt. Das 
Argument, bei den gesetzlichen Vorgaben handele es sich um Regeln, die für 
das ganze Land gelten, geht fehl. Die Rahmenvereinbarung zum „Niedersäch-
sischen Weg" bezieht sich ausdrücklich in erster Linie auf Grünland, Natura 
2000 und gewässerreiche sowie Moorgebiete, ist also passgenau zugeschnit-
ten auf diese Gebietskulisse. Zudem ist darzulegen, weshalb die Fortführung 
der bisherigen Bewirtschaftung gegen das habitatschutzrechtliche Verschlech-
terungsverbot verstößt, da schließlich unter dem Einfluss der Bewirtschaftung 
die LRT entstanden sind. Im Hinblick auf die Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung fehlt bisher der Nachweis, dass die verordnungs-
gebenden Landkreise die Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beachtet haben. 
 
 
 
 
 

entnommen. Mit der Abbildung von Zhang werden grundsätzliche Prinzipien 
dargestellt. 
 
Da die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln in § 25a NAGB-
NatSchG ausreichend sind, wurden die Regelungen in der Verordnung gestri-
chen. 
 
Im Nitratbericht 2016 wird die Verteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in 
Abhängigkeit der Landnutzung dargelegt. Das Grundwasser in als Grünland 
genutzten Bereichen hatte im Vergleich zum Wald einen höheren Anteil der 
Nitratklasse < 1 mg/l. Allerdings lag der Anteil der untersuchten Grünlandbe-
reiche mit einer Nitratklasse oberhalb 10 mg/l bei ca. 50 %, bei Wald lag der 
Anteil bei ca. 34 %. Im Bericht wird auch dargelegt, dass ein Teil des N-
Austrages in das Grundwasser und als Direkt-abfluss in die Oberflächengewäs-
ser erfolgt. Es ist in dem Bericht außerdem dargelegt, dass sich die Nitratbelas-
tung des Grundwassers in Deutschland von 2008/2011 bis 2012/14 praktisch 
nicht verändert hat, obwohl in diesem Zeitraum zahlreiche Maßnahmen zur 
Verminderung der Nitratbelastung durchgeführt worden sind. Aus dem Nit-
ratbericht 2020 geht hervor, dass die Nitratgehalte 2016-2018 im landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwasser nur leicht abgenommen haben, insge-
samt ist die Nitratbelastung jedoch weiterhin als zu hoch einzustufen. 
 
Die Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung ist in Bezug auf die Lebens-
raumtypen, die zum Erhalt eine Bewirtschaftung benötigen, zu sehen. Die 
Kartierungen der Lebensraumtypen 2002 belegen schon einen deutlichen 
Rückgang im Vergleich zur Vegetationskarte von PREISING (1949). Auf den 
damals noch periodisch überschwemmten und nur extensiv nutzbaren Flächen 
im Bereich des Fehntjer Tiefs haben diese Lebensraumtypen/Biotope deutlich 
abgenommen. Die Erfassung der Brutvögel im Rahmen der Aufstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplanes Flumm/Fehntjer Tief (ALAND 1992) sowie die 
regelmäßigen Revierkartierungen belegen ebenfalls einen deutlichen Rück-
gang. Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung hat in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Sie trägt zum Rückgang bei und lässt sich durch die 
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Ordnungsgemäße fischereilische Nutzung - § 4 Abs. 7 

Datenlage belegen. Dort wo eine extensive Bewirtschaftung, teilweise schon 
seit den 1970er Jahren, weiterhin sichergestellt worden ist, sind entsprechen-
de Bestände auch heute noch vorhanden. Davon abgesehen begrenzt das 
Verschlechterungsverbot nicht die Regelungsmöglichkeiten des Verordnungs-
gebers. Das Verbot bezieht sich auf Handlungen und Maßnahmen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führen können. Der Verordnungsgeber gehört 
daher von vornherein nicht zum Adressaten; stattdessen hat er aus Gründen 
des § 32 Abs. 3 S. 3 BNatSchG durch geeignete Ge- und Verbote sicherzustel-
len, dass Regelungsvorgabe des Art. 6 Abs. 2 (i.V.m. Art. 7) FFH-RL entspro-
chen wird. 
In Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie heißt es, dass die getroffenen Maßnahmen 
den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie regionalen 
und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen. Der Wirtschaft wird ausrei-
chend Rechnung getragen. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Einschrän-
kungen in der NSG-VO sind diese entsprechend den Wertigkeiten des Gebietes 
und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Sie 
wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass trotz dieser 
Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nutzung bleibt.  
 
Die Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen sind Teil der Nieder-
sächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Für Niedersachsen wur-
den die Vogelarten, weitere Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumty-
pen/Biotope mit besonderem Handlungsbedarf benannt. Für viele dieser Ar-
ten wurden Steckbriefe (Vollzugshinweise) erarbeitet, die neben Angaben zur 
Lebensweise der Arten bzw. zu den Kennzeichen der Lebensraumty-
pen/Biotope auch Vorschläge für Maßnahmen und geeignete Instrumente für 
deren Erhaltung und Entwicklung umfassen. Die für das Gebiet relevanten 
Steckbriefe wurden berücksichtigt. Es ist in der Begründung nicht dargelegt, 
dass es sich um gesetzliche Vorgaben handelt. 
Weitergehende Regelungen über Bewirtschaftungsabstände zu Gewässern in 
einer Schutzgebietsverordnung stehen Regelungen zum „Niedersächsische 
Weg“ nicht entgegen. 
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Einwendung:  
Die Einschränkungen der Freistellungen der ordnungsgemäßen Fischerei 
rechtfertigen sich nicht.  
Begründung: 
Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem BNatSchG bedarf es 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die über das BiFischG 
hinaus die ordnungsgemäße Fischerei regeln. Vielmehr ist anerkannt, dass die 
Fischerei einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des Naturschutzes leistet. 
So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG anerkannt, dass die Fische-
rei als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell invasiver Arten einge-
setzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen Vorgaben zur Fische-
rei, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restriktive Regelung der 
Fischerei rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Re-
geln des Fischereirechts grundsätzlich unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagd, Jagdschutz - § 4 Abs. 8 
Einwendung: 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht.  
Begründung: 
Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 angelehnt und 
gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber keinerlei recht-
liche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, noch nach dem 
BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Regelungen, die 
über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Vielmehr ist aner-

 
Derzeit findet eine fischereiliche Nutzung der Gewässer durch den Bezirksfi-
schereiverband für Ostfriesland e. V. (BVO) und einem Fischereibetrieb statt. 
Gemäß § 42 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) vom 01.02.1978 hat 
der/die Fischereiausübende auch außerhalb von Schutzgebieten auf die natür-
lichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere 
auf seltene Pflanzen- und Tierarten, angemessen Rücksicht zu nehmen. Die 
vorhandenen Röhricht und Seggenbestände erfüllen u. a. die ökologische 
Funktion eines Brut- und Nahrungshabitates der wertgebenden Art Schilfrohr-
sänger und werden daher ausdrücklich geschützt und nochmals benannt. Die 
Errichtung zusätzlicher Steganlagen wirkt sich negativ auf den Wasserabfluss 
aus und verhindert eine besucherlenkende Schutzgebietsentwicklung. Eine 
Befestigung des Ufers wie das Ausbringen von Steinen beeinträchtigen die 
ökologische Funktion der Uferstruktur. Im NSG kommen störungsempfindliche 
Tierarten vor. Ein Aufsuchen des Angelplatzes zur Vorbereitung (z. B. Loten, 
Anfüttern, etc.) des tatsächlichen Angeltermins hat daher zu unterbleiben. 
Fischbesatzmaßnahmen sind nach den Grundsätzen des NFischG und der Bin-
nenfischereiordnung (BinfischO) durchzuführen. Die im Haupt- oder Neben-
erwerb betriebene ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung beschränkt sich 
auf das Gewässer Sandwater. Das Gewässer Sandwater wird traditionell im 
Rahmen des Haupt- oder Nebenerwerbes fischereilich genutzt. 
Aufgrund der Präsenz störungsempfindlicher Tierarten und trittempfindlicher 
Pflanzenarten sind Teilbereiche von der Fischerei ausgenommen oder das 
Uferbetretungsrecht eingeschränkt worden. 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
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kannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung des 
Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e BNatSchG an-
erkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung potentiell 
invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landesrechtlichen 
Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die eine restrikti-
ve Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 BNatSchG blei-
ben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit ist Festzustel-
len, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich auf den 
Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der Jagd betont. 
Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten (Gem. RdErl. d. 
ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2012 
Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 20.11.2017 - 
404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1549); im Fol-
genden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden Fassung heißt 
es in Punkt 1.5: 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 

Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
 
Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
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Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J.  

 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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192.1  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Gemeinsam mit einem Mitpächter bin ich seit 1996 Jagdpächter des Jagdre-
viers Tergast. Als Jäger sind seither dem aktiven Naturschutz verpflichtet. Die 
Jagdverbände gehören zu den größten anerkannten Naturschutzverbänden 
Deutschlands und die Jägerschaft leisten als diese einen wichtigen Betrag zur 
Hege und Pflege der Artenvielfalt und der Naturlandschaft. Aus unserer Sicht 
als Naturschützer haben wir schwerste Bedenken und Einwände gegen die 
Ausweisung des beabsichtigen Naturschutzschutzgebietes Fehntjer Tiefs in der 
aktuell geplanten Form. Die Einwände gegen das Naturschutzgebiet (Jagd, 
Jagdschutz — § 4 Abs. 8) gestalten sich wie folgt: 
 
Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen Jagdausübung rechtfertigen sich 
nicht. 
 
Begründung: Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 
angelehnt und gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber 
keinerlei rechtliche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben, 
noch nach dem BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten 
Regelungen, die über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. 
Vielmehr ist anerkannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag 
zur Wahrung des Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 
e BNatSchG anerkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung 
potentiell invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landes-
rechtlichen Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die 
eine restriktive Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 
BNatSchG bleiben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit 
ist Festzustellen, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 15) die sich 
auf den Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der 
Jagd betont. Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten 
(Gem. RdErl. d. ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200 - 
(Nds. MBl. 2012 Nr. 29, S. 662), geändert durch Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 

Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd ist nach der NSG-Verordnung, unter 
Beachtung von Vorgaben, freigestellt, sofern sie nicht über die Kernfunktion 
gemäß § 1 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes hinausgeht. 
Diese Vorgaben ergeben sich nach § 9 Abs. 5 NJagdG i.V.m. dem Erlass „Jagd 
in Schutzgebieten“  vom 03.12.2019 (406-22220-21), wonach die Jagdbehör-
den und Naturschutzbehörden  durch Verordnung die Jagdausübung in 
Schutzgebieten gemäß deren Schutzzweck für bestimmte Zeiträume be-
schränken oder teilweise verbieten können. Im Schutzgebiet kann das 
Jagdausübungsrecht unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes insoweit eingeschränkt werden, als dies zu Verwirklichung des Schutz-
zweckes erforderlich ist. 
 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden.  
Dies stellt eine Prüfung der Standorte sicher, um besonders schützenswerte 
Biotope oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren. 
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20.11.2017 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200 - (Nds. MBl. 2017 Nr. 46, S. 
1549); im Folgenden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden 
Fassung heißt es in Punkt 1.5: 
 
„Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet reicht nicht als Grund zur Be-
schränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche Gebiete zu prüfen, ob der 
Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu Kirrungen, Wildäckern und 
zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten erfordert." 
 
Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus der LNSG-
VO E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte angesichts der 
Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagdbeschrän-
kungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur Beschrän-
kung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu heißt es 
im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und Jagdausübungs-
recht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums. Beschrän-
kungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich sind, den 
Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist das 
öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem Jagdrecht 
und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundesjagdgeset-
zes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, einer nach-
haltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 
sowie der Wildschadensverhütung." 
 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und Ausbildung befürchten wir teil-
weise negative und gegenteilige Effekte durch die aktuell geplante Auswei-
sung. Extensiv bewirtschaftete Flächen dienen insbesondere Prädatoren wie 
beispielsweise der Fuchs (Vulper vulpes) als Rückzugsort und nicht den Boden 
und Wiesenbrütern. Der Kiebitz (Vanellus vanellus) beispielsweise bevorzugt 
als Brutstätte insbesondere weite freie Ackerflächen oder kurzes Grünland. Er 
brütet nicht extensiven höhen Grasbeständen oder nicht bewirtschafteten 
Flächen. 
 

Es ist weiterhin die Anlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplät-
zen auf tatsächlich genutzten Ackerflächen gestattet. Dies ergibt sich teilweise 
auch schon aufgrund der notwendigen Bewirtschaftung. Die Anlage ist nur auf 
bereits genutzten Ackerflächen gestattet, da die Umwandlung von Grünland in 
Acker oder andere Nutzungsformen mit dem Schutzzweck der Verordnung 
nicht vereinbar ist. Die Erhaltung von Grünlandflächen dient der Entwicklung 
und der Erhaltung einer extensiv geprägten und artenreichen Grünlandvegeta-
tion, welches essentielle Grundlage für Brut-, Rast und Nahrungshabitate der 
vorkommenden Tierarten ist.  Die Neuanlage von Futterplätzen außerhalb von 
Ackerflächen bedarf einer Anzeige, um besonders schützenswerte Biotope 
oder Lebensräume geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu 
bewahren. Durch Futterplätze können Störungen sensibler Arten und Vegeta-
tionsveränderungen nicht ausgeschlossen werden. Die Rückmeldung zur An-
zeige kann entsprechend § 4 Abs. 9 NSG-VO mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden. An dieser Stelle wird auf § 5 NSG-VO hingewiesen. 
 
Als besonders sensibel sind das Landschaftsbild und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes hinsichtlich der Anlage von Hegebüschen einzustufen. Da 
auch kleinflächige Gehölzbestände Habitate für verschiedene Prädatoren bie-
ten, ist damit auch eine Beeinträchtigung der Funktion des Raumes als Brut-
gebiet für bodenbrütende Vogelarten verbunden. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verordnungsentwurfes hat hin-
sichtlich der jagdlichen Beschränkungen eine einzelfallbezogene Prüfung unter 
Anhörung der unteren Jagdbehörden stattgefunden. Die Prüfung erfolgte an-
hand des Schutzzwecks i.S.d. 1.3 des Erlasses „Jagd in Schutzgebieten“ vom 
03.12.2019 (406-22220-21).  
Die Erforderlichkeit wurde jedoch nicht ausreichend in der Begründung darge-
legt, daher wird die Begründung entsprechend ergänzt. 
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Außerdem ist zu beobachten, dass die Gänse insbesondere intensiv bewirt-
schaftete Flächen beäsen. Bei Extensivierung von zusätzlichen Flächen steigt 
der Druck der Äsungsdruck auf die verblieben intensiv bewirtschafteten Flä-
chen. Es wird dazu kommen, dass an diesen Standorte schützenswerte Arten, 
die für ihr Überleben auf die derzeit vorhandene Naturlandschaft angewiesen 
sind, von den Gänsen vertrieben werden. 
 
Wir fordern Sie deshalb auf, sich bei der Unterschutzstellung auf das unbe-
dingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken und behalten uns weitere 
Rechtsmittel und Ergänzungen dieser Stellungnahme ausdrücklich vor. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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192.2  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Mit 56 Jahren und als Milchviehhalter auf einem Grünlandstandort sind meine 
Möglichkeiten zur unternehmerischen Entwicklung begrenzt. Wir tragen uns 
nicht mit Erweiterungsabsichten, aber allein aus Gründen des Tierwohls ist es 
in absehbarer Zeit unumgänglich, den Laufstall zu erweitern. Der Haupter-
werbsbetrieb von 89 ha, davon 93 % Grünland, soll in der nächsten Generati-
on weiter bewirtschaftet werden. Mit 140 Kühen und der zur Bestandergän-
zung nötigen Anzahl weiblicher Rinder ist Futterfläche allerdings knapp. Des-
wegen bin ich darauf abgewiesen, weitere Grundstücke in erreichbarer Nähe 
zu akzeptablen Preisen nutzen zu können. Daran hapert es zur Zeit erheblich, 
und Ihre Absichten tragen nicht dazu bei, diesem Mangel abzuhelfen. Im Ge-
genteil. 
 
Im Teilbereich Oldersumer Tief ist ein Gewässerrandstreifen mit Düngungs-
verbot von 10 Metern geplant. Das betrifft in erster Linie meine hofnahen 
Milchviehweiden. Die derzeit geplante Regelung würde diese Grundstücke in 
drei Bewirtschaftungszonen einteilen: Den Gewässerrandstreifen ohne Dün-
gung, den anschließenden Streifen ohne Grünlanderneuerung und die verblei-
bende Restfläche, die weiterhin nach guter fachlicher Praxis bewirtschaftet 
wird. Abgesehen von der Frage, ob das praktikabel ist, wird der erste Rand-
streifen voraussichtlich bald nicht mehr nutzbar sein und erfahrungsgemäß 
Giftpflanzen wie Jakobskreuzkraut (Jacobaea vulgaris, Syn. Senecio jacobaea) 
aufweisen. Die anschließende Zone wird, abhängig von der Nutzungsfrequenz, 
ebenfalls an Futterwert verlieren und nur noch uneingeschränkt nutzbar sein. 
Da ist es schon zweifelhaft, ob ein derart schwerwiegender Eingriff in meine 
Bewirtschaftungspraxis noch verhältnismäßig ist. Das Verbot des Grün-
landumbruchs und der Nach-/bzw. Übersaat führt auf Dauer zu Ertrags-, Ener-
gie- und Proteinverlusten und ist außerdem ein nicht gerechtfertigter Eingriff 
in die alltägliche Bewirtschaftungspraxis. Das ist ein Verstoß gegen die Berufs-
ausübungsfreiheit gemäß Art. 12 Absatz 1 Grundgesetz und führt außerdem 
dazu, dass dort auf Dauer als neuer Biotoptyp „mesophiles Grünland" entsteht 

Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
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und nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützt wird. 
 
 
 
Die Begründung zur Abstandsregelung leuchtet mir ebenfalls nicht ein. Gut-
achten aus Kalifornien, variierend nach Hangneigung, Bodentyp, Bewuchs, 
Klima etc. können doch nicht auf das Niederungsgrünland am Fehntjer Tief 
angewandt werden. Dort gibt es keine Abhänge, aber ganzjähriges Graswachs-
tum, so dass die Gefahr von Nährstoffeinträgen unbegründet ist. Die Wasser-
qualität wird nach den Angaben aus den niedersächsischen Umweltkarten als 
gut bezeichnet. Es gibt mehr als genug Gutachten, die die Retentionsleistung 
von Grünland belegen. Z. B. Prof. Paaß von der Universität Bonn aus 1991, 
Prof. Frede von der Universität Gießen aus 2003, Dr. Wolter vom Umweltbun-
desamt 2014 oder zuletzt das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in 
einer Stellungnahme zur jüngsten Novellierung der Düngeverordnung vom 
05.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Mit Implementierung der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ 
(Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) wird angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, 
Seen, Grundwasser und Küstengewässer in einen qualitativ guten Zustand zu 
überführen. In dem Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein 
nach § 117 des Niedersächsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-
Wasserrahmenrichtlinie vom Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit dem Stand vom Dezember 2020 ist die 
Gesamtbewertung des ökologischen Zustandes der Gewässer Bagbander Tief 
mit Bietze, Oldersumer Stieltief/Fehntjer Tief, Fehntjer Tief (südlicher Arm), 
Rorichumer Tief und Fehntjer Tief (westl. Arm) als unbefriedigend, mäßig und 
schlecht bewertet. Als Belastungen sind hier unter anderem diffuse Quellen 
aus der Landwirtschaft angegeben. Von einer Belastung mit Nährstoffen ist 
auszugehen. Bei einer Bewertung hinsichtlich der Nähstoffbelastung für den 
Parameter Gesamtstickstoff sind alle genannten Gewässer als belastet einge-
stuft, dabei ist die Landwirtschaft als signifikante Belastungsquelle angegeben. 
Es ergibt sich eine unabdingbare Reduzierung der Nährstoffeinträge, um den 
ökologischen Zustand der Gewässer zu verbessern.  
Dabei wird mit dem Schutz des durch den Gewässerrandstreifen bestimmten 
räumlichen Bereichs ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele der WRRL und des § 27 WHG geleistet. Der Zweck, die Bestimmung 
und Ausgestaltung des Gewässerrandstreifens ergeben sich aus § 38 Abs. 1 
und Abs. 2 WHG und § 58 Nds. Wassergesetz (NWG). Mit dieser Regelung wird 
in der sensiblen gewässernahen Zone eine dem Schutz der Gewässer dienende 
ökologische Maßnahme unmittelbar vorgegeben sowie das Gewässer vor Ein-
trägen geschützt. Das Bundesrecht ergänzende Verbote der Verwendung von 
Düngemitteln trägt der Zweckbestimmungen des Gewässerrandstreifens– 
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Absatz 5 der LSG-VO muss wie folgt umformuliert werden: „Die zuständige 
Naturschutzbehörde kann einer von den Verboten des § 4 Abs. 2 und 3 abwei-
chenden Flächenbewirtschaftung zustimmen, soweit dies dem Schutzzweck 
nicht entgegensteht." Diese Formulierung wurde am 08.07.2020 im Gespräch 
mit den Landkreisen in Leer abgestimmt. Damit ist gesichert, dass nicht gegen 
das Verschlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie verstoßen wird. 
Wie weit die Naturschutzbehörden bei den Einschränkungen gehen, hat sich 
aktuell erst bei dem absoluten Nutzungsverbot auf der Gemeindeweide in 
Tergast gezeigt. Wenn der Landkreis sich über jahrhundertealte historisch 
verbriefte Nutzungsrechte einfach so hinwegsetzt, welche Rechte haben wir 
dann noch in den übrigen unionsrechtlich gemeldeten Gebieten? Welchen 
Wert haben noch planfestgestellte Flurneuordnungsbeschlüsse, die mit dem 
Ziel der Verbesserung der Agrarstruktur mit öffentlichen und privaten Mitteln 
finanziert wurden? Wie sollen wir es verantworten, den Familienbetrieb an 
unsere Kinder weiterzugeben und die dazu notwendigen Investitionen mit 
langjähriger Abschreibungsdauer finanzieren? 
 
Wir prognostizieren außerdem, dass diese Zwangsextensivierung das ganze 
Gebiet unattraktiv für Wildgänse macht, die sich dann in noch größerer Anzahl 
auf die wenigen verbleibenden Futterflächen außerhalb konzentrieren. Das 
sorgt zusätzlich für Futtermangel und verschlechtert unsere wirtschaftliche 
Lage noch weiter. 
 
Professor Dr. Albrecht Mährlein aus Kiel gilt als einer der renommiertesten 
Gutachter bei der ökonomischen Bewertung von Naturschutzmaßnahmen 
bundesweit und hat Ende 2018 einen Vortrag darüber in Holtrop gehalten. Er 

Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, Verminde-
rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und Sicherung des Wasserabflus-
ses –Rechnung. 
Der Gewässerrandstreifen sorgt dafür, dass Nährstoffeinträge in die betref-
fenden Gewässer wirksam unterbunden werden. Der Schutzzweck der NSG-
VO macht diese Vorgabe unabdingbar. 
 
Dieser Einwand bezieht sich auf die LSG-VO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
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hat anhand zahlreicher Praxisbeispiele eindrucksvoll dargestellt, dass schon 
bei einer relativ geringfügigen Betroffenheit Verluste entstehen, die wesent-
lich höher sind als die durchschnittliche jährliche betriebliche Eigenkapitalbil-
dung. Noch gravierender ist der Vermögensverlust. Die sind empirisch anhand 
von Umfragen unter Buchstellen und Sachverständigen sowie Beratern im 
Agrarkreditgeschäft belegt. Demnach bewirkt bereits allein die Sicherung als 
LSG ohne Auflagen einen Wertverlust von 15 —20 %. Bei konkreten Bewirt-
schaftungseinschränkungen betragen diese 70 — 85 %. Das geht weit über das 
zulässige Maß der Sozialbindung des Eigentums hinaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
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Für mich stellt sich die Frage, ob diese Grundstücke überhaupt als FFH-Gebiet 
gemeldet sind. Seinerzeit hieß es, die Ausweisung gelte nur für das Gewässer. 
Es wäre deshalb angemessen, die Schutzbestimmungen, wenn sie denn un-
umgänglich sind, auf die in § 7 Absatz 2 Nr. 10 der LSG-Verordnung anzupas-
sen und die Gewässerabstände entsprechend den aktuellen Vorgaben im 
NWG zu regeln. Alles Andere wäre ein Verstoß gegen das Übermaßverbot. 
 
Wir fordern Sie deshalb auf, sich bei der Unterschutzstellung auf das unbe-
dingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken und behalten uns weitere 
Rechtsmittel und Ergänzungen dieser Stellungnahme ausdrücklich vor. 

 
Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
Des Weiterene bezieht sich der Einwadn auf die LSG-VO.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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192.3  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Wir vertreten die Nutzungsberechtigten des  der Gemar-
kung  zur Größe von 42,0622 ha im Teilgebiet Tergast. In diesem Teil-
gebiet sind lt. NSG-VO-Entwurf vom 11.11.2020 weitreichende Einschränkun-
gen vorgesehen. Als besonders einschneidend erachten wir die geplante Rege-
lung zur Beweidung im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31.Mai. Denn dieses 
Grundstück wird bereits seit Jahrhunderten von den Einwohnern als Rinder-
weide genutzt. Erste Aufzeichnungen sind aus den Jahren vor 1790 überliefert. 
 
Die Frage ist aus unserer Sicht, was letztlich in der Abwägung mehr Gewicht 
hat: Die allgemein formulierten Bestimmungen zur Besatzdichte aus der Mus-
tersatzung des NLWKN aus 2013 oder die jahrhundertealten verbrieften Rech-
te der Einwohner. Denn schließlich sind nach Artikel 2 Absatz 3 neben den 
Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft auch denen von Kultur Rech-
nung zu tragen. Aus kulturhistorische Sicht handelt es sich bei dieser Gemein-
deweide um eines der letzten Grundstücke im gemeinsamen Besitz einer 
Dorfgemeinschaft, wie sie bis ins vorletzte Jahrhundert ortsüblich waren. Eine 
vergleichbare Anteilsgemeinschaft besteht beispielweise noch mit der Thee-
lacht in Norden. Dieser landeskulturelle Wert ist bei der Abwägung unbedingt 
entsprechend zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet nach § 26 BNatSchG wäre un-
gleich besser geeignet als ein Naturschutzgebiet nach § 23 BNatSchG, die alt-
hergebrachten Rechte der Einwohner und den besonderen kulturellen Wert 

Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Richtig ist, dass die Schutzform des LSG - zumindest in der Rechtsprechung - 
als prinzipiell geeignet bewertet wird, um Gebieten des Netzes Natura 2000 
den erforderlichen normativen Schutz zu vermitteln. Hiermit übereinstim-
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dieses einzigartigen Gemeinschaftsprojekts zu schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir fordern Sie deshalb auf, sich bei der Unterschutzstellung auf das unbe-
dingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken und behalten uns weitere 
Rechtsmittel und Ergänzungen dieser Stellungnahme ausdrücklich vor. 

mend verpflichtet § 32 Abs. 2 BNatSchG dazu, die in die Gemeinschaftsliste 
aufgenommenen FFH-Gebiete und die Gebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 
2 VSchRL zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Abs. 2 BNatSchG zu erklären, ohne die Schutzform zu bestimmen. Die zustän-
digen Behörden verfügen daher insoweit über ein Auswahlermessen. Die An-
nahme, dass das Fehntjer Tief-Gebiet nicht zum NSG, sondern allenfalls zum 
LSG erklärt werden könnte, ist dennoch unberechtigt. Auch wenn beide 
Schutzformen im Zuge der BNatSchG-Novelle 2010 einander angenähert wor-
den sind, erscheint eine LSG-Verordnung in Ansehung der besonderen Wertig-
keit des Gebietes sowie der Vielzahl, Gefährdung und besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der (auch) aus unionsrechtlichen Gründen in wirksamer Weise zu 
sichernden Lebensraumtypen und Arten nicht von hinreichender Effektivität. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Schutz eines Gebietes umso strenger 
sein muss, je höher die Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit der dort maßgeb-
lichen Schutzgüter ist. Ein wirksamer Schutz der hier in Rede stehenden und 
vielfach besonders gefährdeten Schutzgüter setzt voraus, dass sämtliche 
Handlungen unterbunden werden, mit denen sich die Möglichkeit einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner Bestand-
teile verbindet. Ein derartiger Schutz kann aus Gründen des § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG nur durch die Erklärung zum NSG gesichert werden, während in 
einem LSG kraft der Anordnung des § 26 Abs. 2 BNatSchG stets nur solche 
Handlungen im Wege des Erlasses repressiver Verbote untersagt werden dür-
fen, „die den Charakter des Gebietes schlechthin verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck schlechthin zuwiderlaufen“. Da die Schutzform des LSG 
nicht geeignet erscheint, den im Fehntjer Tief vorkommenden Lebensraumty-
pen und Arten einen hinreichend wirksamen Schutz zu vermitteln, unterliegt 
es keiner rechtlichen Beanstandung, wenn diesem Gebiet der Status eines 
NSG eingeräumt wird. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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192 A.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Als Betriebsnachfolger eines Milchviehbetriebs in der Gemarkung Tergast er-
füllt mich die geplante Unterschutzstellung des Naturraums Fehntjer Tief mit 
extremen Existenzängsten. Bei einem Einstieg von mir in den Betrieb müssten 
mein Vater und ich den Gewinn des Betriebes erhöhen um dann mit zwei Fa-
milien überleben zu können. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen 
eine Steigerung der Wertschöpfung oder eine Erhöhung der Umsätze. 
 
Das die Gewinnmarge in der Milchviehhaltung vergleichsweise gering ist, ist 
unumstritten. An einem absoluten Grünlandstandort in einer strukturschwa-
chen Region bleiben nur wenige Möglichkeiten diese Marge durch eine Steige-
rung der Wertschöpfung zu erhöhen. Eine, wenn nicht die einzige, hiervon ist 
der Umstieg auf die Bio-Milchviehhaltung. Der Milchpreis für ökologisch er-
zeugte Milch lag in den vergangenen Jahren stetig über dem der konventionel-
len Milcherzeugung. Gleichzeit ist die Produktion ökologisch erzeugter Milch 
proportional teurer und arbeitsaufwendiger als in der konventionellen Milch-
viehhaltung. So ist beispielweise wesentlich mehr Fläche erforderlich. Zurzeit 
bewirtschaftet unser Betrieb 89 ha landwirtschaftliche Fläche. Für eine ökolo-
gische Bewirtschaftung wären bei identischer Kuhzahl, nach Angaben der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, mindestens 140 ha Fläche erforder-
lich. Für unseren Betrieb würden dementsprechend 51 ha zusätzliche Fläche 
benötigt. Ihre Pläne zur Unterschutzstellung der von uns zurzeit und zukünftig 
potentiell bewirtschaftenden Flächen erhöht den sowieso bereits hohen Flä-
chendruck unter dem die Betriebe in unserer Gemarkung stehen. Die intensiv 
bewirtschafteten Flächen können nicht proportional weiter intensiviert wer-
den, wie andere Flächen extensiviert werden sollen. Zudem sind beispielswei-
se größere Fressschäden durch Gänse auf den intensiv bewirtschafteten Flä-
chen zu erwarten, da Gänse erfahrungsgemäß von extensiv bewirtschafteten 
Flächen auf intensiv bewirtschaftete Flächen ausweichen. Daraus ergibt sich 
absolut eine Verringerung der Erträge in der gesamten Gemarkung. Ich sehe 
keine Möglichkeit, wie wir unter den dann gegebenen Rahmenbedingungen 

Diese Einwendung betrifft das Hoheitsgebiet des Landkreises Leer und wird 
durch die geplante Verordnung des Landkreises Aurich nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der NSG-VO beeinflussen die Wirtschaftsweise 
der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und landschaftsver-
trägliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis ge-
mäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. Die ange-
sprochene Flächenverknappung ist kein Ergebnis einer Schutzgebietsauswei-
sung sondern von vielen weitergehenden Faktoren abhängig. 
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die erforderlichen zusätzlichen Flächen zur Bewirtschaftung akquirieren kön-
nen. Alle Betriebe würden händeringend um Flächen kämpfen um ihre Wirt-
schaftlichkeit zu erhalten. Bei einer ökologischen Wirtschaftsweise mit Wei-
dehaltung wäre der Betrieb noch mehr als schon jetzt auf weitere hofnahe 
Weideflächen angewiesen. Die Unterschutzstellung nimmt uns dementspre-
chend die Möglichkeit zur ökologischen Bewirtschaftung. Für unseren Betrieb 
gibt sich dadurch keine Chance am ökologischen Umbau der deutschen Land-
wirtschaft zu partizipieren, wenn wir zugleich noch Einkommen aus der 
Milcherzeugung erzielen wollen. 
 
Die bereits genannte andere Möglichkeit ist eine Erhöhung der Umsätze. Aus 
den Daten der Landwirtschaftszählung des statistischen Bundesamtes und den 
Erhebungen des BMEL und der BLE im Rahmen des europäischen FAD-
Netzwerkes geht hervor, dass Milchviehbetriebe in der Vergangenheit ihren 
Betrieb ständig erweitern mussten, um einen gleichbleibenden Gewinn zu 
erwirtschaften. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Input-Kosten propor-
tional stärker ansteigen als die erzielbaren Preise ftir den Betriebsoutput (bei 
Milchviehbetrieben in erster Linie Milch, Schlachttiere und Kälber). Allein 
dadurch ergibt sich ein ökonomischer Zwang zum langfristigen Betriebswachs-
tum. Trotz einer starken Heterogenität der deutschen Milchproduktion ist 
diese Entwicklung flächendecken zu beobachten. Für unseren Betrieb bedeu-
tet dies perspektivisch, dass wir, um die Zukunftsfähigkeit des Betriebs lang-
fristig zu sichern, die Betriebsgröße ausweiten müssen. Ebenso wie bei einer 
Umstellung auf eine ökologische Wirtschaftsweise wäre auch hier die Akquise 
zusätzlicher Flächen notwendig. Auch wenn wir in diesem Fall nicht nur auf 
möglichst hofnahe Flächen angewiesen wären, ergibt sich im Futterbau die 
ökonomische Qualität einer Grünlandfläche wesentlich auch aus ihrer Entfer-
nung zum Betriebsstandort. Daher ist der Radius, in dem zusätzliche Flächen 
genutzt werden können stark eingeschränkt. Da nicht nur unser Betrieb vor 
dieser Problematik steht, sondern alle betroffenen Betriebe wird die Wettbe-
werbsfähigkeit der Betriebe sinken. 
 
Beide beschriebenen Arten der Betriebsentwicklung sind mit Investitionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Regelungen der Verordnung beeinflussen die Wirtschafts-
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verbunden, um den steigenden Ansprüchen an die Tiergerechtigkeit zu ent-
sprechen. Wie viele Betrieb sind wir nicht in der Lage, diese aus Eigenmitteln 
zu stemmen. Daher sind wir auf die Zusammenarbeit mit Banken angewiesen. 
Zur Absicherung von Krediten an landwirtschaftliche Betriebe werden in der 
Regel Grundschulden herangezogen. Wenn im Rahmen der Unterschutzstel-
lung der Verkehrswert der Flächen abnehmen wird, werden die Banken dieses 
System infrage Stellen und sich nicht mehr bereit erklären Kredite an unseren 
Betrieb zu vergeben. Mit diesem Schritt ist jeglicher Art von Betriebsentwick-
lung sowieso ein Riegel vorgeschoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weise der im Schutzgebiet wirtschaftenden Betriebe. Eine natur- und land-
schaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher 
Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG ist weiterhin möglich und auch notwendig. 
Eine mögliche Wertminderung ist vom jeweiligen Betrieb und der Betriebs-
struktur abhängig.  
Betroffenheiten durch die geplante Unterschutzstellung wurden in einer durch 
die Landkreise Aurich und Leer beauftragten Betroffenheitsanalyse betrachtet. 
Diese diente der Ermittlung der wesentlichen Grundlagen. Während der Er-
stellung der landwirtschaftlichen Betroffenheitsanalysen haben sich jedoch 
bereits wesentliche Änderungen der geplanten Verordnungsinhalte ergeben, 
unter anderem aufgrund von Gesprächen mit Landwirten. Soweit möglich, 
wurden Problempunkte somit bereits im Erstellungsprozess berücksichtigt und 
die Verordnungsinhalte dementsprechend angepasst. Die Betroffenheitsana-
lysen beziehen sich auf einen überholten Stand der Verordnung und sind so-
mit nicht Gegenstand des formellen Beteiligungsverfahrens zur Ausweisung 
des geplanten Naturschutzgebietes. 
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
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Wir fassen also zusammen: Die geplante Unterschutzstellung entzieht unse-
rem Betrieb jegliche Perspektiven. Es ist hinreichend bekannt, etwa durch 
Untersuchungen des Bundesforschungsinstituts für Landwirtschaft (Johann-
Heinrich-von-Thünen Institut), dass Milchviehbetriebe wirtschaftlich sehr fra-
gile Systeme sind. Die von Ihnen vorangetriebene Verordnung entzieht den 
Hofnachfolgern jegliche Möglichkeit zur Betriebsübernahme mit einem nach-
haltigen und wirtschaftlichen Zukunftskonzept. 
 
Ich fordere Sie deshalb auf, sich bei der Unterschutzstellung auf das unbedingt 
erforderliche Mindestmaß zu beschränken und behalte mir weitere Rechtsmit-
tel und Ergänzungen dieser Stellungnahme ausdrücklich vor. 

stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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193.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Als Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Tergast habe ich Einwände gegen die 
geplante Unterschutzstellung im Raum Fehntjer Tief. Die Jägerschaft erfüllt in 
ihrer Funktion als Naturschützer einen bedeutenden Beitrag zur Hege und 
Pflege der heimischen Artenvielfalt und der Naturlandschaft. Durch die ge-
plante Ausweisung des Naturschutzgebietes Fehntjer Tief in der aktuellen 
Form ist die Jagdausübung nicht wie bisher möglich. 
 
Hierdurch befürchte ich negative und gegenteilige Auswirkungen der Unter-
schutzstellung wie etwa einen Rückgang der Artenvielfalt. Perspektivisch ist es 
daher langfristig fraglich ob die Jagd überhaupt noch in der bisher gewohnten 
Form verpachtungsfähig ist, mit allen daraus resultierenden negativen Folgen 
für den Naturraum. 
 
Die Einwände gegen das Landschaftsschutzgebiet (Jagd, Jagdschutz - § 6 Abs. 1 
Nr. 8) gestalten sich wie folgt: Die Einschränkungen der ordnungsgemäßen 
Jagdausübung rechtfertigen sich nicht. 
 
Begründung: Die Vorgaben sind an die Musterverordnung vom 20.02.2018 
angelehnt und gehen teilweise sogar erheblich darüber hinaus. Diese hat aber 
keinerlei rechtliche Grundlage. Weder nach europarechtlichen Vorgaben,noch 
nach dem BNatSchG bedarf es bei der Ausweisung von Schutzgebieten Rege-
lungen, die über das BJagdG hinaus die ordnungsgemäße Jagd regeln. Viel-
mehr ist anerkannt, dass Jagd und Jagdschutz einen wesentlichen Beitrag zur 
Wahrung des Naturschutzes leisten. So ist etwa im Rahmen der §§ 40 a, 40 e 
BNatSchG anerkannt, dass die Jagd als Unterstützung gegen die Ausbreitung 
potentiell invasiver Arten eingesetzt werden kann. Auch gibt es keine landes-
rechtlichen Vorgaben zur Jagd, dem Tier- Arten- oder Landschaftsschutz, die 
eine restriktive Regelung der Jagd rechtfertigen würde. Gemäß § 37 Abs. 2 
BNatSchG bleiben die Regeln des Jagdrechts grundsätzlich unberührt. Insoweit 
ist festzustellen, dass auch der Landkreis in seiner Begründung (S. 16, 17) die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwände beziehen sich auf die LSG-VO. 
Die ordnungsgemäße Jagd im Schutzgebiet wird in ihrer Kernfunktion nicht 
eingeschränkt. Bestimmte Maßnahmen, die den Erhaltungszielen dienen oder 
bestimmten Tierarten Vorteile bieten, können nach Abstimmung mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde umgesetzt werden. Dies stellt eine Prüfung der 
Standorte sicher, um besonders schützenswerte Biotope oder Lebensräume 
geschützter Arten vor möglichen Beeinträchtigungen zu bewahren. 
Gemäß des Gemeinsamen Runderlasses des Niedersächsischen Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz vom 
03.12.2019 ist festgestellt worden, dass die zuständige Behörde durch Ver-
ordnung die Jagd in Landschaftsschutzgebieten gemäß deren Schutzzweck und 
gemäß § 19 NAGBNatSchG in Verbindung mit § 26 BNatSchG beschränken 
kann. 
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sich auf den Schutzzweck positiv auswirkende Hegefunktion der Ausübung der 
Jagd betont. Nach dem niedersächsischen Erlass zur Jagd in Schutzgebieten 
(Gern. RdErl. d. ML u. d. MU v. 7. 8. 2012 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200 - 
(Nds. MB!. 2012 Nr. 29, S. 662), geändert durch Gem. RdErl. d. ML u. d. MU v. 
20.11.2017 - 404/406-22220-21 - VORIS 79200- (Nds. MB1. 2017 Nr. 46, S. 
1549); im Folgenden: Jagderlass 2017) in der seit dem 20.11.2017 geltenden 
Fassung heißt es in Punkt 1.5: „Allein [...] die Lage im Natura-2000-Gebiet 
reicht nicht als Grund zur Beschränkung der Jagd aus. Vielmehr ist für solche 
Gebiete zu prüfen, ob der Schutzzweck jagdliche Einschränkungen u. a. zu 
Kirrungen, Wildäckern und zum Schutz besonders störanfälliger Tierarten er-
fordert." Dass eine solche einzelfallbezogene Prüfung hier erfolgte, geht aus 
dem LNSGVO-E sowie ihrer Begründung nicht hervor. Eine solche hätte ange-
sichts der Gegebenheiten vor Ort eine Nicht-Erforderlichkeit jedweder Jagd-
beschränkungen ergeben. Eine Erforderlichkeit ist jedoch Voraussetzung zur 
Beschränkung der Jagd durch Vorgaben einer Schutzgebietsverordnung. Dazu 
heißt es im Jagderlass 2017 in Punkt 1.4 ausdrücklich: „Jagdrecht und 
Jagdausübungsrecht genießen den verfassungsrechtlichen Schutz des Eigen-
tums. Beschränkungen sind nur zulässig, soweit sie geeignet und erforderlich 
sind, den Schutzzweck zu erreichen. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
ist das öffentliche Interesse am Schutzzweck abzuwägen sowohl mit dem 
Jagdrecht und dem Jagdausübungsrecht als auch mit den Zielen des Bundes-
jagdgesetzes, nämlich einer grundsätzlich flächendeckenden Jagdausübung, 
einer nachhaltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden 
Wildbestandes sowie der Wildschadensverhütung." 
 
Die Landwirte und Flächeneigentümer der von mit vertretenden Jagdgenos-
senschaft befürchten hierdurch weit größere negative Effekte als bisher be-
achtet. So äsen Gänse beispielsweise vorrangig auf intensiv bewirtschafteten 
Grünlandflächen. Bei Extensivierung von zusätzlichen Flächen steigt der Druck 
der Äsungsdruck auf die verblieben intensiv bewirtschafteten Flächen. Es wird 
dazu kommen, dass an diesen Standorten schützenswerte Arten, die für ihr 
Überleben auf die derzeit vorhandene Naturlandschaft angewiesen sind, von 
diesen Gänsen vertrieben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
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Wir fordern Sie deshalb auf, sich bei der Unterschutzstellung auf das unbe-
dingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken und behalten uns weitere 
Rechtsmittel und Ergänzungen dieser Stellungnahme ausdrücklich vor. 
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194.  
Eingang LK Aurich: 28.01.2021 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag LK Aurich 

Die Ausweisung des o. g. Gebiets, das derzeit durch keine nationale Verord-
nung unter Schutz gestellt ist, halte ich für nicht gerechtfertigt. Der Vogel-
schutz kann das nicht rechtfertigen.  
 
Die Schutzbedürftigkeit des Gebietes eröffnet sich mir nicht. Der Vogelschutz 
kann die Ausweisung als NSG nicht rechtfertigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zudem stimmt die Fläche des geplanten Naturschutzgebietes nicht mit der 
Fläche der zu Grunde liegenden FFH- und Vogelschutzgebiete überein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebiet ist nicht nur als Vogelschutzgebiet, sondern auch als FFH-Gebiet 
gemeldet. Nach § 32 Abs. 2 BNatSchG sind die Natura 2000-Gebiete grund-
sätzlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären. Diese 
Anforderung ist gemeinschaftsrechtlich zwingend und nicht zu umgehen. Die 
EU-Kommission hat in einem Vermerk vom 14.05.2012 ergänzend dargelegt, 
welche Anforderungen sie an die Unterschutzstellung von FFH-und Vogel-
schutzgebieten stellt. Dies sind neben anderen eine Drittverbindlichkeit, eine 
verbindliche kartenmäßige Darstellung des Schutzgebietes, die Einbeziehung 
der Erhaltungsziele in die Schutzvorschrift und die Durchführung eines Verfah-
rens mit Beteiligung der Betroffenen. 
Vor diesem Hintergrund kann die eingangs dargelegte gesetzliche Verpflich-
tung bei der Größe dieses FFH- und Vogelschutzgebietes nur durch eine 
Schutzgebietsausweisung erfüllt werden; dies entspricht auch der einschlägi-
gen Rechtsprechung. 
 
Dies ist richtig. Die Grenzziehung des NSG resultiert aus einer Präzisierung der 
FFH-Gebietskulisse „Fehntjer Tief und Umgebung“ (FFH 005) und des Vogel-
schutzgebietes „Fehntjer Tief“ (V07). Es erfolgte zudem eine Erweiterung 
durch die Aufnahme von Flächen entlang des Krummen Tiefs. Diese Flächen 
befinden sich überwiegend im öffentlichen Eigentum. 
Die Karten zur Meldung der FFH/Vogelschutzgebiete wurden im Maßstab 
1:50.000 erstellt. Für die Schutzgebietsausweisung ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist die 
zuständige Behörde angewiesen, die Grenze an bestehenden Flurstücks- oder 
im Gelände erkennbaren Grenzen auszurichten (Präzisierung). Gleichzeitig 
darf das FFH-/Vogelschutzgebiet durch die Grenzziehung nur in einem Puffer 
von 50 Meter verändert und nicht verkleinert werden. Die Grenzen des FFH- 
bzw. Vogelschutzgebietes werden grds. eingehalten. Die weiteren Flächen 
wurden mit einbezogen, da sie z.B. für zur Erreichung bzw. Erhaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes erforderlich sind und die Voraussetzungen des 
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Ich widerspreche der Verordnung, da es durch diese Verordnung zu einer kal-
ten Enteignung kommt. Es kommt zu Einkommensverlusten bei den Landwir-
ten, Finanzierungslücken bei durch die betroffenen Ländereien abgesicherten 
Krediten, Vernichtung von Altersvorsorgemodellen, Zuspitzung der dramatisch 
angespannten Lage hinsichtlich der Landverfügbarkeit etc. Die Verordnung 
führt zu einem Totalausfall der landwirtschaftlich genutzten Flächen, da diese 
unter den vorgegebenen Maßgaben nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dörferentwicklung sehe ich maßgeblich beeinträchtigt.  
 
Ich sehe die Verhältnismäßigkeit der Verordnung nicht und rege hiermit eine 
Nachbesserung an. 
 
Ich weise darauf hin, dass ich mir weitere Einwendungen vorbehalte. Dies ist 
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (U. v. 15.10.2015 
— 4 Rs. C-137/14J. 

§ 23 BNatSchG erfüllt sind. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, konnte 
die Grenze nur so, wie hier vorliegend, gezogen werden.  
 
Die Einschränkungen in der NSG-VO sind entsprechend den Wertigkeiten des 
Gebietes und der erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfor-
derlich. Sie wurden auf das mindestens notwendige Maß begrenzt, so dass 
trotz dieser Einschränkungen noch Freiraum für eine landwirtschaftliche Nut-
zung bleibt. Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des 
Schutzes bedürfen, so ergibt sich weiterhin hieraus eine Art immanente, d. h., 
dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, 
die durch natur- und landschaftsschutzrechtliche Regelungen lediglich nachge-
zeichnet wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.1993, Az. 7 C 26/92). Naturschutz-
rechtliche Regelungen, jedenfalls soweit sie die Erhaltung im Wesentlichen 
bereits vorhandener naturnaher Verhältnisse bezwecken oder lediglich die Art 
und Weise der Nutzung näher bestimmen, aktualisieren regelmäßig nur die 
Sozialbindung des Eigentums (vgl. BGH, Urteil vom 18.02.1993, Az. III ZR 
20/92). Wegen des hohen Ranges des Naturschutzes muss der Eigentümer 
grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Grund-
stücksnutzung verwehrt wird, denn Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträg-
lichste Nutzung des Eigentums. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 


